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Hinweise

Rechtliche Hinweise

Niemand ist in unserem Namen befugt, von diesem Prospekt abweichende Angaben zu machen. Fragen richten Sie bitte direkt an The Tree Partner
Company.

Die in diesem Dokument enthaltenden Informationen und Einschätzungen stellen in keiner Weise eine (steuer-)rechtliche Beratung dar. Zwischen
dem Leser und The Tree Partner Company GmbH & Co KG entsteht kein Beratungsvertrag.

Dieses Dokument darf nicht in einem anderen Land ausserhalb der Bundesrepublik verteilt werden, wo eine solche Verteilung gegen ein Gesetz oder
eine Regulierung / Vorschrift verstossen würde.

Investitionen sollen nur nach gründlichem Studium erfolgen. Personen, die hinsichtlich einer Anlage im Zweifel sind, sollten sich an ihren Anlagen-
vermittler oder einen unabhängigen Berater wenden.

© Copyright The Tree Partner Company AG, 2008

Dieser Prospekt darf weder vollständig noch teilweise nachgedruckt oder in ein Informationssystem übertragen oder elektronisch, mechanisch, per
Fotokopie noch auf andere Weise gespeichert werden, ausser bei Vorliegen einer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch The Tree Partner
Company GmbH & Co KG.

Das Logo

Die panamaische Landschaft wird an vielen Orten von mächtigen Einzelbäumen dominiert. Verbreitet sind
Palmen und der Panamabaum (Sterculia apetala). Der Logobaum ist ein Cuipo (Cavanillesia platanifolia). Er
überragt die typische Plantagenlandschaft am Dorfrand von Cañazas (an der Grenze der Provinzen Panamá
und Darién). Der Cuipo zeigt stellvertretend die Eigenschaften der Bäume von The Tree Partner Company:
Verwurzelt in fruchtbarem Boden, ein kräftiger gerader astfreier Stamm und eine mächtige Krone, welche die
Fotosynthese für ein frohes Wachstum liefert.

Titelseite

Die Aufnahme auf der Titelseite stammt von der Plantage Agua Fría unseres Nachbarn Forests for Friends
Panama Inc.

Links der Strasse stehen 3-jährige Teakbäume (gepflanzt im Sommer 2005). Die durchschnittliche Höhe der
Bäume beträgt 11 m, der Stammdurchmesser auf 1,3 m Höhe beträgt durchschnittlich 11,4 cm.

Das Feld rechts ist bereit zum Anpflanzen.
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Die Umwelt braucht verantwortungsbewusste Investoren

Sehr geehrte Investorin, sehr geehrter Investor

Geldanlegen ist ein umfassendes und wichtiges Thema. Sei es, um einmal eigene vier Wände zu besitzen, im Alter über genügend
Geld zu verfügen oder den Enkeln ein Studium zu ermöglichen. Gründe zum Geldanlegen gibt es fast so viele, wie es Anleger und
Anlageformen gibt.

Die meisten Anleger erwarten von ihrer Geldanlage zunächst eine gute und zukunftssichere Rendite. Aber sie wollen auch positive
Veränderungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt bewirken. Mit nachhaltigen Anlagen lassen sich diese Ziele verwirklichen.

Wir zeigen Ihnen in diesem Beteiligungsprospekt, wie Sie Ihr Vermögen mit hoher Sicherheit und guter Rendite in kostbares Teak
und andere edle Baumarten anlegen können.

Aber auch, wie Sie in Panama wirksam mithelfen können, Boden und Wasser zu schützen, die Biodiversität zu stärken und gleich-
zeitig Arbeitsplätze und damit Einkommen und Bildung für indigene Bevölkerungsteile zu schaffen.

Der Regenwald ist Teil des Klimawandels

Der Klimawandel ist ein vorrangiges gesellschaftliches Thema des frühen 21. Jahrhunderts. Seit Bestehen der Erde verändert sich
das Klima aufgrund natürlicher Ursachen zwar ständig, aber nun schreitet die globale Erwärmung in immer rascheren Schritten
voran. Eine Ursache ist der gedankenlose Raubbau am Urwald, welcher für das Gleichgewicht unserer Atmosphäre eine entschei-
dende Bedeutung hat.

Der tropische Regenwald ist nicht nur geheimnisvoll und exotisch. Er ist auch der Lebensraum von indigenen Völkern, Heimat von
einmaligen Tieren und Pflanzen und er erfüllt wichtige Aufgaben für Klima-, Boden- und Gewässerschutz.

Die Nachfrage nach edlem Holz ist seit Generationen ungebrochen. Soll die Befriedigung der Marktnachfrage nicht auf Kosten der
Urwälder gehen, bietet sich das Anlegen von nachhaltigen Plantagen an. Verdienen sollen nicht nur die Anleger, sondern auch die
Umwelt und die örtliche Bevölkerung.

Eine langfristige Investition – auch für Private

Es ist sinnvoll, einen Teil des Vermögens langfristig anzulegen. Nach dem Kriterium der Nachhaltigkeit drängen sich nachwach-
sende Rohstoffe auf. Für Genussmittel, Agrarrohstoffe und Viehwirtschaft bietet die Finanzindustrie vielfältige Produkte an. Sie
beschränkt sich jedoch auf kurze Rotationszeiten. Für Holz bedeutet dies, dass an den Rohstoffmärkten nur Bau- und Papierholz
(Lumber) aus schnell wachsenden Weichholzarten gehandelt werden. Edelhölzer (Timber) mit ihren Wachstumszeiten von 20 bis
45 Jahren bringen kurzfristig zu wenig Umsatz.

Unter den Anlagemöglichkeiten nimmt Edelholz eine Sonderstellung ein: Das Wachstum folgt biologischen Regeln und ist weit-
gehend unabhängig von der Entwicklung an den Aktien- und Wertpapiermärkten. Das macht Edelholz zur idealen Beimischung
jedes ausgewogenen Portfolios.

Das Interesse an Holzinvestitionen und Aufforstprojekten ist stark gestiegen. Nach den Pleiten am Immobilien- und Finanzmarkt
suchen viele Anleger reale und greifbare Investitionsmöglichkeiten. Wer aber gewohnt ist, seine Beteiligungen auf den Finanz-
märkten rasch zu wechseln und zu spekulieren, für den eignet sich diese langfristige und nachhaltige Anlage nicht.

Lange waren Anlagen in Edelholz institutionellen und grossen Investoren vorbehalten, denn das unterschiedliche Wachstum der
einzelnen Pflanzfelder macht zum Ausgleich große Flächen erforderlich. Mit der gemeinsamen Beteiligung an einer Gesellschaft
kann nun auch ein privater Investor sein Geld mit guten Chancen anlegen.
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Edelholz ist ein realer Wert

Tropisches Edelholz, insbesondere das witterungsbeständige Teak, ist seit vielen Generationen ein gesuchtes und bewährtes
Material für den Hausbau, den Innenausbau (Möbel, Parkett, Ladenbau), für die Möblierung von Aussenbereichen und für den
Bootsbau. Teak ist das begehrteste Hartholz der Welt. Seit Jahrhunderten wird es als Referenz in Bezug auf Qualität, Stärke,
Dauerhaftigkeit und Vielseitigkeit gebraucht.

Auf vier Teakbäume pflanzen wir auch eine andere edle Baumart, wie Amarillo, Mahagoni, Manzanillo, Akazie, spanische Zeder,
Ronron (Zebraholz) und Rosenholz. Damit wollen wir einer Monokultur vorbeugen und standortgerechte Bäume aufziehen.

Eine Investition in Edelholz ist kein verschachtelter Fonds, kein intransparentes Finanzprodukt. Der Wert der Anlage ist real, die
Bäume wachsen beständig. Die Anleger können ihre Bäume besuchen und begreifen.

Aufforsten schützt den Regenwald

The Tree Partner Company (ohne Rechtsformzusatz künftig im Sinne der Unternehmensgruppe der drei The Tree Partner Compa-
nys in Deutschland, Schweiz und Panama) forstet in Panama brachliegende Weideflächen nach strengen ökologischen und sozi-
alen Kriterien auf. Die Plantagen können zwar den Regenwald nicht ersetzen, helfen aber, ihn zu schützen, indem das Angebot an
edlem Tropenholz aus zertifizierter Forstwirtschaft den Marktdruck von den noch existierenden Regenwaldbeständen nimmt. Und
es werden in einer strukturschwachen Region sozial abgesicherte Arbeitsplätze geschaffen. Dabei halten wir uns an die Standards
des FSC - des Weltforstrates Forest Stewardship Council.

Panama – ein verlässliches Investitionsland

Panama ist ein kleiner Staat in Zentralamerika, der im Westen an Costa Rica und im Osten an Kolumbien grenzt. Der das Land
durchquerende Panamakanal verbindet den Atlantik (Karibik) im Norden mit dem Pazifik im Süden.

Wichtigste Einnahmequelle ist der Panamakanal, mit einer Gesamtlänge von 82 km und einer Tiefe von 14,3 Metern. Er wird jähr-
lich von 14'000 Schiffen mit 220 Millionen Tonnen Ware durchfahren. Seine für die Weltwirtschaft strategische Bedeutung wird
durch den aktuellen Ausbau der Fahrrinne noch gesteigert. Die internationale Gemeinschaft (allen voran die USA) hat wegen des
Kanals ein vitales Interesse an der politischen und wirtschaftlichen Stabilität des Landes. Das macht Panama zu einem verläss-
lichen Partner.

Panama mit seinem tropischen Klima, viel Sonne, neun Monaten Regen und einer dreimonatigen Trockenzeit, ist ein idealer Stand-
ort für die Aufforstung mit Edelholz. Teak zum Beispiel wächst in den ersten drei Jahren auf eine stattliche Höhe von 11 Metern.
Und nach 20 Jahren sind die etwa 28 Meter hohen Bäume mit bis zu 45 cm Stammdurchmesser reif für die Ernte.

Nehmen Sie mit Ihrem Geld positiven Einfluss auf die Umwelt und die soziale Wohlfahrt!

The Tree Partner Company GmbH & Co KG

Rudolf Engler
Geschäftsführer der Komplementärin
The Tree Partner Verwaltungs-GmbH

Rudolf Engler

Delegierter des Verwaltungsrats von The Tree Partner Company AG und Geschäfts-
leiter von The Tree Partner Company Gruppe

*1952, Schweizer Bürger. Karriere als Berufsoffizier. Seit 1996 selbständiger Not-
lagen-Trainer. Experte und Ausbilder für Unternehmen, Behörden und Betriebe.
Partner bei Vorausdenken. Autor von mehreren praxisorientierten Sachbüchern.
Dozent an Fachschulen. Delegierter des Verwaltungsrats der Forests for Friends AG
und Geschäftsleiter der Forests for Friends Gruppe.
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1. Das Angebot im Überblick

Die Beteiligungsgesellschaft

The Tree Partner Company GmbH & Co KG, Felsenweg 10, 79677 Schönau bietet Ihnen die Möglichkeit, sich als Kommanditist an
einem geschlossenen Fonds zu beteiligen. Über die Investition in Aktien der „The Tree Partner Company AG“ in der Schweiz, wel-
che als Holding 100 % der Anteile an einer aktiven Plantagengesellschaft hält, partizipiert der Anleger am wirtschaftlichen Erfolg der
Aufforstungsgesellschaft. In Panama werden auf brachliegenden Weideflächen nach strengen ökologischen und sozialen Kriterien
Edelhölzern angebaut.

Geschäftstätigkeit

The Tree Partner Company GmbH & Co KG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die ausschließlich in Aktien von The Tree Partner
Company AG, Schweiz, investiert. Diese betreibt über ihre Tochtergesellschaft in Panama den nachhaltigen Aufbau und Betrieb
von land- und forstwirtschaftlichen Plantagen in Panama sowie die forstwirtschaftliche Nutzung von Grundstücken. Weitere Tätig-
keitsfelder dieser Tochtergesellschaft sind das Sicherstellen der CO2-Bindung auf den Plantagen und den Handel mit CO2 Rechten
sowie die Veredelung von land und forstwirtschaftlichen Produkten, insbesondere im Zusammenhang mit tropischen Edelhölzern.

Ihre Beteiligung

Die Mindestbeteilungssumme beträgt 5.000 Euro. Höhere Beträge sind in Schritten von 1.000 Euro möglich. Auf Basis des noch
zu platzierenden Kommanditkapitals von 990.000 Euro entspricht dies maximal 198 Gesellschaftsanteilen. Die Anteile werden von
einem Registertreuhänder (Treuhandkommanditist) gehalten, welcher der Gesellschaft noch beitreten wird. Eine direkte Beteiligung
ist auf Wunsch möglich.

Die Einzahlung des Kommanditkapitals erfolgt spätestens 14 Tage nach der Annahme der Beitrittserklärung durch die Geschäfts-
führung auf das Konto der Treuhandgesellschaft.

Bei einem Beitritt nach dem 31.12.2008 wird auf die Beteiligung zusätzlich zur Kapitaleinlage ein Agio in Höhe von 0,5 % für jeden
Monat erhoben, den die Einzahlung des Kapitals nach dem 31.12.2008 erfolgt. Das Agio gleicht den Renditevorteil aus, den ein
später eintretender Gesellschafter durch die kürzere Laufzeit seiner Anlage erwirbt.

Als Kommanditist werden Ihnen folgende Rechte eingeräumt:

- eine dem Kapitalanteil entsprechende, unmittelbare Beteiligung am Vermögen der Fondsgesellschaft

- eine Ihrem Kapitalanteil entsprechende Beteiligung an den Ergebnissen der Gesellschaft

- eine Ihrem Kapitalanteil entsprechende Beteiligung an den Ausschüttungen der Gesellschaft

- die Möglichkeit zur Ausübung der auf den Kapitalanteil entfallenden Stimmrechte

- die Möglichkeit zur Ausübung gesetzlicher Kontrollrechte.

Die Treugeberkommanditisten werden im Innenverhältnis der Gesellschaft wie eingetragene Kommanditisten behandelt. Lediglich
die Eintragung in das Handelsregister entfällt.

Die Haftung der Kommanditisten bzw. der über den Treuhandkommanditisten beteiligten Treugeber ist im Außenverhältnis auf die
im Handelsregister eingetragene Höhe begrenzt. Eine Nachschusspflicht ist für die Anleger im Gesellschaftsvertrag nicht vorgese-
hen.

Die Beteiligungsgesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet. Die Prognoserechnung endet mit Ablauf des ersten Forstzyklus im
Jahr 2036. Zu diesem Zeitpunkt sind die Bäume aller Plantagen abgeerntet. Die Gesellschafterversammlung kann jedoch eine
frühere Auflösung der Gesellschaft oder auch eine weitere Aufforstung beschliessen.

Steuern

Das Unternehmen erzielt als gewerbliche Gesellschaft Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Das steuerliche Ergebnis der Beteiligungs-
gesellschaft wird den Anlegern im Verhältnis ihrer Beteiligungsquote zugewiesen.

Das Beteiligungsergebnis

Bei planmäßigem Verlauf der Investition werden an die Gesellschafter gemäß der Prognoserechnung Ausschüttungen in Höhe
von rund 427 % der Einlage geleistet.

Die Chancen

Wesentliche Investitionen werden in Panama in Balboa abgewickelt. Die Landeswährung Balboa ist eins zu eins an den US-Dollar
gekoppelt. Der Euro ist zurzeit nahe an einem historischen Höchststand gegenüber dem US-Dollar. Für eine Investition ist die Zeit
also günstig. Wenn der Euro gegenüber dem US-Dollar später wieder fällt, führt dies zu höheren Einnahmen für den Investor, weil
der Holzverkauf auf dem Weltmarkt ebenfalls in US-Dollar abgewickelt wird.

Der Holzpreis sowie die Grundstückspreise steigen in den letzten Jahren deutlich an. Ursache ist die steigende Nachfrage nach
Holz vor allem aus dem asiatischen Raum. Die Waldflächen nehmen aber ab, was zusammen mit der Konsumentenforderung nach
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Holz aus zertifiziertem Anbau zu einer Verknappung des Angebots führt. Mehr zu den Chancen finden Sie im Kapitel 5.1.

Angesprochener Anlegerkreis

Das Beteiligungsangebot wendet sich im Wesentlichen an natürliche Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in
Deutschland, die über einen langfristigen Investitionshorizont verfügen. Das Angebot ist nicht geeignet für Anleger, die eine Anlage
mit fester Verzinsung oder einem bereits heute feststehenden Rückzahlungsbetrag zu einem festen Zeitpunkt suchen. Ebenfalls
sollte der Anleger nicht kurzfristig über die Einlage verfügen müssen. Die Anleger dieses Fonds stellen hohe Anforderungen an die
soziale Verantwortung und den Schutz der Umwelt.

Das Angebot ist auch geeignet für institutionelle Anleger, wobei für diesen Sektor ggf. weitere steuerliche Aspekte zu beachten
sind, die in diesem Prospekt nicht explizit genannt werden.

Das Verkaufsprospekt wird ausschließlich in deutscher Sprache abgefasst. Die Angaben für Prospekte in anderen Sprachen ent-
fallen.

2. Prospektverantwortung

Anbieterin ist The Tree Partner Company AG mit Sitz in CH-8750 Glarus, Bahnhof. The Tree Partner Company AG, vertreten durch
die Präsidentin des Verwaltungsrats Frau Dr. Carol Franklin Engler, übernimmt die Verantwortung für den Inhalt des Verkaufspros-
pekts.

Die in diesem Verkaufsprospekt zugrunde gelegten Annahmen und Berechnungen wurden mit großer Sorgfalt getroffen und erstellt.
Die den Prospektaussagen zugrunde liegenden Annahmen wurden durch die Prospektverantwortliche getroffen. Eine Haftung für
den Eintritt der im Verkaufsprospekt enthaltenen Ertrags-, Aufwands- und Liquiditätsprognosen sowie für den Eintritt etwaiger von
den Anlegern angestrebten wirtschaftlichen oder steuerlichen Ziele wird, soweit gesetzlich zulässig, nicht übernommen.

The Tree Partner Company AG erklärt, dass ihrem Wissen nach die in diesem Prospekt gemachten Angaben richtig und keine
wesentlichen Umstände ausgelassen sind.

Datum der Prospektaufstellung,

17. Oktober 2008

Anbieterin und Prospektverantwortliche
The Tree Partner Company AG
mit Sitz in CH-8750 Glarus, Bahnhof

Dr. Carol Franklin Engler
Präsidentin des Verwaltungsrats
The Tree Partner Company AG
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3. Die Unternehmen der The Tree Partner Company Gruppe

Dr. Carol Franklin Engler

Präsidentin des Verwaltungsrats von The Tree Partner Company
AG und von The Tree Partner Company Panama Inc.

*1951, Schweizer und britische Bürgerin

Dr. phil., Anglistin

20 Jahre Swiss Re (Direktorin Luftfahrt, Personalverantwortliche,
Mitglied der Geschäftsleitung der Division Europa)

3 Jahre Geschäftsleiterin WWF Schweiz (World-Wide Fund for
Nature)

Unternehmerin, Partnerin bei Vorausdenken

Ombudsfrau der Schweizerischen Telekommunikationsbranche

Präsidentin des Verwaltungsrats der Forests for Friends AG und
der Forests for Friends Panama Inc.

Romano Costa

Verwaltungsrat von The Tree Partner Company AG

*1970, Schweizer Bürger

Dipl. Forstingenieur ETH/SIA, abgeschlossene Management-
ausbildung an der Universität St. Gallen.

Eigenes Ingenieurbüro im Bereich Wald-, Umwelt- und Natur-
gefahren. Bis 2008 langjähriger Auditor für FSC-Zertifizierung im
Wald. Leiter eines Aufforstungsprojekts in Bolivien.

Verwaltungsrat der Forests for Friends AG und der Forests for
Friends Panama Inc.

Rudolf Engler

Angaben zur Person finden Sie auf der Seite 5.

The Tree Partner Company AG ist
eine 2007 gegründete Aktiengesell-
schaft gemäß schweizerischem
Recht mit Sitz in Glarus (Schweiz).
Verwaltungsräte sind Dr. Carol
Franklin, Dipl. Forst Ing. ETH/SIA
Romano Costa und Rudolf Engler.
Zwei Verwaltungsratssitze sind für
einen Holzmarktspezialisten und
einen grösseren Investor vorgese-
hen.

Die Muttergesellschaft führt die
Unternehmung. Dazu gehören unter
anderem die Finanzplanung, die
Information der Aktionäre und die
Durchführung der jährlichen
Generalversammlung. Sie berät
Interessenten, betreut die Aktionäre
und beschafft neues Kapital.

Die Tochtergesellschaft in Panama,
The Tree Partner Company Panama
Inc, besitzt Boden und Plantagen,
vergibt die Unterhaltsarbeiten und ist
für die Holzverwertung zuständig.

Operative Führung und Administra-
tion sind im Mandat an die Firma
Vorausdenken ausgelagert. Dafür
wird weniger als eine Vollstelle be-
nötigt.

Auch Rechtsberatung sowie die
Führung des Aktienregisters und der
Bücher wurden als Mandate verge-
ben.

Heiko Liedeker

Verwaltungsrat The Tree Partner Company AG

*1960, Deutscher Staatsbürger. Master in Waldökologie (Univer-
sität Vermont, USA), Bachelor in Forstwissenschaft (Ludwig-
Maximilian-Universität, München).

Von 2001 bis 2008 Exekutivdirektor von Forest Stewardship
Council (FSC). 5 Jahre in führenden Funktionen beim WWF
Deutschland und Schweiz. 3 Jahre leitender Berater verschiede-
ner Verwaltungen, Universitäten und Ministerien im Königreich
Saudiarabien. Heute arbeitet er für die öffentlichen und privaten
Sektoren sowie für zivilgesellschaftliche Organisationen als
strategischer Berater für soziale, Umwelt- und Wirtschafts-
Compliance, Standards, Zertifizierung und Governance.

Gesellschaftszweck

The Tree Partner Company Gruppe als Ganzes bezweckt

 Den Kauf sowie den nachhaltigen Aufbau und Betrieb von land- und forstwirtschaftlichen Plantagen

 Die forstwirtschaftliche Nutzung von Grundstücken

 Das Sicherstellen der CO2-Bindung auf den Plantagen und den Handel mit CO2-Anrechten

 Die Veredelung von und den Handel mit land- und forstwirtschaftlichen Produkten, insbesondere im Zusammenhang mit
tropischen Edelhölzern.
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Aufforsten schützt den Regenwald

The Tree Partner Company forstet in Panama brachliegende Weideflächen nach strengen ökologischen und sozialen Kriterien auf.
Die Plantagen können zwar den Regenwald nicht ersetzen, helfen aber, ihn zu schützen, indem das Angebot an edlem Tropenholz
aus zertifizierter Forstwirtschaft den Marktdruck von den noch existierenden Regenwaldbeständen nimmt. Und wir schaffen sozial
abgesicherte Arbeitsplätze in einer strukturschwachen Region. Dabei halten wir uns an die Standards des Weltforstrates Forest
Stewardship Council (FSC).

Schaubild der The Tree Partner Company Gruppe

Der Unterhaltsbetrieb

Bodenabklärungen, Aufbau und Unterhalt der Plantagen sowie die Holzernte wurden im langfristigen Mandat an BARCA, Brinkman
y Asociados Reforestadores de Centro América, S.A. in Panama vergeben. Die Muttergesellschaft Brinkman & Associates Refo-
restation Ltd ist ein anerkanntes kanadisches Walderneuerungsunternehmen mit bald 40 Jahren Erfahrung.

Organisches und abgesichertes Wachstum

Ein wichtiges Prinzip von The Tree Partner Company ist das organische Wachstum. Die Gesellschaft arbeitet im Wesentlichen
ohne Fremdkapital. Bäume werden erst dann gepflanzt bzw. Plantagen erst dann angelegt, wenn die Finanzierung bis zur Schluss-
ernte sichergestellt ist. Das dafür vorgesehene Kapital wird zurückgelegt.

Wir verzichten auf Telefon-Marketing, Hochglanz-Prospekte und teure Filme. Unsere administrativen Kosten sind sehr bescheiden.

The Tree Partner Company AG

Geschäftssitz Bahnhof, 8750 Glarus (Switzerland)

Postadresse Postfach 325, CH-8910 Affoltern am Albis (Switzerland)

Büro Obere Bahnhofstrasse 13, CH-8910 Affoltern am Albis (zeitweise besetzt)

eMail mail@tree-partner.com

Website www.tree-partner.com

Telefon +41 43 817 15 36 oder +41 44 700 16 45

Fax +41 43 817 15 37
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4. Die Risiken

Bei einem geschlossenen Fonds handelt es sich um eine grundsätzlich langfristig orientierte, unternehmerische Beteiligung, die
neben allgemeinen Risiken wie z. B. Konjunkturentwicklung, Währungsschwankungen, Änderungen der Steuergesetzgebung auch
speziellen Risiken (z. B. Schädlingsbefall, Unwetter, Klimaänderung) ausgesetzt ist. Nachfolgend sind die wesentlichen Risiken im
Zusammenhang mit dieser Vermögensanlage geschildert.

Es bestehen für den Anleger Risiken, die zu einem Totalverlust der Kommanditeinlage nebst Agio führen können. Für den
Fall, dass der Anleger eine individuelle Fremdfinanzierung aufnimmt, besteht das maximale Risiko in der Insolvenz des
Anlegers.

Ein Anleger sollte grundsätzlich bei seiner Anlageentscheidung auf eine ausreichende Risikostreuung achten, das bedeutet, er
sollte immer nur einen Teil seines Vermögens bzw. einen Teil seiner frei verfügbaren Liquidität in eine bestimmte Kategorie von
Anlagen wie z. B. geschlossene Fonds investieren (sog. Portfoliobeimischung).

A. Prognosegefährdende Risiken

Unter Prognosegefährdenden Risiken sind Risiken zu verstehen, die den Ertrag der Vermögensanlage mindern.

Die Einnahmen der The Tree Partner GmbH & Co KG beruhen auf Beteiligungserträgen, die vom wirtschaftlichen Erfolg der Auf-
forstung von Grundstücken mit Edelhölzern, der Vermarktung von CO2-Rechten sowie der Veredelung und dem Handel mit land-
und forstwirtschaftlichen Produkten in Panama abhängen. Die Umsatzerlöse können sowohl bei einem geringeren Wachstum der
Bäume, als auch bei einem geringeren Preis für die geerntete Menge des Holzes geringer ausfallen als dies in der Prognose ange-
nommen wird. Ebenso könnte sich ein geringerer Ertrag ergeben, falls das zum Verkauf stehende Holz durch Schädlingsbefall,
negative Witterungsbedingungen oder andere Naturereignisse, falsche Lagerung bis zum Verkauf oder durch Transportschäden in
seinem Wert gemindert oder unbrauchbar werden würde.

Die in der Prognose zugrunde gelegten Kosten für die Bewirtschaftung des Waldes beruhen auf Vertragsangeboten sowie auf
Erfahrungen und Berechnungen der Prospektverantwortlichen sowie der verbundenen Unternehmen oder Partnerunternehmen.
Diese Prognosen entsprechen den branchenüblichen Werten. Es besteht jedoch das Risiko, dass die in der Prognoserechnung
berücksichtigten Ansätze für Aufforstung, Pflege und Verwaltungskosten nicht ausreichen. Ursachen können sowohl ein höherer
mengenmäßiger Aufwand als auch ein höheres Preisniveau der Dienstleistungen und Waren sein.

In der Prognose wurde von einer Kostensteigerungsrate (Teuerung) von 2 % ausgegangen. Der Preis für Teakholz soll planmäßig
um 1,5 % pro Jahr, der Wert des Grund- und Bodens durchschnittlich um 4 % pro Jahr steigen. Unter ungünstigen Bedingungen
könnten die Preise für das Holz und die Kosten für die Bewirtschaftung des Waldes eine gegenläufige Tendenz aufweisen, das
bedeutet die Kosten könnten steigen, während die Holzpreise sinken.

Die Zahlungen für den Kauf der Grundstücke sowie für die Aufforstung sind in der Währung US-Dollar kalkuliert. Es besteht das
Risiko, dass die Emittentin wegen ungünstiger Wechselkurse höhere Beträge als geplant aufwenden muss, um die erforderlichen
Güter und Dienstleistungen zu erwerben. Ebenso könnten die Erlöse durch ungünstige Wechselkurse geringer ausfallen, als er-
wartet. Ein Wechselkursrisiko besteht auch hinsichtlich der Ausschüttungen der Schweizerischen Muttergesellschaft. Die The Tree
Partner Company AG führt ihre Konten in CHF. Bei einer Ausschüttung an die Deutsche The Tree Partner GmbH & Co KG wird
dieser Geldbetrag in Euro eingetauscht. Durch Kursschwankungen können die Ausschüttungen geringer ausfallen, als geplant.

Der einzelne Gesellschafter kann in der Gesellschafterversammlung überstimmt werden. In diesem Fall hat er die entsprechen-
den Entscheidungen mit allen Risiken mit zu tragen. Dies gilt auch bei Entscheidungen, welche auf die Auszahlung der Über-
schüsse Auswirkungen haben. Deshalb kann die Vollausschüttung der anfallenden Überschüsse dem Anleger nicht garantiert wer-
den. Es besteht ebenfalls das Risiko, dass die Gesellschaft von einem einzelnen Gesellschafter beherrscht wird. Der Zusammenfall
oder Erwerb von Anteilen kann zu entsprechenden Mehrheitsverhältnissen führen.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist erst ein Teil der Grundstücksflächen von der Tochtergesellschaft der The Tree Partner
Company AG gekauft worden. Hier besteht ein besonderes Auswahlrisiko, weil der Anleger noch nicht erkennen kann, ob die
Grundstücksfläche zu einem angemessenen Preis und in der erforderlichen Eignung ausgewählt wurde. Bei einer ungünstigen
Auswahl kann der Wert der Grundstücke unter die Anschaffungskosten fallen.

Der Erfolg des Projekts hängt, besonders bei den Entscheidungen in der Forstwirtschaft, vom Expertenwissen einzelner Personen
ab, die möglicherweise nicht kurzfristig ersetzt werden können. Dadurch können sich zeitliche Verschiebungen oder Mehraufwen-
dungen ergeben, die nicht durch die vorliegende Planung abgedeckt sind. Ebenso ist es nicht auszuschließen, dass im Entschei-
dungsprozeß durch die verantwortlichen Personen Fehlentscheidungen getroffen werden, die sich negativ auf die Rendite des
Projektes auswirken.

Für die Einwerbung des Kommanditkapitals liegt keine Platzierungsgarantie vor. Falls es nicht gelingt, die für die Durchführung
der Investitionen erforderlichen Mittel in vollem Umfang einzuwerben, wird die Gesellschaft bei einem geringeren Kapitalstand ge-
schlossen. Da sich die Verwaltungskosten nicht in vollem Umfang proportional zum Kapital verhalten, kann sich dies negativ auf die
Rendite der Anlage auswirken.

Sämtliche oben genannten Risiken könnten einzeln oder in Kombination dazu führen, dass der Anleger eine geringere Rendite
erzielt, als dies in der Prognose gezeigt wird. Die Ausschüttungen könnten geringer sein als angenommen und/oder zu späteren
Zeitpunkten zufließen.
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B. Anlagegefährdende Risiken

Unter anlagegefährdenden Risiken versteht man das Risiko, dass das eingezahlte Kapital nicht oder nicht vollständig zurückgezahlt
werden kann.

Es ist nicht auszuschließen, dass durch extreme Witterungseinflüsse wie z. B. Wirbelstürme, Überschwemmungen, Erdbeben
oder durch erheblichen Schädlingsbefall ein größerer Teil oder die gesamte aufgeforstete Waldflächen vernichtet wird. Auch
besteht das Risiko von Waldbränden oder Holzdiebstahl. Gegen diese Gefahren sind die Plantagen nicht versichert. Die Kosten
für die Aufforstung würden dann erneut anfallen und die Zeit bis zur Waldernte würde sich entsprechend verzögern. Da die Gesell-
schafter nicht zum Nachschuss verpflichtet sind, kann der Fall eintreten, dass die Flächen in Ermangelung ausreichender Geldmittel
nach einem Schadensfall ohne erneute Aufforstung zum Verkauf angeboten werden müssen, weil eine Aufforstung nicht durchge-
führt werden kann.

Bisher bedarf die Aufforstung und der Verkauf und Besitz von Wald in Panama durch Ausländer oder ausländische Gesellschaften
keiner Genehmigung. Bei einer grundlegenden Änderung der politischen Struktur in Panama könnten möglicherweise gesetz-
liche Regelungen geschaffen werden, die eine wirtschaftliche Betätigung einschränken oder verbieten.

C. Anlegergefährdende Risiken

Unter anlegergefährdenden Risiken sind Risiken zu verstehen, die bis zur Privatinsolvenz des Anlegers führen können.

Grundsätzlich ist die Haftung des Anlegers auf die Höhe seiner eingezahlten Kommanditeinlage begrenzt. Es ergibt sich eine Haf-
tung des Anlegers für Ausschüttungen, soweit diese den Handelsbilanzgewinn übersteigen. Der Betrag der auflebenden Haftung
beläuft sich auf die Höhe der an den Anleger zurückgezahlten Einlage. Ein weiterer Haftungsdurchgriff auf den Anleger kann sich
ergeben, solange er als Direktkommanditist noch nicht in das Handelsregister eingetragen ist. Bis zur Eintragung besteht keine
Haftungsbegrenzung auf die Kommanditeinlage.

Wenn der Anleger dem Risikostreuungsaspekt nicht ausreichend Rechnung trägt, stellt die Anlage unter ungünstigen Bedingun-
gen sogar ein anlegergefährdendes Risiko dar. Dies gilt besonders, wenn eine gegebenenfalls individuell vereinbarte Fremd-
finanzierung mit Zins- und Tilgungsbelastung weiter bedient werden muß, obwohl keine Ausschüttungen von Seiten der Gesell-
schaft erfolgen.

Ein weiteres Risiko für den Anleger besteht in der begrenzten Veräußerbarkeit der Kommanditbeteiligung. Ein geregelter Zweit-
markt etwa in Form einer Börse existiert nicht. Der Anleger trägt also das Risiko, dass die Anteile nicht oder nur zu einem geringen
Preis veräußert werden können. Es ist nicht auszuschließen, dass über einen längeren Zeitraum keine Nachfrage nach Anteilen
besteht und/oder der erzielbare Verkaufspreis deutlich unter dem ursprünglichen Wert der Anlage oder dem Verkehrswert der An-
teile liegt.

D. Steuerliche Risiken

Die Ausführungen zu den steuerlichen Grundlagen beruhen auf den derzeit gültigen Gesetzen, der Rechtsprechung und den Ver-
waltungsanweisungen. Eine endgültige Anerkennung erfolgt jedoch erst im steuerlichen Veranlagungsverfahren bzw. nach Ab-
schluss einer möglicherweise stattfindenden Betriebsprüfung. Die Ergebnisse der Betriebsprüfung können zu höheren Steuerzah-
lungen beim Anleger oder der The Tree Partner Company GmbH & Co KG führen.

Weiterhin gibt es keine Sicherheit, dass die derzeit geltenden Steuergesetze und die derzeitige Verwaltungspraxis fortbestehen.

Dieses Risiko besteht auch für die Besteuerung der Tochtergesellschaften in Panama bzw. für die Aktienerträge der The Tree Part-
ner Company AG in der Schweiz. Zurzeit besteht in Panama für Plantagen-Aufforstungen Steuerfreiheit. Es kann nicht ausge-
schlossen werden, dass dieses Gesetz geändert wird und die Steuerbefreiung ab Zeitpunkt der Gesetzesänderung oder retroaktiv
entfällt. Eine Erhöhung der Steuern in diesen Ländern würde die ausschüttungsfähigen Gewinne der deutschen Emittentin vermin-
dern.

E. Weitere Risiken

Nach Kenntnis des Anbieters sind alle wesentlichen Risiken aufgeführt.
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Im Sommer 2008 wurde die erste Plantage „La Ocho“ angelegt:

In der Mitte der Plantage la Ocho: das Pflanzland, die Unterhaltsstrasse und die ökologischen Ausgleichsflächen
(Panorama bestehend aus drei Einzelaufnahmen).

Pflanzen ist eine arbeitsintensive Tätigkeit. Für
jede Pflanze muss das Feld vorbereitet werden.

Um den Boden zu schonen, werden keine
Maschinen eingesetzt; gearbeitet wird mit Setz-
schaufel und Machete.

Nach ein paar Tagen ist der Teaksetzling gut
angewachsen. Nach fünf Wochen wird er bereits
kniehoch sein.

Bilder: Sept. 2008 EnR
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5. Chancen und Sicherheitskonzept

5.1. Die Chancen

Unabhängig vom Finanzmarkt

Der Holzmarkt korreliert nicht mit dem Verlauf der Finanzmärkte und der Börsenkurse. Als Beimischung in einem ausgewogenen
Portfolio ist die Anlage in einen solchen Fonds ideal, bietet er doch eine Diversifizierung der Anlageklassen.

Beteiligt am Ganzen

Die Investoren beteiligen sich mittelbar über ihre Beteiligung als Kommanditist und über The Tree Partner Company GmbH & Co
KG indirekt als Aktionär der Schweizer The Tree Partner Company AG an verschiedenen Plantagen. Damit erhöht sich die Wahr-
scheinlichkeit, bei einem Vorfall die Gewinnchancen intakt zu behalten, da der Ausgleich vorhanden ist und der einzelne Anleger
nicht auf Gedeih und Verderb an eine kleine Parzelle oder an individuelle Bäume gebunden ist.

Deshalb sind die Plantagen nicht versichert. Nach Ablauf der ersten fünf Jahre sind die Bäume gegen Windbruch und Feuer weit-
gehend resistent. Eine Plantagen-Versicherung ist sehr teuer und bezahlt nur die Wiederanpflanzung. Gegen diese Art von Schä-
den kann man vorsorgen oder sich versichern; The Tree Partner Company hat sich für die Prävention und gegen eine Versicherung
entschieden. Die Unterhaltsfirma ist verpflichtet, die Vorsorgemassnahmen gegen Feuer und Diebstahl strikt durchzuführen, was
einen wirksamen Schutz darstellt.

Gemäßigte Natur

Die Pazifikseite von Panama ist nicht von Hurrikanen betroffen. Kleinräumig können Tornados auftreten. Diese sind für Teak jedoch
ungefährlich, meist werden die jungen Bäume gebogen. Im Schadenfall können irritierte Bäume innert fünf Tagen wieder aufge-
richtet und fixiert werden. Dafür braucht es einen grossen, leistungsfähigen Unterhaltsbetrieb.

Synergien durch Partnerschaft

The Tree Partner Company arbeitet eng mit Forests for Friends Gruppe zusammen, die über 3'000 Ha Land in Panama besitzt und
auf 1'500 Ha Plantagen betreibt. Damit ergeben sich Synergien durch bessere Auslastung der Ressourcen der Unterhaltsfirma,
leichteren Zugang zu Know-how, Erfahrung und Netzwerken. Die Plantagen der beiden Firmen liegen nahe beieinander, so dass
die Zufahrtswege kurz sind.

US Dollar

Die wesentlichen Investitionen von The Tree Partner Company werden in Panama in Balboa abgewickelt. Die Landeswährung
Balboa ist 1 zu 1 an den US Dollar gekoppelt. Der Holzverkauf auf dem Weltmarkt wird ebenfalls in US Dollar abgerechnet. Der
Euro ist gegenüber dem US Dollar zurzeit nahe an einem historischen Höchststand. Wenn der US Dollar gegenüber dem Euro
wieder steigt, führt dies zu höheren Einnahmen für die Investoren.

Nachfrage und Holzpreis

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, dessen weltweiter Verbrauch heute bereits grösser ist als der Verbrauch von Stahl, Plastik,
Zement und Aluminium zusammen.

Der Holzpreis ist in den vergangenen 20 Jahren jährlich um etwa 5 %. gestiegen. Bei einer anhaltend günstigen Entwicklung fallen
die Erträge aus der Anlage deutlich höher aus, als in der Prognose angegeben. Bei kurzfristiger ungünstiger Preisentwicklung kann
der Erntezeitpunkt ohne Einbusse der Holzqualität hinausgeschoben werden. Der Anleger hat so die Chance, zu einem möglichst
günstigen Zeitpunkt von der Holzvermarktung zu profitieren.

Auf der Nachfrageseite zeichnet sich seit gut zehn Jahren die sehr erfreuliche Entwicklung ab, dass Konsumenten und Konsumen-
tinnen vermehrt nur noch zertifiziertes Tropenholz kaufen wollen. In Nordeuropa kann nicht-zertifiziertes Edelholz bereits nicht mehr
offiziell verkauft werden. Immer mehr grosse Möbelhäuser verpflichten sich, nur noch zertifiziertes Holz zu verwenden.

5.2. Das Sicherheitskonzept

Boden und Bäume

Der Investor beteiligt sich über seinen Kommanditanteil an der Emittentin indirekt an den Aktien von The Tree Partner Company
AG. Diese hält 100 % der Aktien ihrer Tochtergesellschaft in Panama. Damit partizipiert der Anleger über seine Beteiligungen indi-
rekt am Boden, an den Bäumen und an möglichen zusätzlichen Einkünften wie zum Beispiel aus dem CO2-Handel oder einem
Landverkauf.
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Mitbestimmungsrechte

Als Gesellschafter wird er periodisch informiert und kann an der jährlichen Gesellschafterversammlung mitbestimmen. Er kann
einen Beirat wählen, der die Kontrollrechte der Gesellschafter übernimmt.

Über sein Stimmrecht kann er mittelbar bei der Generalversammlung (Hauptversammlung) der Muttergesellschaft mitbestimmen.

Erfahrenes Management

The Tree Partner Company wird auf strategischer und operativer Ebene von erfahrenen Persönlichkeiten geführt, welche sich in
unterschiedlichen Geschäftsfeldern bewährt haben.

Aufbau, Unterhalt und Ernte der Plantagen wurden im langfristigen Mandat an BARCA, Brinkman y Asociados Reforestadores de
Centro América, S.A. in Panama vergeben. Die Muttergesellschaft Brinkman & Associates Reforestation Ltd ist ein anerkanntes
kanadisches Walderneuerungsunternehmen mit bald 40 Jahren Erfahrung. Die Zusammenarbeit ist seit Jahren eingespielt.

Treuhänder

Die finanziellen Mittel der Gesellschaft werden von einem Treuhänder aufgrund vertraglicher Abmachungen überwacht und freige-
geben.

Dreifache Kontrolle der Rechnungslegung

Die Rechnungslegung in The Tree Partner Company wird auf drei Ebenen von unabhängigen Finanzexperten (Steuerberater,
Buchprüfer) erstellt und/oder geprüft:

1. auf der Ebene der Kommanditgesellschaft

2. auf der Ebene der panamaischen Tochter-Gesellschaft

3. auf der Ebene der Muttergesellschaft.

Dreistufige Bewertung der Aktiven

Jährlich werden alle Plantagen dreifach bewertet:

1. von der Unterhaltsfirma BARCA, die fast 40 Jahre Erfahrung aufweist

2. von einem unabhängigen, vom Staat Panama zertifizierten Schätzer

3. vom Forstingenieur im Verwaltungsrat, der Tropenerfahrung hat und jahrelang FSC-Zertifizierungen durchführte.

Der Boden wird entsprechend den internationalen Buchführungsgrundsätzen zu Investitionspreisen in die Rechnungsführung auf-
genommen. Gewinne werden erst mit deren Realisierung ausgewiesen.

FSC-Zertifizierung

Es wird alles vorgekehrt, damit die Plantagen FSC zertifiziert werden. Nach dem Anwachsen der Bäume erfolgt ein sehr strenger
Audit. Das unabhängige und weltweit anerkannte FSC-Gütesiegel garantiert:

¶ Umweltgerecht gewonnenes Holz, Abkehr von grossflächigen Kahlschlägen

¶ Erhalt naturnaher Wälder, kein Raubbau, keine Übernutzung, kein illegal gefälltes Holz

¶ Keine Umwandlung von Wald in Plantagen

¶ Verbot gentechnisch veränderter Pflanzen

¶ stark eingeschränkte Verwendung von Chemikalien für Düngung und Pflanzenschutz, Verbot gefährlicher Pestizide

¶ Schutz seltener und bedrohter Arten

¶ Aktive Förderung der biologischen Artenvielfalt, Ausweisung von Schutzgebieten

¶ Standortgerechte Baumartenwahl

¶ Achtung der Rechte indigener Völker

¶ Sicherung von Arbeitnehmer-Rechten

¶ Unabhängige Kontrollen

Konservative Prognosen

Die Entwicklungs- und Gewinnprognosen sind konservativ gerechnet und werden periodisch den Messungen und dem Markt ange-
passt.

Ein realer Gegenwert

Die Plantagen stellen einen realen Wert dar, der über die Jahre wächst. Die Gesellschafter haben die Möglichkeit, die Plantagen
persönlich zu besuchen und sich von ihrem Zustand zu überzeugen. The Tree Partner Company beauftragt regelmässig einen
panamaischen Reiseveranstalter, solche Reisen durchzuführen.
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6. Das Angebot im Detail

6.1. Angaben über die Vermögensanlage

Art, Anzahl und Gesamtbetrag der Vermögensanlage

Die Beteiligung erfolgt mit einem Kommanditanteil als Kommanditist an einer Kommanditgesellschaft. Das Gesamtvolumen beträgt
990.000 Euro. Die Mindestbeteiligung beträgt 5.000 Euro. Höhere Beträge sind in Schritten von 1.000 Euro möglich. Eine Mindest-
anzahl an Gesellschaftern besteht nicht. Da bereits zwei Kommanditanteile in Höhe von insgesamt 10.000 Euro durch die Grün-
dungsgesellschafter gezeichnet wurden, können sich rechnerisch mit der Mindestbeteiligungssumme noch 198 Gesellschafter
beteiligen.

Gesellschafterrechte

Die Kommanditisten schulden der Gesellschaft die Einzahlung ihrer Kommanditeinlage sowie die Zahlung des Aufgeldes (Agio) bei
einem Beitritt nach dem 31.12.2008. Die in das Handelsregister einzutragende Hafteinlage entspricht der einzuzahlenden Kom-
manditeinlage.

Der Kommanditist hat bei der Gesellschafterversammlung ein Teilnahme-, Rede- und Stimmrecht. Je 1.000 Euro Kommanditkapital
gewähren eine Stimme. Die Kontrolle der Geschäftsführung wird durch den Beirat vorgenommen, der von den Kommanditisten
gewählt wird. Unabhängig davon haben die Kommanditisten die gesetzlichen Kontrollrechte.

Der Kommanditist ist am Gewinn- und Verlust der Gesellschaft entsprechend der Höhe seiner Einlage beteiligt. Das Entnahmerecht
der Kommanditisten richtet sich ebenfalls nach der Höhe der Einlage. Die Höhe der Ausschüttungen wird durch Gesellschafter-
beschluss festgelegt.

Der Anleger kann sich entweder unmittelbar oder mittelbar über einen Treuhänder an der Gesellschaft beteiligen. Im Falle einer
unmittelbaren Beteiligung wird der Anleger Kommanditist im Sinne von § 161 ff. HGB und nimmt seine Gesellschafterrechte selbst
wahr. Er wird in das Handelsregister eingetragen.

Bei der mittelbaren Beteiligung überträgt der Anleger die Wahrnehmung seiner Rechte an die Treuhandgesellschaft, die in eigenem
Namen, jedoch auf Rechnung und nach den Weisungen des Anlegers für ihn handelt. Der Anleger wird jedoch im Innenverhältnis
und auch steuerrechtlich wie ein Direktkommanditist behandelt. Er ist berechtigt, an den Gesellschafterversammlungen teilzuneh-
men und sein Stimmrecht selbst auszuüben. Er wird jedoch nicht im Handelsregister eingetragen. Dies wird durch ein von der
Treuhandgesellschaft geführtes Treugeberregister ersetzt.

Die Treuhandgesellschaft erhält für ihre Tätigkeit eine Vergütung, die sich aus § 8 des als Anlage 11.4 beigefügten Treuhandver-
trags ergibt.

Die Komplementärin ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt. Sie hat kein Stimmrecht und erhält, mit Ausnahme der Haf-
tungsvergütung und des Ersatzes ihrer Auslagen, keine Gewinnanteile oder Anteile am Vermögen.

Darüber hinaus stimmen die Rechte der derzeitigen Gesellschafter mit denen der zukünftig beitretenden Gesellschafter überein.

Die nachfolgenden Erläuterungen gelten sowohl für die unmittelbare als auch für die mittelbare Beteiligung an der Gesellschaft.

Wesentliche Grundlagen der steuerlichen Konzeption

Das Unternehmen erzielt als gewerbliche Gesellschaft Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Das steuerliche Ergebnis der Beteiligungs-
gesellschaft wird den Anlegern im Verhältnis ihrer Beteiligungsquote zugewiesen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
vom Anbieter keine Steuerzahlungen übernommen werden.

Ein etwaiger Verlust kann unter den Einschränkungen der §§ 10d, 15a und 15b EStG mit anderen Einkünften verrechnet werden.

Eine detaillierte Beschreibung der wesentlichen Grundlagen der steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage ist unter dem
Kapitel 8 aufgeführt.

Übertragungsmöglichkeit

Eine Übertragungsmöglichkeit der Anteile im Weg der Abtretung besteht durch Verkauf, Schenkung und Erbfall. Jeder Gesell-
schafter kann seinen Gesellschaftsanteil übertragen oder in sonstiger Weise darüber verfügen, jedoch nur mit Wirkung zum Ende
eines jeden Geschäftsjahres.

Für eine Verfügung über einen Kommanditanteil ist die Zustimmung der Geschäftsführung erforderlich, die nur aus wichtigem
Grund versagt werden darf.

Zahlstellen sind:

¶ The Tree Partner Company GmbH & Co KG, Felsenweg 10, 79677 Schönau (Zahlstelle, die bestimmungsgemäß Zahlungen
an Anleger ausführt und den Verkaufsprospekt zur kostenlosen Ausgabe bereithält).

¶ Amann und Jörger Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft, Felsenweg 10, 79677 Schönau (Treuhänderin, die als Zahl-
stelle bestimmungsgemäß Zahlungen an Anleger ausführt).
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Zahlung des Zeichnungspreises

Die Zahlung des Zeichnungspreises erfolgt durch Überweisung auf das Konto 18 262 881 bei der Sparkasse Schönau-Todtnau,
Bankleitzahl 680 528 63 innerhalb von 14 Tagen nach Annahme der Beitrittserklärung. Kontoinhaber ist die The Tree Partner Com-
pany GmbH & Co KG mit Sitz in Schönau.

Annahme von Willenserklärungen

Die Annahme von Zeichnungen oder auf den Erwerb von Anteilen oder Beteiligungen gerichteten Willenserklärungen erfolgt durch
The Tree Partner Company GmbH & Co KG, Felsenweg 10, 79677 Schönau oder die Amann und Jörger Partnerschaft, Steuer-
beratungsgesellschaft, Felsenweg 10, 79677 Schönau sowie durch die rechtzeitige Einzahlung der Kommanditeinlage.

Zeichnungsfrist und Möglichkeit vorzeitiger Schließung

Die Zeichnungsfrist beginnt einen Werktag nach Veröffentlichung des Verkaufsprospekts und läuft bis zum Erreichen des maxima-
len Kommanditkapitals in Höhe von 1.000.000 Euro. Nach dem Liquiditätsplan soll dieses Kommanditkapital bis zum 31.12.2011
eingeworben werden. Ist die Vollplatzierung des Kapitals vor diesem Zeitpunkt erreicht, wird die Gesellschaft geschlossen. Die
Gesellschafter haben durch Mehrheitsbeschluss die Möglichkeit, bereits bei einem geringeren Kommanditkapital die Zeichnung
vorzeitig zu schließen. Der Anbieter ist berechtigt, Zeichnungen, Anteile oder Beteiligungen zu kürzen, wenn ansonsten die maxi-
male Zeichnungssumme überschritten werden würde.

Teilbeträge im Ausland

Die Beteiligung wird nur in Deutschland angeboten.

Erwerbspreis

Die Mindestbeteiligung beträgt 5.000 Euro. Höhere Beträge müssen durch 1.000 teilbar sein.

Für Gesellschafter, die nach dem 31.12.2008 der Gesellschaft beitreten, wird zusätzlich zur Einzahlung des Kommanditkapitals ein
Agio in Höhe von 0,5 % der Beteiligungssumme für jeden vollen Monat, den die Einzahlung nach dem 31.12.2008 erfolgt, erhoben.

Laufende Verwaltungskosten

Für die Verwaltung und Betreuung der Anleger erhält die Treuhänderin eine Vergütung, die von der Anzahl der Treugeber abhängig
ist. Es beläuft sich jährlich auf 375 Euro pro angefangene 25 Treugeber zuzüglich Umsatzsteuer. Die Treuhandvergütung wird zu
lasten der Gesellschaft abgerechnet.

Zusätzliche Kosten bei Erwerb, Verwaltung und Veräußerung der Beteiligung für den Kommanditisten

Folgende Kosten, die mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung der Vermögensanlage verbunden sind, fallen an bzw.
sind möglich:

- Kosten für die notarielle Beglaubigung einer Vollmacht zur Eintragung eines Direktkommanditisten in das Handelsregister (ca.
15 Euro bei der Mindesteinlage), ggf. Porto und Telefonkosten

- Gegebenenfalls Kosten für die Beratung des Anlegers durch eigene Berater (z.B. Steuerberater)

- Gegebenenfalls Kosten der Beteiligungsverwaltung (z. B. Reisekosten zur Teilnahme an Gesellschafterversammlungen, Tele-
fon, Porti, Steuern)

- Gegebenenfalls Kosten für den Besuch der Anpflanzungen vor Ort in Panama (individuell oder mit einer organisierten
Aktionärsreise)

- Alle Kosten im Zusammenhang mit einem eventuellen Verkauf oder einer eventuellen Anteilsübertragung (z. B. Notariats-
gebühren, Löschung im Handelsregister, Maklerkosten)

- Andere Aufwendungen, beispielsweise Zinsen und Tilgungen für eine Fremdfinanzierung der Anlage.

- Für Gesellschafter, die nach dem 31.12.2008 der Gesellschaft beitreten, wird zusätzlich zur Einzahlung des Kommanditkapi-
tals ein Agio in Höhe von 0,5 % der Beteiligungssumme für jeden vollen Monat, den die Einzahlung nach dem 31.12.2008 er-
folgt, erhoben.

Sämtliche vorstehend genannten Kosten und Aufwendungen, welche auf Veranlassung des Gesellschafters anfallen, können nicht
genau betragsmäßig bestimmt werden, da diese vom individuell erteilten Auftrag durch den Gesellschafter abhängig sind.

Weitere Kosten für den Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung der Vermögensanlage fallen nicht an.

Weitere Leistungen des Kommanditisten

Der Kommanditist ist durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag nicht zum Nachschuss verpflichtet. Die Haftung ist auf die Komman-
diteinlage beschränkt.

Eine Rückzahlungsverpflichtung kann sich lediglich für Ausschüttungen ergeben, soweit diese den Handelsbilanzgewinn überstei-
gen. Die Höhe einer möglichen Haftung gem. § 172 Abs. 4 HGB ist beispielhaft für eine Beteiligung in Höhe von 10.000 Euro in
unter Kapital 7.4.D „Kapitalrückflussrechnung (Prognose)“ angegeben.

Der Kommanditist ist verpflichtet, die auf seinen Anteil entfallenden Steuerzahlungen (Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, ggf.
Kirchensteuer) zu übernehmen. Darüber hinaus hat der Erwerber keine weiteren Leistungen zu erbringen.
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Provisionen

Für Konzeption und Vertrieb fallen erfolgsabhängige Provisionen in Höhe von 4 % des Kommanditkapitals an. Die Gesamthöhe der
Provisionen beträgt 40.000 Euro. Diese Summe deckt alle Kosten ab, die im Zusammenhang mit der Einwerbung des Kommandit-
kapitals anfallen. Weitere Provisionen werden nicht geleistet.

Verträge

Die Darstellungen in diesem Kapitel stellen eine Übersicht der wesentlichen Punkte der Anlage dar. Diese ersetzt nicht die Kennt-
nisnahme der Verträge. Der Gesellschaftsvertrag und der Treuhandvertrag sowie die weiteren wesentlichen Verträge sind dem
Prospekt als Anlagen unter Kapitel 11 beigefügt.

6.2. Die The Tree Partner Company GmbH & Co KG

A. Rechtliche Verhältnisse der Emittentin

Allgemeine Angaben

Emittentin ist The Tree Partner Company GmbH & Co KG mit Sitz in Schönau. Die Geschäftsanschrift lautet: Felsenweg 10, 79677
Schönau. Die Emittentin wurde am 21. August 2008 in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft (GmbH & Co KG) gegründet.
An diesem Tag wurde der Gesellschaftsvertrag abgeschlossen. Das Kommanditkapital beträgt maximal 1.000.000 Euro. Die Ge-
sellschaft ist nicht für eine bestimmte Laufzeit gegründet. Für die Kommanditgesellschaft gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist The Tree Partner Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Schönau (Geschäftsanschrift: Felsen-
weg 10, 79677 Schönau). Die Gesellschaft wurde ebenfalls am 21. August 2008 in der Rechtsform einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung gegründet. Das bedeutet, dass die Gesellschafter von The Tree Partner Verwaltungs-GmbH nicht persönlich
haften. Die Gesellschaft haftet unbeschränkt bis zur Höhe ihres Stammkapitals. Für die Gesellschaft ist das Handelsregister des
Amtsgerichts Freiburg i. Br. zuständig. Dort wurde die Gesellschaft am 24. September 2008 unter der Nummer HRB 702775 im
Handelsregister eingetragen. Das Stammkapital beträgt 25.000 Euro und ist in voller Höhe eingezahlt. Geschäftsführer sind Frau
Dr. Carol Franklin Engler sowie Herr Rudolf Engler, beide geschäftsansässig Wiesenstrasse 11, CH-8910 Affoltern am Albis.

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an einer oder mehreren (Kommandit)-
Gesellschaft/en, die Beteiligungen an anderen Gesellschaften verwaltet.

Grundsätzlich haftet der Komplementär einer KG unbeschränkt. Vorliegend ist die Komplementärin eine Kapitalgesellschaft und
diese haftet daher nur beschränkt auf ihr Gesellschaftsvermögen.

Der Gesellschaftsvertrag der Komplementärin weicht in folgenden Punkten von den gesetzlichen Regelungen ab:

Regelungen im Gesellschaftsvertrag von The Tree Partner Verwaltungs-GmbH Regelungen im GmbH-Gesetz

§ 4 Geschäftsführung und Vertretung § 35 GmbHG

§ 7 Gesellschafterbeschlüsse § 47 GmbHG

§§ 1, 5, 9, 11 Geschäftsjahr, Wettbewerbsverbot, Bekanntmachungen, Kosten § 3 GmbHG

Die Komplementärin erhält keine Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, Gesamtbezüge insbesondere Gehälter, Aufwandsent-
schädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen oder Nebenleistungen aller Art innerhalb und außerhalb des Gesellschaftsver-
trages. Sie ist auch nicht an Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb der Vermögensanlage betraut sind, die der Emittentin
Fremdkapital zur Verfügung stellen oder die im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjekts nicht nur
geringfügige Leistungen erbringen.

Abweichend vom Gesetz kann die Gesellschafterversammlung einem oder mehreren Geschäftsführern Alleinvertretungsmacht
einräumen oder diese vom Selbstkontrahierungsverbot des § 181 BGB befreien.

Für wesentliche Gesellschafterbeschlüsse, wie z. B. die Bestellung des Geschäftsführers, ist eine 75 % Mehrheit der Stimmen
erforderlich, während das Gesetz lediglich eine 50 % Mehrheit vorsieht.

Bezüglich der Dauer des Geschäftsjahres, der Bekanntmachungen, des Wettbewerbsverbotes sowie der Gründungskosten sind
Regelungen getroffen, die über das Mindestmaß des § 3 GmbHG hinausgehen.

Die Komplementärin ist am Kapital der Kommanditgesellschaft nicht beteiligt.

Weitere Abweichungen vom Gesetz liegen nicht vor. Der Gesellschaftsvertrag ist als Anlage 11.2 abgedruckt.

Der Gesellschaftsvertrag der Kommanditgesellschaft weicht in folgenden Punkten von den gesetzlichen Regelungen ab:

Regelungen im Gesellschaftsvertrag von The Tree Partner Company GmbH & Co KG Regelungen des HGB

§ 3 Kapitaleinzahlung § 121 HGB

§ 6 Wettbewerbsverbot § 112 HGB

§ 7 Geschäftsführung §§ 116, 164 HGB
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§ 7 Geschäftsführung § 105 HGB i.V.m. § 713 BGB

§ 13 Stimmrecht § 119 HGB

§ 16 Beteiligung am Ergebnis §§ 120, 167,168 HGB

Die Komplementärin leistet keine Einlage und ist am Gesellschaftskapital nicht beteiligt. Somit erhält sie keinen Anteil am Gewinn
und am Vermögen, wie dies in § 121 HGB vorgesehen ist.

Die Gesellschafter der Kommanditgesellschaft unterliegen keinem Wettbewerbsverbot entsprechend dem § 112 HGB.

Die Komplementärin bedarf für eine Reihe von Geschäften der Zustimmung des Beirates. Der Beirat übernimmt die Kontrollfunktion
als Organ der Kommanditisten. Da die Komplementärin gegenüber dem Beirat im Innenverhältnis für wesentliche Geschäfte wei-
sungsgebunden ist, sieht der Gesellschaftsvertrag abweichend von § 164 HGB kein Widerspruchsrecht für die einzelnen Kom-
manditisten vor.

Das Stimmrecht der Gesellschafter ist nach dem Kapitalanteil bemessen.

Abweichend vom Gesetzesstandard hat die Komplementärin einen Anspruch auf eine Haftungsvergütung und auf Ersatz der Auf-
wendungen für die Geschäftsführung. Dies ersetzt den Anspruch auf Anteile an Gewinn und Vermögen.

Für die Berechnung des Gewinnanteils ist nach dem Gesellschaftsvertrag ausschließlich das Verhältnis der Kommanditeinlagen
maßgeblich.

Weitere Abweichungen vom Gesetz liegen nicht vor. Der Gesellschaftsvertrag ist als Anlage 11.1 abgedruckt.

Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an Unternehmen, welche im Bereich des Erwerbs, des nachhaltigen Aufbaus und Be-
triebs von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken und/oder Plantagen, der Sicherstellung der CO2-Bindung auf den Planta-
gen, des Handels mit CO2-Anrechten sowie der Veredelung von und Handel mit land- und forstwirtschaftlichen Produkten, insbe-
sondere im Zusammenhang mit tropischen Edelhölzern, tätig sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesell-
schaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im
Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.

Für die Emittentin ist das Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg i. Br. zuständig. Dort wurde die Gesellschaft am 24. Septem-
ber 2008 unter der Nummer HRA 701240 im Handelsregister eingetragen. Die Emittentin ist kein Konzernunternehmen und nicht in
einen Konzern eingeordnet. Die entsprechenden Angaben entfallen.

Kapital der Emittentin

Die Komplementärin ist am Kapital der Gesellschaft nicht beteiligt. Die Höhe der Kapitalanteile beläuft sich auf 10.000 Euro. Es
setzt sich ausschließlich aus Kommanditanteilen zusammen. Das Kommanditkapital war zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung in
Höhe von 10.000 Euro eingezahlt.

Die Vermögensanlagen werden in Form von Kommanditanteilen ausgegeben.

Bisher wurden an die Gründungsgesellschafter zwei Kommanditanteile mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 10.000 Euro ausge-
geben und eingezahlt.

Wertpapiere oder Vermögensanlagen im Sinne des § 8f Abs. 1 VerkProspG wurden bislang nicht ausgegeben. Da es sich bei der
Emittentin um eine GmbH & Co KG handelt, können Angaben über den Nennbetrag der umlaufenden Wertpapiere, die den Gläubi-
gern Umtausch- oder Bezugsrechte auf Aktien einräumen, nicht gemacht werden.

Gründungsgesellschafter

Persönlich haftende Gesellschafterin (Gründungskomplementärin) ist The Tree Partner Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Schönau.
Die Geschäftsanschrift lautet: Felsenweg 10, 79677 Schönau. Sie ist am Kapital und am Gewinn der Gesellschaft nicht beteiligt.
Nach dem Gesellschaftsvertrag erhält sie eine Haftungsvergütung in Höhe von 1 % des Haftungskapitals pro Jahr. Daneben hat sie
Anspruch auf Ersatz aller ihr durch die Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen.

Die Gründungskommanditisten sind in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Name / Geschäftsanschrift Gezeichnete Kommanditeinlage Eingezahlte Kommanditeinlage

Dr. Carol Franklin Engler
Wiesenstrasse 11
CH-8910 Affoltern am Albis (Schweiz)

5.000 Euro 5.000 Euro

Rudolf Engler
Wiesenstrasse 11
CH-8910 Affoltern am Albis (Schweiz)

5.000 Euro 5.000 Euro

Insgesamt haben die Gründungsgesellschafter Einlagen in Form von Kommanditanteilen in Höhe von 10.000 Euro gezeichnet und
eingezahlt.

Frau Dr. Carol Franklin Engler und Herr Rudolf Engler erhalten, entsprechend dem Gesellschaftsvertrag, eine Beteiligung am Ge-
winn und Vermögen (bei Auflösung, Liquidation oder Insolvenz), welche an dem eingezahlten Kommanditkapital verhältnismässig
bemessen wird. The Tree Partner Verwaltungs-GmbH erhält eine Haftungsvergütung in Höhe von 250 Euro pro Jahr und den Er-
satz der Aufwendungen. Diese können nicht betragsmäßig bestimmt werden, da diese vom individuell erteilten Auftrag durch die
Gründungskomplementärin abhängen.

Darüber hinaus stehen den Gründungsgesellschaftern keine weiteren Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, sonstige Gesamt-
bezüge, insbesondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Neben-
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leistungen jeder Art, innerhalb oder außerhalb des Gesellschaftsvertrages insgesamt zu.

Frau Dr. Carol Franklin Engler und Herr Rudolf Engler sind beteiligt an The Tree Partner Company AG; diese ist mit dem Vertrieb
der Vermögensanlage beauftragt. Frau Dr. Carol Franklin Engler ist Präsidentin des Verwaltungsrates; Herr Rudolf Engler ist Dele-
gierter des Verwaltungsrats und Geschäftsleiter dieser Gesellschaft.

Darüber hinaus sind die Gründungsgesellschafter nicht unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die der Emittentin
Fremdkapital zur Verfügung stellen, mit dem Vertrieb der Vermögensanlagen betraut sind, oder die im Zusammenhang mit der
Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte nicht nur geringfügige Lieferungen oder Leistungen erbringen.

Geschäftstätigkeit

Wichtigster Tätigkeitsbereich für The Tree Partner Company GmbH & Co KG ist der Erwerb von Aktien der Muttergesellschaft The
Tree Partner Company AG, einer Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht. Diese Gesellschaft betreibt über eine Tochter-
gesellschaft in Panama den Erwerb, den nachhaltigen Aufbau und den Betrieb von land- und forstwirtschaftlichen Plantagen, der
Sicherstellung der CO2-Bindung auf den Plantagen; den Handel mit CO2-Anrechten sowie die Veredelung von und der Handel mit
land- und forstwirtschaftlichen Produkten, insbesondere im Zusammenhang mit tropischen Edelhölzern. Nähere Informationen
finden Sie im Kapitel 7.1 „Anlageziele und Anlagepolitik“.

The Tree Partner Company GmbH & Co KG wird die Beteiligungen halten und verwalten. Eine weitere Geschäftstätigkeit ist nicht
vorgesehen.

Es bestehen keine Abhängigkeiten der Emittentin von Patenten, Lizenzen, Verträgen oder neuen Herstellungsverfahren, die von
wesentlicher Bedeutung für die Geschäftstätigkeit oder Ertragslage der Emittentin sind.

Es sind keine Gerichts- oder Schiedsverfahren anhängig. Ebenso finden derzeit keine laufenden Investitionen mit Ausnahme der
Investitionen in die genannten Finanzanlagen statt.

Die Tätigkeit der Emittentin ist auch nicht durch außergewöhnliche Ereignisse beeinflusst worden.

Schaubild von The Tree Partner Company GmbH & Co KG
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B. Wirtschaftliche Verhältnisse der Emittentin

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Emittentin wurde am 21. August 2008 mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages gegründet. Ein Jahresabschluss war bisher
noch nicht zu erstellen oder zu prüfen.

Die Eröffnungsbilanz ergibt sich wie folgt:

Eröffnungsbilanz auf den 21. 08. 2008 von The Tree Partner Company GmbH & Co KG

Aktiva Betrag in Euro Passiva Betrag in Euro

Forderungen gegenüber Kommanditkapital 10.000
Kommanditisten 10.000

10.000 10.000

Die Kommanditeinlagen wurden am 26. August 2008 in voller Höhe eingezahlt.

Zwischenübersicht

Zwischenbilanz auf den 30. 09. 2008 von The Tree Partner Company GmbH & Co KG

Aktiva Betrag in Euro Passiva Betrag in Euro

Guthaben bei Kommanditkapital 10.000
Kreditinstituten 10.000

10.000 10.000

Die Zwischenbilanz weist als einzigen Aktivposten das Guthaben bei Kreditinstituten und als einzigen Passivposten das Komman-
ditkapital aus.

Im Zeitraum von der Gründung am 21. August 2008 bis zum 30. September 2008 hat die Emittentin keinerlei Erträge erzielt oder
Aufwendungen getätigt. Das handelsbilanzielle Ergebnis beträgt für diesen Zeitraum 0 Euro.

Da sich keine erfolgswirksamen Veränderungen und/oder Geschäftsvorfälle ergeben haben, wurde auf die Aufstellung einer
Gewinn- und Verlustrechnung verzichtet.

Die voraussichtliche Entwicklung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage in den nächsten Jahren ist aus den nachfolgenden
Planrechnungen zu ersehen:

1. Planbilanzen The Tree Partner Company GmbH & Co KG (Prognose)

31.12.2008* 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Aktiva Euro Euro Euro Euro

I. Anlagevermögen

Beteiligungen 35.000 180.000 425.000 995.000

II. Umlaufvermögen
Guthaben bei Kreditinstituten 1.275 10.738 23.760 58.298

36.275 190.738 448.760 1.053.298

31.12.2008* 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Passiva Euro Euro Euro Euro

Eigenkapital

Kapitalanteile 40.000 200.000 450.000 1.000.000
Rücklagen 0 4.800 27.300 109.800
Verlustvortrag 0 -3.725 -14.062 -28.540
Jahresfehlbetrag -3.725 -10.337 -14.478 -27.962

36.275 190.738 448.760 1.053.298

* Rumpfgeschäftsjahr vom 21. August 2008 - 31.12.2008

Auf der Aktivseite der Planbilanz sind unter der Position Beteiligungen die Aktien der The Tree Partner Company AG, Schweiz,
ausgewiesen. Diese Gesellschaft hält wiederum sämtliche Anteile an der The Tree Partner Company Inc., Panama, welche Eigen-
tümerin der Grundstücke ist und die Aufforstung und vollständige Bewirtschaftung der Plantagen betreibt.

Unter den Guthaben bei Kreditinstituten ist die Liquiditätsreserve ausgewiesen.

Auf der Passivseite der Planbilanz ist unter der Position Eigenkapital in den Jahren 2008 bis 2011 die Einzahlung des Kommandit-
kapitals dargestellt. Der Posten „Rücklagen“ weist das nach dem Gesellschaftsvertrag ab dem Jahr 2009 von den Gesellschaftern
zusätzlich zur Einlage zu erbringende Agio aus.
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2. Plan Gewinn- und Verlustrechnungen The Tree Partner GmbH & Co KG (Prognose)

2008* 2009 2010 2011 2012
Euro Euro Euro Euro Euro

1. Umsatzerlöse 0 0 0 0 0

2. Personalaufwand 0 0 0 0 0

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.725 -10.375 -14.800 -28.675 -5.050

4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 38 322 713 1.749

5. Jahresfehlbetrag -3.725 -10.337 -14.478 -27.962 -3.301

* Rumpfgeschäftsjahr vom 21. August 2008 - 31.12.2008

In der Plan Gewinn- und Verlustrechnung sind unter den Umsatzerlösen noch keine Werte enthalten, da die ersten Ausschüttun-
gen aus dem Holzverkauf erst in späteren Jahren erfolgen werden.

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Vertriebs- und Verwaltungskosten der Gesellschaft enthalten. Neben der
Vertriebsprovision sind Verwaltungskosten wie Kosten für die Geschäftsführung, Jahresabschluss und Steuererklärungen, Treu-
handgebühren und ähnliches enthalten.

Die Zinseinnahmen beruhen auf der Verzinsung der Liquiditätsrücklage auf den laufenden Konten.

3. Liquiditätsplan The Tree Partner GmbH & Co KG (Prognose)

2008* 2009 2010 2011
Euro Euro Euro Euro

1. Einnahmen

1.1 Einzahlungen von Kommanditkapital und Agio
durch die Gesellschafter 40.000 164.800 272.500 632.500

1.2 Zinseinnahmen 0 38 322 713

Summe Einnahmen 40.000 164.838 272.822 633.213

2. Ausgaben

2.1 Projektentwicklungskosten 0 0 0 0

2.2 Beteiligungsersterwerb und Beteiligungsaufstockung 35.000 145.000 245.000 570.000

2.3 Verwaltungskosten in Deutschland 2.125 3.975 4.800 6.675

2.4 Vertriebskosten 1.600 6.400 10.000 22.000

Summe Ausgaben 38.725 155.375 259.800 598.675

3. +Liquiditätsüberschuss 1.275 9.463 13.022 34.538

4. Freie Liquidität

4.1 +Liquiditätsüberschuss / - Liquiditätsbedarf 1.275 9.463 13.022 34.538

4.2 Liquidität kumuliert 1.275 10.738 23.760 58.298

* Rumpfgeschäftsjahr vom 21. August 2008 - 31.12.2008

Unter den Einnahmen sind die Einzahlungen des Kommanditkapitals incl. Agio durch die Gesellschafter enthalten. Weitere Ein-
nahmen entstehen durch Zinsen für Festgeld- und laufenden Bankkonten der Emittentin. Beteiligungserträge sind bis zum Jahr
2011 noch nicht prognostiziert. Erste Ausschüttungen werden mit der ersten großen Holzernte bei der Tochtergesellschaft im Jahr
2021 erwartet.

Wesentliche Ausgaben fallen für den Erwerb von Aktien der The Tree Partner Company AG, Schweiz an. Bei den Verwaltungs-
kosten sind die Kosten für die Auslagen der persönlich haftenden Gesellschafterin, die Kosten für die Treuhänderin und die Mittel-
verwendungskontrolle sowie die Aufwendungen für die Erstellung der Buchführung, Jahresabschluss sowie die betrieblichen
Steuererklärungen enthalten. Die Vertriebskosten sind eine erfolgsabhängige Vergütung, die sich auf 4 % des eingezahlten Kom-
manditkapitals beläuft.

Der Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben (Nr. 3 Liquiditätsüberschuss) wird auf Festgeldkonten angelegt.

4. Planzahlen The Tree Partner Company GmbH & Co KG zu Investitionen, Produktion, Umsatz und Ergebnis (Prog-
nose)

2008* 2009 2010 2011
Euro Euro Euro Euro

1. Investitionen in Beteiligungen 35.000 145.000 245.000 570.000

2. Produktion 0 0 0 0

3. Umsatzerlöse 0 0 0 0

4. Ergebnis (Jahresfehlbeträge) -3.725 -10.337 -14.478 -27.962

* Rumpfgeschäftsjahr vom 21. August 2008 - 31.12.2008
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Die Gesellschaft investiert als reine Finanzholding lediglich in Beteiligungen. Eine Produktion im Sinne einer Warenherstellung
findet nicht statt.

Unter den Umsatzerlösen ist ebenfalls keine Angabe möglich, da die Gesellschaft als Finanzholding lediglich Einnahmen aus Betei-
ligungen und anderen Finanzanlagen (Festgeldzinsen) erzielen wird. Mit einem Beteiligungsertrag wird erstmals für das Jahr 2021
gerechnet.

Das Jahresergebnis entspricht der Berechnung unter Kapitel 6.2 B 2 und ist dort erläutert.

C. Geschäftsführung, Beiräte, Treuhänder und Mittelverwendungskontrolle

Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind Frau Dr. Carol Franklin Engler und Herr Rudolf Engler, Geschäftsanschrift
für beide: Wiesenstrasse 11, Affoltern am Albis (Schweiz). Beiden wurden für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr keine
Gesamtbezüge (insbesondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und
Nebenleistungen jeder Art) gewährt. Beide Geschäftsführer sind für alle Angelegenheiten der Gesellschaft zuständig, da eine Funk-
tionstrennung nicht vorgesehen ist.

Frau Dr. Carol Franklin Engler und Herr Rudolf Engler sind auch als Verwaltungsräte tätig und Gesellschafter der The Tree Partner
Company AG, Schweiz. Diese Gesellschaft ist mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlagen betraut. Darüber hinaus sind
die Mitglieder der Geschäftsführung weder für Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der Vermögensanlagen betraut sind, die der
Emittentin Fremdkapital zur Verfügung stellen, oder die nicht nur geringfügige Lieferungen oder Leistungen erbringen.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung verfügt die Emittentin weder über einen Beirat noch über ein Aufsichtsgremium.

Treuhandgesellschaft ist die Amann und Jörger Partnerschaft, Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Schönau. Die Geschäfts-
anschrift lautet: Felsenweg 10, 79677 Schönau. Sie hat die Aufgabe als Registertreuhänderin tätig zu werden und vertritt die Ge-
sellschafter auf Wunsch bei den Gesellschafterversammlungen. Sie führt auch die Ausschüttungen an die Treuhandkommanditisten
durch. Rechtsgrundlage ist der Treuhandvertrag. Der Vertrag vom 21. August 2008 ist als Anlage 11.4 abgedruckt.

Die Treuhänderin ist verpflichtet,

- die Verwendung der Einlagen der Kommanditisten zu überwachen

- die Gewinnausschüttung an die Gesellschafter auszuzahlen

- die Treuhandkommanditisten bei Gesellschafterversammlungen zu vertreten

Die Treuhänderin ist im Falle einer Bevollmächtigung durch einzelne Kommanditisten berechtigt, diese Stimmrechte wahrzunehmen
und die Kommanditisten zu vertreten.

Für die Jahre 2009 bis 2011 ist jährlich eine gestaffelte Treuhandvergütung vorgesehen, die 375 Euro pro angefangene 25 Gesell-
schafter zuzüglich Umsatzsteuer beträgt. Bei einer rechnerischen Höchstzahl von 198 Beteiligten kann sich eine Vergütung für die
Wahrnehmung der Aufgaben in Höhe von 2.625 Euro pro Jahr ergeben. Ein Gesamtbetrag kann nicht angegeben werden, da die
Laufzeit des Vertrages nicht feststeht.

Für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr hat die Treuhänderin keinerlei Vergütungen erhalten. Es bestehen keine Umstände
oder Beziehungen, die Interessenskonflikte begründen könnten.

Die Mittelverwendungskontrolle erfolgt durch die Amann und Jörger Partnerschaft, Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Schö-
nau. Die Geschäftsanschrift lautet: Felsenweg 10, 79677 Schönau. Die Mittelverwendungskontrolle hat die Aufgabe die Freigabe
der Kommanditeinlagen zuzüglich Agio zu überwachen. Rechtsgrundlage ist der Mittelverwendungskontrollvertrag vom 21. August
2008. Der Vertrag ist als Anlage 11.3 abgedruckt.

Der Mittelverwendungskontrolleur ist verpflichtet die im Vertrag genannten Freigabebedingungen für Einlagen der Kommanditisten
zu überprüfen. Dies sind

¶ Auszahlung darf zu 90 % Erwerb von Aktien der The Tree Partner Company AG, Schweiz verwendet werden. Weitere 10
% dürfen der Liquiditätsrücklage zugeführt werden, die zur Abdeckung der Verwaltungskosten dient.

¶ Auszahlung darf erst nach Ablauf der Widerrufsfrist erfolgen.

Der Mittelverwendungskontrolleur hat neben dem Anspruch auf Vergütung auch das Recht von Schadensersatzansprüchen freige-
stellt zu werden, wenn der Treugeber anderweitig auf zumutbare Weise Schadenersatz erlangen kann.

Die Vergütung für die Mittelverwendungskontrolle beträgt einmalig 0,5 % des eingezahlten Kommanditkapitals. Der Gesamtbetrag
der für die Wahrnehmung der Aufgaben vereinbarte Vergütung beläuft sich auf 5.000 Euro.

Für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr hat die Mittelverwendungskontrolleurin keinerlei Vergütungen erhalten. Es bestehen
keine Umstände oder Beziehungen, die Interessenskonflikte begründen könnten.

Prospektverantwortliche ist The Tree Partner Company AG, Schweiz. Frau Dr. Carol Franklin Engler und Herr Rudolf Engler,
beide wohnhaft Wiesenstrasse 11, Affoltern am Albis (Schweiz) sind an dieser Gesellschaft beteiligt und vertreten diese Gesell-
schaft als Verwaltungsräte. Diese Gesellschaft ist mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen beauftragt. Für die Konzep-
tion und den Vertrieb der Vermögensanlagen fällt eine Provision in Höhe von 40.000 Euro an.

Eine Gewährleistung für die Verzinsung oder die Rückzahlungen der angebotenen Vermögensanlagen hat keine juristischen Per-
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son oder Gesellschaft übernommen.

Personen, die nicht in den Kreis der nach der Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung angabepflichtigen Personen fallen,
die die Herausgabe oder den Inhalt des Prospekts oder die Abgabe oder den Inhalt des Angebots wesentlich beeinflusst haben,
existieren nicht.

6.3. Angaben über durchgeführte Vermögensanlagen

Die Anbieterin hat bisher noch keine Vermögensanlage durchgeführt, die mit dem vorliegenden Angebot vergleichbar wäre.
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7. Wirtschaftliche Angaben zur The Tree Partner Company Gruppe

7.1. Anlageziele und Anlagepolitik

Anlageziele

The Tree Partner Company GmbH & Co KG will sozial und ökologisch interessierten deutschen Anlegern die Möglichkeit
bieten, mit verhältnismäßig geringem Kapital eine breit abgestützte Investition in Edelholz zu ermöglichen, ohne sich in
eigener Verantwortung um eine eigene Plantagenparzelle sorgen zu müssen.

Die verantwortbare Größe einer eigenen Plantage dürfte nach Beurteilung der Prospektverantwortlichen zwischen 50 und 100
Hektaren Forstfläche liegen, je nach Risikobereitschaft des Anlegers. Dies entspricht einem Investitionskapital von 1 bis 2 Mio.
Euros.

The Tree Partner Company Gruppe pflanzt erst an, wenn die Finanzierung bis zur Schlussernte gesichert ist. Damit wird die unter-
nehmerische Falle vermieden, mit immer aggressiveren Marketingmethoden Kunden anwerben zu müssen, um bereits investiertes
Fremdkapital zu sichern.

Investitionen in Aktien

Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot werden zum Erwerb und zur Aufstockung der Beteiligungen an der The Tree Partner Com-
pany AG, Schweiz sowie zum Aufbau einer Liquiditätsreserve genutzt.

The Tree Partner Company AG wurde am 17. September 2007 gegründet. Die Gesellschaft wurde am 23.10.2007 in das Handels-
register des Kantons Zürich unter der Nummer CH-020.3.031.584-6 eingetragen. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung war das
Aktienkapital eingeteilt in 559 Namensaktien zu je 2.000 CHF Nennwert, insgesamt also 1.118.000 CHF.

Die Nettoeinnahmen aus der Emission reichen alleine aus, um die Anlageziele zu realisieren. Es ist nicht vorgesehen, Darlehens-
mittel für Investitionen in Anspruch zu nehmen. Für sonstige Zwecke werden die Nettoeinnahmen nicht verwendet.

Mit seinem Investment finanziert ein Anleger mittelbar über die Beteiligung als Kommanditist an The Tree Partner Company GmbH
& Co KG und deren Aktienbesitz an der Schweizerischen The Tree Partner Company AG auch den zukünftigen Unterhalt der
Plantagen bis zur Schlussernte und den Betrieb der Gesellschaft.

Das von einem Treuhänder verwaltete Kapital von The Tree Partner Company GmbH & Co KG wird erst angelegt, wenn es rechts-
gültig eingegangen ist.

Die Liquiditätsreserven werden auf Festgeldkonten risikoarm angelegt.

Anlageobjekte

Anlageobjekte sind Namensaktien an The Tree Partner Company AG, Schweiz. Die Gesellschaft wurde am 17. September 2007
gegründet. Die Gesellschaft wurde am 23.10.2007 ins Handelsregister des Kantons Zürich unter der Nummer CH-020.3.031.584-6
eingetragen. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung war das Aktienkapital eingeteilt in 559 Namensaktien zu je 2.000 CHF Nenn-
wert, insgesamt also 1.118.000 CHF. Die Aktien sind vollständig liberiert. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die Emittentin
noch keine Aktien erworben. Der erste Aktienkauf ist im Dezember 2008 geplant. Die Emittentin hat über die Anschaffung oder
Herstellung der Anlageobjekte oder wesentlicher Teile davon noch keine Verträge abgeschlossen.

Zweck der Gesellschaft ist nach den Statuten die Beteiligung an Unternehmen, welche im Bereich des Erwerbs, des nachhaltigen
Aufbaus und Betriebs von land- und forstwirtschaftlichen Plantagen, der Sicherstellung der CO2-Bindung auf den Plantagen, des
Handels mit CO2-Anrechten sowie der Veredelung von und Handel mit land- und forstwirtschaftlichen Produkten, insbesondere im
Zusammenhand mit tropischen Edelhölzern, tätig sind.

Die Übertragung der Aktien bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrates. Die Zustimmung kann aus wichtigen Gründen verweigert
werden, insbesondere wenn der Erwerber ein Konkurrenzunternehmen betreibt oder der Aktionär mehr als 5 % der Gesamtzahl der
im Aktienbuch eingetragenen Aktien erwerben oder besitzen würde.

Jede Aktie gewährt eine Stimme in der Generalversammlung. Für bestimmte wesentliche Änderungen des Gesellschaftsvertrages
sehen die Statuen eine zwei Drittel Mehrheit vor.

Den nach §§ 3,7 oder 12 VermVerkProspV zu nennenden Personen, also der Prospektverantwortlichen, den Gründungsgesell-
schaftern, den Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin sowie der Treuhänderin oder dem Mittelverwendungskontrolleur,
stehen oder stand nie das Eigentum an den Anlageobjekten oder wesentlichen Teilen davon zu. Ebenfalls steht diesen genannten
Personen nicht aus anderen Gründen eine dingliche Berechtigung an den Anlageobjekten zu.

Diese nach §§ 3,7 oder 12 VermVerkProspV zu nennenden Personen, also die Prospektverantwortliche, die Gründungsgesell-
schafter, die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sowie die Treuhänderin oder der Mittelverwendungskontrolleur erbrin-
gen auch keine nicht nur geringfügigen Lieferungen und Leistungen.

Nicht nur unerhebliche dingliche Belastungen der Anlageobjekte liegen nicht vor. Es liegen keine rechtlichen Beschränkungen der
Verwendungsmöglichkeiten der Anlageobjekte, insbesondere im Hinblick auf das Anlageziel oder tatsächliche Beschränkungen der
Verwendungsmöglichkeiten der Anlageobjekte, insbesondere im Hinblick auf das Anlageziel, vor. Alle erforderlichen behördlichen
Genehmigungen liegen vor. Bewertungsgutachten über die Anlageobjekte wurden nicht erstellt.
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Anlagepolitik

Den Prospektverantwortlichen ist es wichtig, dass die Anlage hohe ethische und wirtschaftliche Kriterien erfüllt:

¶ Für die Anlage sollen erfahrene und vertrauenswürdige Persönlichkeiten verantwortlich zeichnen.

¶ Die Anlage in Aufforstungen soll mindestens die sozialen und ökologischen Anforderung des Weltforstrats (FSC) erfüllen

¶ und dabei einen guten Gewinn erwirtschaften.

¶ Der Investitions-Standort soll für die lange Umtriebszeit (Rotation) eine hohe Verlässlichkeit gewähren.

¶ Für Auswahl der Böden, Anpflanzen, Aufzucht, Unterhalt und Ernte soll ein Forstunternehmen verantwortlich sein, dass über
hohe fachliche Qualifikation, Erfahrung und genügend Kapazitäten verfügt.

¶ Am Ort der Anlagen sollen Bevölkerung, Behörden und Nichtregierungsorganisationen eng in das Projekt einbezogen sein.

¶ Durch ökologische Ausgleichsflächen und den Anbau von unterschiedlichen Baumarten soll einer Monokultur vorgebeugt wer-
den.

¶ Es soll die Möglichkeit geboten werden, die Aufforstungen vor Ort zu besichtigen.

Nachhaltig: People - Planet - Profit

Die Anlage in Plantagen von The Tree Partner Company ist nachhaltig im dreifachen Sinne. Das Geschäftskonzept ermöglicht dem
Anleger, mit seiner Investition gleichzeitig

1. etwas Wirksames für die Umwelt zu leisten,

2. der indigenen Bevölkerung in Panama Arbeit zu verschaffen und damit ganze Familien zu ernähren und

3. für sich einen guten Gewinn zu erwirtschaften.

Die Prospektverantwortlichen sind überzeugt, dass langfristiger wirtschaftlicher Erfolg nur möglich ist, wenn ethische Werte respek-
tiert werden. Nachhaltig wirtschaftende Unternehmen sind in erster Linie verantwortungsbewusst geführte Unternehmen. Im Stre-
ben nach wirtschaftlichem Erfolg richten sie ihre Anstrengungen auch auf die Umwelt und die soziale Wohlfahrt. Dadurch geben sie
Gewähr für beständiges Wachstum. Für die personalintensive Holzindustrie bedeutet dies:

¶ The Tree Partner Company bemüht sich um einen umweltschonenden und effizienten Umgang mit Ressourcen.

¶ Der verantwortungsvolle Umgang mit Mitarbeitenden verbessert Motivation und Arbeitsleistung.

¶ Der offene Dialog mit Konkurrenten und eine rechtzeitige Vorbereitung auf Veränderungen von Markt und Rechtslage erhöhen
die Unternehmenschancen.

¶ Eine verantwortungsvolle Führung und soziales Engagement verbessern das Ansehen des Unternehmens.

Ein verlässlicher Investitions-Standort

Die geostrategische Bedeutung des Panamakanals und das geopolitisch wichtige Panama
mit seinem gut ausgebauten Finanzplatz mindern die politischen und wirtschaftlichen Risi-
ken wie kaum ein anderes tropisches Land. In der über 100-jährigen Geschichte von Pana-
ma wurden ausländische Grundbesitzer noch nie enteignet.

Die Ausfuhr von erwirtschaftetem Kapital ist unbeschränkt möglich. Es sind keine Anzeichen
auszumachen, dass dies ändern könnte.

In Panama sind Holzerträge aus Plantagen, die vor dem Jahr 2018 gepflanzt werden, durch
Gesetz steuerbefreit. die Flagge der Republik Panama

Geeigneter Boden

The Tree Partner Company legt die Plantagen auf Land an, welches vor Jahrzehnten Urwald war, nach dem Roden kurzzeitig für
Ackerbau und dann für die Viehwirtschaft genutzt wurde. Dieser Boden ist teilweise von den tropischen Regen ausgewaschen und
vom Vieh verdichtet. Nach der mechanischen und biologischen Aufbereitung sind viele dieser Böden bestens für den Anbau von
Edelholz geeignet.

Die Plantagen sind in natürlich gewellten Gebieten und es werden Drainagegräben angelegt. Dadurch entwässern diese Böden auf
natürliche Weise und grössere Erdrutsche werden verhindert. Dass Brücken, Furten und unbefestigte Strassen nach jeder Regen-
zeit instand gestellt werden müssen, ist in den Tropen selbstverständlich.

Der Boden wird zuerst von Wissenschaftern auf seine Eignung für die Aufforstung analysiert, mit einem Geografischen Informati-
ons-System (GIS) vermessen und mit einem Global Positioning System (GPS) kartiert. Danach untersucht die staatliche Umwelt-
behörde ANAM (Autoridad Nacional del Ambiente), welche für die Überwachung der Umweltgesetze in Panama verantwortlich ist,
die zukünftige Plantage. Die ANAM arbeitet unabhängig und ihre Genehmigung gewährleistet, dass das Land für Edelholz geeignet
ist und dass die Plantage keine negativen Auswirkungen auf die lokale Umgebung haben wird.

Dann wird der Boden für das Pflanzen vorbereitet, indem das Buschwerk weggeräumt und die Humusschicht gelockert werden. Es
werden Zäune gezogen, vor allem um dem weidenden Vieh Einhalt zu gebieten. Für den Unterhalt werden Fahrstrassen angelegt,
welche zugleich als Feuerschutzschneisen dienen.

Die Pflanzflächen werden mechanisch (ohne schwere Maschinen) aufgelockert, um eine gute Durchwurzelung der Bäume zu er-
möglichen. Dadurch wird die Wasser- und CO2-Speicherkapazität verbessert. Auf dem so vorbereiteten Land werden zwischen Mai
und Oktober die vorgezogenen Setzlinge in einem Abstand von 3 x 3 m gepflanzt. Pro Hektar werden so 1’111 Bäume gesetzt.
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Das Bepflanzungskonzept

Etwa ein Viertel des Landes wird nicht bepflanzt. Das sind zum Grossteil ökologische Inseln und -Brücken sowie Feuchtgebiete
(áreas de protección), um die einheimische Flora und Fauna zu fördern. Dazu kommen Unterhaltsstrassen, Wege, Einrichtungen
für die Arbeiter und eine Unterkunft für den Plantagenvorarbeiter und seine Familie. Die Strassen sind so breit angelegt, dass sie
bei Feuersbrünsten als Schutzschneisen dienen.

Etwa drei Viertel des Landes wird mit Edelholz aufgeforstet. 80 % davon mit Teakbäumen. Um einer Monokultur vorzubeugen und
die Marktchancen zu optimieren, werden auf vier Teakbäume andere - standortgerechte - edle Baumarten, wie Amarillo (Terminalia
amazonia), Mahagoni (Caoba), Manzanillo, Akazie, spanische Zeder, Ronron (Zebraholz) und Rosenholz gepflanzt.

Mittel für Unterhalt und Betrieb

The Tree Partner Company Gruppe scheidet die notwendigen Mittel für Unterhalt und Betrieb aus und legt diese risikoarm an. Die-
ses Geld wird weder für riskante Finanzanlagen noch zum Ausbau des Geschäfts verwendet:

¶ Vordringliches Anliegen ist die Werterhaltung des zurückgelegten Kapitals.

¶ Das Kapital wird nach Möglichkeit in jener Währung angelegt, in welcher es später ausgegeben wird.

¶ Die Liquidität ist sichergestellt. Das Kapital soll zum Zeitpunkt von anfallenden Kosten zur Verfügung stehen.

Projektstand der Plantagen in Panama

Seit der Gründung Mitte November 2007 wurden von The Tree Partner Company Panama Inc. ein Grundstück gekauft und weitere
acht Grundstücke vertraglich gesichert. Mit „La Ocho“ wurde bereits eine erste Plantage angelegt. Die verfügbaren Mittel sind ent-
weder auf laufenden Konten oder in Call- und Festgeldern angelegt.

Die folgende Tabelle zeigt die Plantagen von The Tree Partner Company Panama Inc. (Stand: Ende September 2008):

Plantage
Fläche

(Ha)

bepflanzbar

(Ha)
in %

bepflanzt

(Ha)

im

Jahr
Anmerkungen / Baumarten

La Ocho

(Cañazas)

95.96 ha 85.92 ha 90% 82.13 ha 2008 Grundstückkauf abgeschlossen, Plantage bepflanzt

74,16 Ha Teak

6,00 Ha Amarillo

1,97 Ha Caoba (Mahagoni)
95.96 ha 85.92 ha 82.13 ha

La Loma 12.38 ha 9.28 ha 75% 0.00 ha
(Agua Fria) 25.87 ha 23.08 ha 89% 0.00 ha

19.83 ha 19.51 ha 98% 0.00 ha
23.58 ha 21.73 ha 92% 0.00 ha
62.43 ha 49.92 ha 80% 0.00 ha

144.09 ha 123.52 ha 0.00 ha

El Tirao 1 50.00 ha 34.96 ha 70% 0.00 ha

30.25 ha 23.10 ha 76% 0.00 ha

80.25 ha 58.06 ha 0.00 ha

El Tirao 2 55.09 ha 42.90 ha 78% 0.00 ha

Vorkaufvertrag abgeschlossen. Kauf nach dem amtlichen

Abschluss der Landreform.

55.09 ha 42.90 ha 0.00 ha

Total 375.39 ha 310.40 ha 83% 82.13 ha

Kaufvertrag abgeschlossen, Anzahlung geleistet.

Grundstücke eingezäunt und grob gereinigt.

Anpflanzung frühestens Sommer 2009.

Kaufvertrag abgeschlossen, Anzahlung geleistet.

Grundstücke eingezäunt und grob gereinigt.

Anpflanzung ab Frühjahr 2009.
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7.2. Erläuterungen zu Investition und Finanzierung

Prognose der Finanzierung

absolut in %
in EUR des Kapitals

1. Kommanditkapital 1.000.000 90,11
2. Agio 109.800 9,89

1.109.800 100,00

Die Emittentin wird ausschließlich durch Eigen-
kapital finanziert. Eine Zwischenfinanzierung ist
nicht erforderlich, da der Aktienerwerb sukzessive
erfolgen kann.

Für Eigenkapitalzuflüsse nach dem 31.12.2008
ist ein Agio in Höhe von 0,5 % pro Monat gerech-
net ab dem 1.1.2009 bis zum Zeitpunkt der Ein-
zahlung zu entrichten. Dieses gleicht den Rendi-
tevorteil aus, der dem Anleger durch den späte-
ren Einzahlungszeitpunkt erwächst. Die Auf-
nahme von Fremdmitteln ist weder für eine Zwi-
schen- noch für eine Endfinanzierung vereinbart.

Prognose der Investitionskosten

absolut in %
in EUR des Kapitals

1. Aufwand für den Erwerb von Aktien 995.000 89,66

2. Liquiditätsreserve 69.800 6,29

1.064.800 95,95
Fondsabhängige Kosten

3. Vertriebskosten 40.000 3,60

4. Mittelverwendungskontrolle 5.000 0,45

45.000 4,05

1.109.800 100,00

Die Investition des Kommanditkapitals erfolgt zu
fast 90 % in den Erwerb von Aktien der The Tree
Partner Company AG, Schweiz. Weitere rund 6 %
werden als Liquiditätsreserve vorgehalten, die zur
Abdeckung der Verwaltungskosten gebraucht
wird, bis die ersten Beteiligungserträge anfallen.

Die Vertriebskosten sind mit 4 % auf das Kom-
manditkapital angesetzt. Die Mittelverwendungs-
kontrolle beläuft sich auf 0,5 % des eingesetzten
Kapitals. Insgesamt sind die fondsabhängigen
Kosten mit 4,5 % des Kommanditkapitals sehr ge-
ring.

7.3. Prognose-Rechnungen

A. Das Ertragsmodell

Konservative Gewinnerwartungen

Plantagen sind eine typische Langzeit-Investition. Sie bringen erst nach etwa 15 Jahren einen ersten Gewinn. Während dieser Zeit
erfordern Unterhalt und Pflege einen grossen Aufwand, welcher im Geschäftsmodell von The Tree Partner Company vorfinanziert
wird.

Der Ertrag der Investition hängt massgeblich von der Preisentwicklung für Plantagen-Teakholz ab. Die von The Tree Partner Com-
pany angewandten Annahmen sind konservativ und rechnen mit aktuell realistischen Holz- und Bodenpreisen, nach dem Motto:
Lieber positiv überrascht, als von übersteigerten Erwartungen enttäuscht werden. Die Gesellschaft kann und will nicht mit optimisti-
schen Modellrechnungen übertriebene Renditeerwartungen wecken und nimmt es in Kauf, dass ihre Renditeaussagen im Vergleich
zu gewissen Konkurrenten um Einiges bescheidener sind.

Die Wertsteigerung der Investition

Die Investition in Bäume geht parallel mit dem natürlichen Wachstum: Zuerst braucht es Mittel für den Kauf von Boden und für die
Anpflanzung, dann müssen die Bäume jahrelang gepflegt werden. 85 % des Ertrags wird mit der Schlussernte der Bäume erzielt.
Der Finanzplan von The Tree Partner Company bildet diesen biologischen Verlauf ab. Es werden keine Gewinne ausgeschüttet,
welche durch neues Eigenkapital (Neuinvestitionen von Gesellschaftern) eingenommen werden.
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Der Ertrag aus dem Holz

Der grösste Anteil am Einkommen von The Tree Partner Company wird mit dem Schlussverkauf des Holzes erwirtschaftet. Ein
Teakbaum zum Beispiel erlangt etwa nach 20 Jahren seine Marktreife. Verschiedene Faktoren beeinflussen den Verkaufserlös:

¶ das Holzvolumen

¶ die Ausbildung des Kernholzes, denn nur dieses bringt gute Preise, kann aber erst nach dem Ernten beurteilt werden. Darum
ist eine hohe Qualität des Saatgutes von entscheidender Bedeutung.

¶ die Qualität des Holzes (Holzaufbau und Färbung möglichst gleichmässig, keine Astlöcher). Die Qualität wird durch eine
umsichtige und beharrliche Plantagenbewirtschaftung sichergestellt.

¶ das Marktumfeld. In einer Periode von gedrückten Preisen ist es sinnvoll, die Bäume für ein paar Jahre zurückzuhalten und
erst bei gestiegenen Preisen auf dem Markt anzubieten.

Auch die sorgfältigste Planung kann sich nicht auf einen bestimmten Erntezeitpunkt festlegen. Das Wachstum und damit die sinn-
volle Investition dauern 20 bis 25 Jahre.

Die Vermarktung von Edelholz braucht neben Erfahrung ein gutes Netzwerk. The Tree Partner Company ist froh, in BARCA einen
starken Partner für die forstwirtschaftlichen Belange an ihrer Seite zu haben.

Ausdünnungen (Prognose)

Beim Ausdünnen geht The Tree Partner Company von folgenden Erfahrungswerten aus:

Jahre nach

dem

Pflanzen

Phase

Anzahl

Bäume pro

Hektar

gefällte

Bäume

gefällte

Bäume

Jahre nach

dem

Pflanzen

Phase

Anzahl

Bäume pro

Hektar

gefällte

Bäume

gefällte

Bäume

0 Pflanzung 1'111 0 Pflanzung 1'111

3 sanitärer Schnitt 744 367 33% 3 sanitärer Schnitt 833 278 25%

4 sanitärer Schnitt 499 246 33% 5 sanitärer Schnitt 558 275 33%

7 Ausdünnung 374 125 25% 8 Ausdünnung 419 140 25%

10 Ausdünnung 251 123 33% 11 Ausdünnung 314 105 25%

14 Ausdünnung 180 70 28% 14 Ausdünnung 236 79 25%

20 Schlussernte 0 180 20 Schlussernte 0 236

Bereiche mit sehr guter und guter Qualität Bereiche mit mittlerer und genügender Qualität

Bescheidene Einnahmen können bereits aus dem Holzverkauf der Ausdünnungen erzielt werden. Dabei ist der Erlös der Jahre 3
bis 7 vernachlässigbar. Der Verkauf des 10-jährigen Holz ergibt einen Beitrag an die Unterhaltskosten. Erst mit dem 14-jährigen
Holz wird voraussichtlich mehr eingenommen, als für die laufenden Aufwendungen benötigt wird. Es ist deshalb vorgesehen, ab
dem Jahre 15 (voraussichtlich 2023) einen Gewinn an die Gesellschafter auszuschütten.

Wachstums- und Ertrags-Erwartungen (Prognose)

Für die Finanzplanung geht The Tree Partner Company pro Hektar von folgenden Erwartungen aus:

Jahre nach dem

Pflanzen

Stammdurchmesser auf 1,3 m

Höhe (=Brusthöhe)
Höhe der Bäume

Menge des geernteten Holzes

(nach Hopus)

Preis Rundholz am Strassenrand

mit 3.5 % jährlicher

Wertsteigerung (inkl. Inflation)

Bereiche mit sehr guter und guter Qualität

3 11.4 cm 11.0 m 4.5 m3/ha 0 US $

4 15.2 cm 14.0 m 6.9 m3/ha 0 US $

7 22.4 cm 18.3 m 12.5 m3/ha 235 US $

10 26.6 cm 21.0 m 20.1 m3/ha 317 US $

14 32.5 cm 24.7 m 18.6 m3/ha 421 US $

20 40.2 cm 27.6 m 151.7 m3/ha 667 US $

gesamt 214.3 m3/ha

Bereiche mit mittlerer und genügender Qualität

3 9.8 cm 9.6 m 2.2 m3/ha 0 US $

5 14.2 cm 13.2 m 6.3 m3/ha 0 US $

8 20.1 cm 17.0 m 10.5 m3/ha 224 US $

11 24.5 cm 19.5 m 13.4 m3/ha 270 US $

14 28.7 cm 21.1 m 14.9 m3/ha 380 US $

20 34.8 cm 23.7 m 127.4 m3/ha 615 US $

gesamt 174.7 m3/ha

Teakbäume nehmen im tropischen Klima von Panama pro Jahr etwa 2 bis 3 cm an Durchmesser zu.
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B. Modellrechnung

Die vielen Unbekannten und die lange Investitionsdauer machen es schwierig, konkrete Ertragszahlen zu benennen. Dadurch er-
gibt sich in der Finanzplanung für Aufwand und Ertrag eine vernetzte Mischrechnung. Die Zahlen stammen aus der Erfahrung der
Prospektverantwortlichen und aus der Analyse von aktuellen und historischen Preisen, erwarteten Trends und aktuellen Erträgen
und Zinssätzen.

Die Modellrechnung von The Tree Partner Company basiert auf folgenden Annahmen:

¶ The Tree Partner Company Panama Inc kauft bis zum Jahr 2016 1.200 Hektaren Boden.

¶ Sie baut darauf 900 Hektaren Teak und andere edle Baumarten an.

¶ Die Böden entlang der Grenze zwischen den Provinzen Panamá und Darién erbringen 70 % sehr gute und gute Qualität und
30 % mittlere und genügende Qualität.

¶ Die Teakbäume werden nach 20 Jahren geerntet. Für die anderen Baumarten wird die Rotation nach vergleichbaren Kriterien
bestimmt und dauert zwischen 20 und 25 Jahre.

¶ Die Weltwirtschaft wächst in einem mittleren Erwartungsband. Panama ist weiterhin ein stabiler und verlässlicher Wirtschafts-
standort. Exporte von Plantagenholz aus Panama sind - wie gesetzlich festgeschrieben - steuerfrei möglich.

¶ Die Preise für Plantagen-Teak steigen pro Jahr um 1,5 %. Die Teuerungsrate (Inflation) bewegt sich im Durchschnitt der letz-
ten Jahre bei 2 %.

¶ Die durchschnittliche Wertsteigerung des Bodens ist langfristig 4 % pro Jahr.

¶ Erträge aus der Erweiterung der Wertschöpfungskette und aus dem Handel mit CO2-Zertifikaten werden erst berücksichtigt,
wenn gültige Verträge abgeschlossen worden sind. Sie sind also nicht in der Modellrechnung enthalten.

C. Liquiditätsprognose

Die folgende Rechnung stellt den aus heutiger Sicht zu erwartenden Ergebnisverlauf der Investition bei mittlerem Szenario dar.
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Teil 1: Liquiditätsplan The Tree Partner Company Group Schweiz/Panama (Prognose)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
US-$ US-$ US-$ US-$ US-$ US-$ US-$ US-$ US-$

1. Einnahmen

Holzverkauf 0 0 0 0 0 0 181.000 48.000 110.000

Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zinseinnahmen 8.000 6.000 7.000 10.000 7.000 7.000 6.000 8.000 8.000

Einnahmen aus Gesellschafter-
einzahlungen 1.314.000 1.328.000 1.783.000 1.849.000 2.238.000 1.992.000 2.414.000 2.866.000 2.979.000

Summe Einnahmen 1.322.000 1.334.000 1.790.000 1.859.000 2.245.000 1.999.000 2.601.000 2.922.000 3.097.000

2. Ausgaben

Grundstückskäufe 290.000 680.000 978.000 806.000 830.000 855.000 881.000 1.020.000 1.168.000

Kosten für Aufforstung 82.000 0 162.000 334.000 860.000 531.000 730.000 564.000 774.000

Investition in Beteiligungen 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Laufende Verwaltungskosten 248.000 223.000 203.000 203.000 228.000 228.000 204.000 204.000 204.000

Betriebsaufwand, Material +
Leistungen 130.000 71.000 74.000 77.000 75.000 83.000 120.000 118.000 122.000

Kosten für Unterhalt der Plantagen 64.000 56.000 89.000 162.000 330.000 298.000 524.000 593.000 671.000

Kosten für Holzernte 0 0 6.000 9.000 7.000 13.000 50.000 47.000 51.000

Steueraufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ausschüttungen an Aktionäre 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Ausgaben 862.000 1.030.000 1.512.000 1.591.000 2.330.000 2.008.000 2.509.000 2.546.000 2.990.000

3. +Liquiditätsüberschuss /
- Liquiditätsbedarf 460.000 304.000 278.000 268.000 -85.000 -9.000 92.000 376.000 107.000

4. Liquidität kumuliert 460.000 764.000 1.042.000 1.310.000 1.225.000 1.216.000 1.308.000 1.684.000 1.791.000

Teil 2: Liquiditätsplan The Tree Partner Company GmbH & Co KG (Prognose)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

5. Einnahmen

Einzahlungen von Kommanditkapital
und Agio durch Gesellschafter 40.000 164.800 272.500 632.500 0 0 0 0 0

Ausschüttungen The Tree Partner
Company AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zinseinnahmen 0 38 322 713 1.749 1.597 1.437 1.267 1.089

Summe Einnahmen 40.000 164.838 272.822 633.213 1.749 1.597 1.437 1.267 1.089

6. Ausgaben

Ausschüttungen an Gesellschafter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beteiligungsersterwerb und
Beteiligungsaufstockung 35.000 145.000 245.000 570.000 0 0 0 0 0

Verwaltungskosten in Deutschland 2.125 3.975 4.800 6.675 6.809 6.945 7.084 7.225 7.370

Vertriebskosten / Erfolgsprämien 1.600 6.400 10.000 22.000 0 0 0 0 0

Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Ausgaben 38.725 155.375 259.800 598.675 6.809 6.945 7.084 7.225 7.370

7. +Liquiditätsüberschuss /
- Liquiditätsbedarf pro Jahr 1.275 9.463 13.022 34.538 -5.060 -5.348 -5.647 -5.958 -6.281

8. Liquidität kumuliert 1.275 10.738 23.760 58.298 53.239 47.891 42.244 36.286 30.005
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
US-$ US-$ US-$ US-$ US-$ US-$ US-$ US-$ US-$ US-$ US-$ US-$ US-$

641.000 685.000 717.000 1.052.000 2.331.000 1.472.000 2.054.000 1.755.000 2.916.000 2.316.000 9.487.000 1.095.000 6.234.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571.000 0

12.000 25.000 30.000 30.000 45.000 37.000 43.000 41.000 54.000 48.000 126.000 43.000 92.000

1.549.000 1.611.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.202.000 2.321.000 747.000 1.082.000 2.376.000 1.509.000 2.097.000 1.796.000 2.970.000 2.364.000 9.613.000 1.709.000 6.326.000

241.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

869.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204.000 204.000 204.000 204.000 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000

164.000 167.000 171.000 185.000 255.000 191.000 232.000 197.000 272.000 234.000 575.000 136.000 402.000

766.000 673.000 603.000 534.000 455.000 410.000 362.000 327.000 291.000 257.000 238.000 207.000 185.000

93.000 105.000 109.000 123.000 193.000 129.000 170.000 135.000 210.000 172.000 513.000 74.000 340.000

0 0 0 0 0 0 11.000 9.000 20.000 15.000 82.000 6.000 52.000

0 0 0 0 1.267.000 573.000 1.116.000 922.000 1.971.000 1.480.000 7.999.000 1.080.000 5.141.000

2.337.000 1.149.000 1.087.000 1.046.000 2.376.000 1.509.000 2.097.000 1.796.000 2.970.000 2.364.000 9.613.000 1.709.000 6.326.000

-135.000 1.172.000 -340.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.656.000 2.828.000 2.488.000 2.524.000 2.524.000 2.524.000 2.524.000 2.524.000 2.524.000 2.524.000 2.524.000 2.524.000 2.524.000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 53.866 24.361 47.446 39.198 83.796 62.922 340.074 45.916 218.567

900 702 493 273 42 0 0 0 0 0 0 0 0

900 702 493 273 53.908 24.361 47.446 39.198 83.796 62.922 340.074 45.916 218.567

0 0 0 0 45.729 16.061 38.981 28.174 65.016 46.764 286.899 31.705 181.233

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.517 7.667 7.821 7.977 8.137 8.300 8.466 8.635 8.808 8.984 9.163 9.347 9.534

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2.390 9.973 7.174 44.011 4.864 27.801

7.517 7.667 7.821 7.977 53.866 24.361 47.446 39.199 83.797 62.922 340.073 45.916 218.568

-6.617 -6.965 -7.328 -7.704 42 0 0 0 0 0 0 0 0

23.388 16.423 9.095 1.391 1.433 1.433 1.433 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432
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Teil 1: Liquiditätsplan The Tree Partner Company Group Schweiz/Panama (Prognose)

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

US-$ US-$ US-$ US-$ US-$ US-$ US-$ US-$ US-$
1. Einnahmen

Holzverkauf 11.140.000 23.870.000 14.322.000 19.096.000 14.322.000 19.096.000 20.815.000 0 0

Grundstücksverkauf 1.130.000 1.626.000 1.340.000 1.380.000 1.422.000 1.464.000 1.697.000 1.942.000 400.000

Zinseinnahmen 158.000 302.000 196.000 249.000 198.000 250.000 271.000 50.000 7.000

Einnahmen aus Gesellschafter-
einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Einnahmen 12.428.000 25.798.000 15.858.000 20.725.000 15.942.000 20.810.000 22.783.000 1.992.000 407.000

2. Ausgaben

Grundstückskäufe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kosten für Aufforstung 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investition in Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laufende Verwaltungskosten 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 215.000 215.000 220.000 0

Betriebsaufwand, Material +
Leistungen 652.000 1.269.000 786.000 1.027.000 786.000 1.057.000 1.169.000 92.000 0

Kosten für Unterhalt der Plantagen 163.000 142.000 109.000 84.000 55.000 35.000 18.000 0 0

Kosten für Holzernte 590.000 1.207.000 724.000 965.000 724.000 965.000 1.052.000 0 0

Steueraufwand 101.000 218.000 122.000 169.000 120.000 165.000 175.000 0 0

Ausschüttungen an Aktionäre 10.716.000 22.756.000 13.911.000 18.274.000 14.051.000 18.373.000 20.154.000 4.200.000 411.000

Summe Ausgaben 12.428.000 25.798.000 15.858.000 20.725.000 15.942.000 20.810.000 22.783.000 4.512.000 411.000

3. +Liquiditätsüberschuss /
- Liquiditätsbedarf 0 0 0 0 0 0 0 -2.520.000 -4.000

4. Liquidität kumuliert 2.524.000 2.524.000 2.524.000 2.524.000 2.524.000 2.524.000 2.524.000 4.000 0

Teil 2: Liquiditätsplan The Tree Partner Company GmbH & Co KG (Prognose)

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
5. Einnahmen

Einzahlungen von Kommanditkapital
und Agio durch Gesellschafter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ausschüttungen The Tree Partner
Company AG 455.586 967.461 591.420 776.911 597.372 781.119 856.838 178.561 17.473

Zinseinnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Einnahmen 455.586 967.461 591.420 776.911 597.372 781.119 856.838 178.561 17.473

6. Ausgaben

Ausschüttungen an Gesellschafter 386.562 830.189 503.990 664.634 508.795 697.006 845.887 167.391 7.511

Beteiligungsersterwerb und
Beteiligungsaufstockung 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verwaltungskosten in Deutschland 9.724 9.919 10.117 10.319 10.526 10.736 10.951 11.170 11.393

Vertriebskosten / Erfolgsprämien 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gewerbesteuer 59.300 127.353 77.313 101.957 78.051 73.377 0 0 0

Summe Ausgaben 455.586 967.461 591.420 776.910 597.372 781.119 856.838 178.561 18.904

7. +Liquiditätsüberschuss /
- Liquiditätsbedarf pro Jahr 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.431

8. Liquidität kumuliert 1.431 1.431 1.431 1.431 1.431 1.431 1.431 1.431 0
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Erläuterungen zur Liquiditätsplanung
Die Prognoserechnung umfasst den Zeitraum bis Ende 2038. Zu diesem Zeitpunkt sind aller Forstflächen nach einer ersten Rota-
tion abgeerntet und die Grundstücke veräußert. Um die Realisierung der Wertsteigerung aufzuzeigen, wird keine zweite Rotation in
die Liquiditätsplanung eingerechnet.

Es liegt jedoch im Ermessen der Gesellschafterversammlung, die Beteiligungen an Unternehmen der The Tree Partner Company
vor oder nach diesem Zeitpunkt ganz oder teilweise zu veräussern, oder auch eine zweite Rotation anzupflanzen.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die im Liquiditätsplan angegebenen Textziffern:

Teil 1 Alle Angaben beziehen sich auf die konsolidierten Daten der The Tree Partner Company, Schweiz als Mutterunternehmen
sowie auf die The Tree Partner Company, Panama als 100 % Tochterunternehmen. Die Angeben erfolgen in US-$.

1. Sämtliche Einnahmen von The Tree Partner Company fliessen in die konsolidierte Liquiditätsrechnung ein. Werte werden je-
doch erst eingetragen, wenn Verträge abgeschlossen wurden. Dies trifft insbesondere auf Einnahmen aus dem Handel mit
CO2-Zertifikaten zu. Für den Ertrag aus dem Holzverkauf wird auf Kapital 7.4 A „Wachstums- und Ertrags-Erwartungen“ ver-
wiesen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Grundstücke unmittelbar nach der Schlussernte verkauft werden. Die langfristige Wert-
steigerung von 4 % pro Jahr scheint recht hoch zu sein, ist jedoch ein Durchschnittswert. Aufgrund der Erfahrungen der Pros-
pektverantwortlichen werden einige Grundstücke ein Vielfaches einbringen, weil sie zum Beispiel für touristische Projekte vor-
gesehen sind. Das Gros der Grundstücke, welche für eine zweite Rotation verwendet werden, wird im Wert entsprechend be-
scheidener ausfallen.

2. Plantagen werden von The Tree Partner Company erst angepflanzt, wenn das notwendig Eigenkapital für Aufbau und Unter-
halt bis zur Schlussernte eingegangen ist. Die Gesellschaft ist bestrebt, ohne Fremdkapital zu wachsen. Deshalb kann sich
die Planungsannahme den effektiven Einnahmen aus Gesellschafterzahlungen anpassen.

Die Kosten für die vorgesehene FSC-Zertifizierung sind in den Unterhaltskosten enthalten, wobei The Tree Partner Company
die Standards ab Projektbeginn einhält. Die Zertifizierung ist erst nach dem Anwachsen der Forste möglich.

The Tree Partner Company ist einer ganzheitlichen Betriebsführung verpflichtet. Die Kosten für das Ausscheiden von ökologi-
schen Landflächen sowie für die sozialen Projekte, wie zum Beispiel das Anlegen von Unterkünften für die Arbeiter und
Schulgärten, sind Teil der Unterhaltskosten.

Aufforstungen erfordern einen intensiven Unterhalt. The Tree Partner Company ist bestrebt, die dafür notwendigen Mittel aus
dem Eigenkapital zu bestreiten. Die notwendigen Mittel werden deshalb zurückgelegt und möglichst risikolos in der Währung
der geplanten Verwendung angelegt.

Die Ausschüttungen an die Aktionäre wurden so berechnet, dass The Tree Partner Company die finanziellen Mittel, welche
den Unterhalts- und Betriebsaufwand übersteigen, an die Aktionäre ausschüttet. Die Gesellschafterversammlung kann jedoch
auch eine andere Verwendung, wie zum Beispiel die Investition in neue Plantagen oder andere Unternehmensbereiche be-
schliessen.

Bei den Ausgaben wird von der vom panamaischen Gesetzgeber beschlossenen Steuerfreiheit auf landwirtschaftliche Pro-
duktion ausgegangen. Bei der Steuerbelastung in der Schweiz wird davon ausgegangen, dass der Rechtssitz der Holding in
der Schweiz liegt. Aufgrund der effektiven Tätigkeiten, der fiskalischen Belastung und weiterer Argumente ist es jedoch mög-
lich, dass die Gesellschafterversammlung von The Tree Partner Company beschliesst, den Geschäftssitz nach Panama zu
verlegen.

Die Republik Panama hat mit keinem anderen Land ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen. Die Erträge werden
deshalb ohne Abzug von Quellensteuern an die Gesellschafter ausgeschüttet.

Teil 2 Die folgenden Angaben beziehen sich auf die The Tree Partner Company GmbH & Co KG, welche als Geschäftszweck
unter anderem das Halten von Anteilen hat (Der vollständige Geschäftszweck ist in § 2 des Gesellschaftsvertrages abge-
druckt). Sie beteiligt sich also wie ein Gesellschafter der Muttergesellschaft an den oben dargestellten Geschäften.

5. The Tree Partner Company GmbH & Co KG investiert ihr Kapital in Beteiligungen an Unternehmen der The Tree Partner
Company Gruppe, insbesondere in Gesellschaftsanteile (Aktien) der Muttergesellschaft The Tree Partner Company AG. Die
Einnahmen der Emittentin bestehen deshalb – neben den Einzahlungen der Kommanditisten - hauptsächlich aus den Aus-
schüttungen der Muttergesellschaften an die Aktionäre und aus Verkäufen von Aktien. Deshalb werden in der folgenden Pla-
nungsübersicht zuerst die Ausschüttungen von The Tree Partner Company AG aufgezeigt. Diese fliessen dann in die Liquidi-
tätsplanung von The Tree Partner Company GmbH & Co KG ein.

Aufgrund der aktuellen Lage der Finanzmärkte wurde mit Zinseinnahmen von Festgeldanlagen gerechnet.

Die Zinsabschlagsteuer und der Solidaritätszuschlag wurden aus Vereinfachungsgründen nicht gesondert gezeigt. Diese wer-
den den Gesellschaftern bei der Feststellung der Einkünfte wie eine eigene Steuervorauszahlung angerechnet und der Emit-
tentin entsprechend als Entnahme eingebucht. Tagsächlich erfolgt die Anrechnung dieser Steuern allerdings erst bei der Ver-
anlagung zur Einkommensteuer in der Regel im folgenden Jahr.

6. Diese Position zeigt den geplanten Rückfluss von Kapital an die Gesellschafter, wie er sich aus der Liquiditätsrechnung ergibt.

Weiterhin sind die Auszahlungen für den Erwerb von Aktien an der The Tree Partner Company AG ausgewiesen. Bei den
Verwaltungskosten sind die Kosten für die Auslagen der persönlich haftenden Gesellschafterin, die Kosten für die Treuhände-
rin und die Mittelverwendungskontrolle sowie die Aufwendungen für die Erstellung der Buchführung, Jahresabschluss sowie
die betrieblichen Steuererklärungen enthalten. Die Vertriebskosten sind eine erfolgsabhängige Vergütung, die sich auf 4 %
des eingezahlten Kommanditkapitals beläuft.

Der Aufwand für Gewerbesteuer, der von der Emittentin voraussichtlich zu tragen sein wird, vermindert das Volumen der Aus-
schüttungen. Allerdings wird die Gewerbesteuerzahlung beim Gesellschafter entsprechend seiner Beteiligungsquote auf seine
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persönliche Einkommensteuer angerechnet, soweit eine Steuerzahllast anfällt. Weitere Erläuterungen sind in Kapital 8
„Steuerliche Konzeption“ enthalten.

Ertrags- und Aufwandsrechnung The Tree Partner Company GmbH & Co KG (Prognose)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Erträge

Beteiligungserträge The Tree
Partner Company AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zinseinnahmen 0 38 322 713 1.749 1.597 1.437 1.267 1.089 900 702

Summe Erträge 0 38 322 713 1.749 1.597 1.437 1.267 1.089 900 702

Aufwendungen

Verwaltungskosten in
Deutschland 2.125 3.975 4.800 6.675 6.809 6.945 7.084 7.225 7.370 7.517 7.667

Vertriebskosten / Erfolgsprämien 1.600 6.400 10.000 22.000 0 0 0 0 0 0 0

Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen 3.725 10.375 14.800 28.675 6.809 6.945 7.084 7.225 7.370 7.517 7.667

Jahresergebnis -3.725 -10.337 -14.478 -27.962 -5.060 -5.348 -5.647 -5.958 -6.281 -6.617 -6.965

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Erträge

Beteiligungserträge The Tree
Partner Company AG 0 0 53.866 24.361 47.446 39.198 83.796 62.922 340.074 45.916 218.567

Zinseinnahmen 493 273 42 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 493 47.446 273 53.908 47.446 39.198 83.796 62.922 340.074 45.916 218.567

Aufwendungen

Verwaltungskosten in
Deutschland 7.821 7.977 8.137 8.300 8.466 8.635 8.808 8.984 9.163 9.347 9.534

Vertriebskosten / Erfolgsprämien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 2.390 9.973 7.174 44.011 4.864 27.801

Summe Aufwendungen 7.821 8.466 7.977 8.137 8.466 11.024 18.781 16.157 53.174 14.210 37.335

Jahresergebnis 38.981 -7.328 -7.704 45.771 38.981 28.174 65.015 46.764 286.899 31.705 181.232

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Erträge

Beteiligungserträge The Tree
Partner Company AG 455.586 967.461 591.420 776.911 597.372 781.119 856.838 178.561 17.473

Zinseinnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 455.586 967.461 591.420 776.911 597.372 781.119 856.838 178.561 17.473

Aufwendungen

Verwaltungskosten in
Deutschland 9.724 9.919 10.117 10.319 10.526 10.736 10.951 11.170 11.393

Vertriebskosten / Erfolgsprämien 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gewerbesteuer 59.300 127.353 77.313 101.957 78.051 73.377 0 0 0

Summe Aufwendungen 69.024 137.272 87.430 112.276 88.576 84.113 10.951 11.170 11.393

Jahresergebnis 503.989 386.562 830.189 664.635 508.795 697.006 845.887 167.391 6.080

Die Erträge der Gesellschaft bestehen ausschließlich aus Beteiligungserträgen und Zinserträgen. Diese sind im Liquiditätsplan
unter Teil 2 Nr. 5 erläutert.

Die Aufwendungen sind ebenfalls mit den Ausgaben lt. Liquiditätsplan Teil 2 identisch und sind dort unter der Nr. 6 erläutert.
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D. Sensitivitätsanalysen (Abweichungen von den Prognosen)

Als Ergänzung zu den Prognosen wird nachfolgend dargestellt, wie sich die Rendite der Anlage bei veränderten Rahmenbedin-
gungen entwickeln kann. Sie soll dem Anleger die Beurteilung der Bandbreite der erzielbaren Ergebnisse ermöglichen.

Sowohl bei einem positiven als auch einem negativen Verlauf werden Entwicklungen angenommen, die nur mit einer geringen
Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich die Marktverhältnisse in der beschriebenen
Form ändern.

Wichtige Faktoren, die den Erfolg der Anlage beeinflussen, sind:

¶ Erlöse aus dem Holzverkauf (Änderung der Holzpreise und der Nachfrage)

¶ Kursentwicklung des US-Dollars im Verhältnis zum Schweizer Franken

¶ Änderung der Preissteigerungsrate (Inflation)

Wie bei der Kapitalrückflussrechnung wird beispielhaft von einem Anleger mit einem Anlagebetrag von 10.000 Euros ausgegangen,
welcher der einkommenssteuerlichen Höchstbelastung unterliegt.

Erlöse aus dem Holzverkauf (Abweichung von Prognosen)

Der Preis für Edelholz unterliegt – ähnlich wie jeder Rohstoffpreis – Schwankungen, welche von Angebot und Nachfrage auf dem
Markt abhängen. In den letzten Jahren hat sich der Preis für Edelholz – insbesondere für Teakholz – stetig erhöht, da die Auflagen
an die legale Nutzung von Holzschlag aus Primärwäldern stetig zunehmen, die Verfolgung von illegalem Holzschlag von den meis-
ten Regierungen verstärkt wurde, aber auch, weil die Konsumenten, vor allem in West- und Nordeuropa, praktisch nur noch zertifi-
ziertes Holz akzeptieren. Dabei hat das FSC-Label eine herausragende Bedeutung erlangt. Die Preissteigerung betrug in den letz-
ten Jahren inklusive Teuerung zirka 5 % pro Jahr.

Ein grosser Vorteil von Edelholz ist, dass der Marktpreis weitgehend von den Börsen unabhängig ist. Hingegen können Mode-Zyk-
len beobachtet werden. Es ist jedoch ohne Qualitätsverlust möglich, die Rotationszeit um einige Jahre zu verlängern.

The Tree Partner Company Gruppe geht von einer sehr konservativen Wertsteigerung des Holzes von 1,5 % aus (ohne Berück-
sichtigung der Teuerungsrate). Fachleute prognostizieren eine durchschnittliche jährliche Preissteigerung von bis zu 7 %, einige
Konkurrenten gehen noch darüber hinaus. Für ein Sinken der Holzpreise sind heute keine Anzeichen zu erkennen, es kann aber
nicht völlig ausgeschlossen werden.

Die Tabelle zeigt die Auswirkung auf die gesamte
Ausschüttung bei einem Rückgang der durch-
schnittichen Holzpreise auf minus 0,5 % und einer
Steigerung auf 5,5 % pro Jahr.

Die Analyse zeigt, dass selbst bei einem Preisrück-
gang unter das aktuelle Preisniveau noch ein posi-
tives Gesamtergebnis erwirtschaftet werden kann.
Bei einer Preissteigerung von jährlich durchschnitt-
lich 5,5 % würde sich der Gesamtrückfluss an die
Gesellschafter markant erhöhen.
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Entwicklung der Wechselkurse (Abweichung von Prognosen)

Die Landeswährung in Panama, der Balboa, ist 1 zu 1 an den US-Dollar gebunden. Die Entwicklung des Dollars zu den hauptsäch-
lichen Währungen von The Tree Partner Company Gruppe, dem Schweizer Franken und dem Euro, ist in den letzten Monaten sehr
vorteilhaft.

die Bandbreiten der untersuchten

Kursentwicklungen

pessimistische

Entwicklung

Prognose-

Rechnung

positive

Entwicklung

Wechselkurs des USD : CHF CHF 1.00 CHF 1.10 CHF 1.20

The Tree Partner Company Gruppe hält die gewählte Bandbreite für realistisch; kann aber nicht ausschließen, dass sich grössere
Verwerfungen im Markt einstellen werden.

Ein weiterer dauerhafter Kursverfall des USD
gegenüber den Vergleichswährungen würde zu
günstigeren Kosten für Grundstückkäufe, Aufbau
und Unterhalt der Plantagen und die Kosten für
Management und Administration führen, beim
Verkauf des Holzes wäre aber der Erlös geringer
als unter den heutigen Bedingungen. The Tree
Partner Company ist bemüht, die Kapitalreserven
bei günstigen Kursen zu wechseln und das Kapital
langfristig in jener Währung anzulegen, in der die
Ausgaben geplant sind.

Die Analyse zeigt, dass sich Kursschwankungen
zwischen US-$ und CHF weit weniger auf den
Anlageerfolg auswirken, als eine Änderung des
Holzpreises.

Entwicklung der Preissteigerungsrate (Abweichungen von Prognosen)

Der Einfluss der Preissteigerungsrate (Inflation) auf die Ausschüttungen betrifft sowohl die Kosten- als auch die Ertragsentwicklung.
In ihrer Prognose rechnet The Tree Partner Company Gruppe mit einer durchschnittlichen jährlichen Inflationsrate von 2,0 % pro
Jahr. Untersucht werden ein Rückgang der weltweiten Inflation auf 0.5 % und eine Zunahme der Inflation auf durchschnittlich 4 %
pro Jahr.

Hier ergibt die Analyse eine unterschiedliche Sen-
sitivität, die in der langen Zeit der Mittelbindung
begründet ist. Die Inflation belastet die Kostenseite
relativ wenig, weil die meisten Zahlungen für Auf-
forstung und Grundstückskauf zu Beginn der In-
vestition erfolgen. Die Verkaufserlöse fallen jedoch
erst nach 15 bis 20 Jahren an. Aus diesem Grund
ergibt sich bei einer geringen Inflation noch ein
annehmbarer Rückfluss. Bei höheren Inflations-
raten steigt der Erfolg jedoch überproportional an.
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E. Kapitalrückflussrechnung (Prognose)

2008-2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Gebundenes Kapital -11.098 -10.640 -10.479 -10.089 -9.831 -9.281 -8.885 -6.456 -6.188 -4.654

2. Geldflüsse

2.1. Gewinnauszahlungen 0 458 161 390 282 650 468 2.869 317 1.812

2.2. Steuerzahlungen 0 0 0 -24 -100 -72 -440 -49 -278

2.3. Eigenkapitalrückzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4. Summe der Rückflüsse nach
Steuern 0 458 161 390 258 550 396 2.429 268 1.534

3. Haftungsvolumen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Summe
in Euros in %

-1.380 5.650 9.918 15.546 19.854 26.130 34.589 36.263 36.324

3.866 8.302 5.040 6.646 5.088 6.066 0 0 0 42.415

-592 -1.272 -772 -1.018 -780 -694 0 0 0 -6.091

0 0 0 0 0 904 8.459 1.674 61 11.098 100,00%

3.274 7.030 4.268 5.628 4.308 6.276 8.459 1.674 61 47.422 427,29%

0 0 0 0 0 904 9.363 11.037 11.098

Die Tabelle zeigt die zeitliche Bindung des eingesetzten Kapitals unter Berücksichtigung der Wirkung der höchstmöglichen Ertrag-
steuerbelastung. Dabei wird beispielhaft von einem Anleger mit einem Anlagebetrag von 10.000 Euros ausgegangen, welcher der
einkommenssteuerlichen Höchstbelastung unterliegt. Es wird ein Beitritt im Jahr 2008 dargestellt.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die in der Prognose angegebenen Textziffern:

1. Das „gebundene Kapital“ ergibt sich aus dem Saldo von eingezahltem Kapital unter Abzug aller Rückflüsse.

2.1. Die „Gewinnausschüttungen“ umfassen die Liquiditätsrückflüsse an Gesellschafter, soweit diese aus erwirtschafteten Gewin-
nen stammen.

2.2. Die „Steuerzahlungen“ errechnen sich aus dem anteiligen steuerlichen Ergebnis des Gesellschafters am Gewinn der Gesell-
schaft. Dabei wird der höchste derzeit gültige Steuersatz von derzeit 44,31 % für Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag,
jedoch ohne Berücksichtigung von Kirchensteuern, angewendet. Die Berechnung berücksichtigt die Regelungen des § 15b
EStG. Weiterhin wird die von der Gesellschaft gezahlte Gewerbesteuer entsprechend den gesetzlichen Regelungen von der
Einkommensteuerzahllast in Abzug gebracht.

2.3. „Die Eigenkapitalrückzahlungen“ sind Ausschüttungen, die nicht aus Gewinnen, sondern aus der Rückzahlung von Eigenkapi-
tal der Gesellschafter stammen. Tatsächlich findet in den letzten Jahren lt. Prognose der Verkauf sämtlicher Vermögens-
gegenstände, d.h. Forsterzeugnisse und Grundstücke statt. Es wird also eine Liquidation der Tochtergesellschaft unterstellt,
weil diese das Geschäftsziel erreicht hat.

2.4. Die „Summe der Rückflüsse nach Steuern“ ergibt rechnerisch einen Gesamtrückfluss in der Höhe von rund 373 % bezogen
auf das vom Gesellschafter eingebrachte Kapital. Da alle genannten Größen auf Prognosen beruhen, kann dieser Rückfluss
nicht garantiert werden. Der Einfluss von Abweichungen bei den Prognosen auf die Summe der Rückflüsse ist unter Kapitel
7.3 Abschnitt D „Sensitivitätsanalyse“ erläutert.

3. Das „Haftungsvolumen“ zeigt die mögliche Haftung gemäß § 172 Abs. 4 HGB auf. Diese Haftung tritt auf, soweit ein Komman-
ditist von der Gesellschaft Zahlungen erhält, solange sein Kapitalanteil durch Verluste oder Entnahmen unter den Betrag sei-
ner bedungenen Einlage gemindert wird.
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8. Wesentliche Grundlagen der Steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage

A. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen stellen die wesentlichen Grundlagen der steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage dar.
Entsprechend der Zuordnung der Beteiligung zu Privat- oder Betriebsvermögen werden auf der Ebene des Gesellschafters fol-
gende Alternativen dargestellt:

(1) Beteiligung wird von natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland im Privatvermögen gehalten

(2) Beteiligung wird von Einzelunternehmen oder Personengesellschaften mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland im
Betriebsvermögen gehalten

(3) Beteiligung wird von Kapitalgesellschaften mit Geschäftsleitung oder Sitz in der Bundesrepublik Deutschland gehalten.

B. Besteuerung auf der Ebene der Gesellschaft

Einkunftsart und Gewinnverteilung

Die Gesellschaft erzielt als gewerblich geprägte Personengesellschaft Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Sie unterliegt selbst der
Gewerbesteuer, ist jedoch nicht einkommensteuerpflichtig.

Auf der Ebene der Gesellschaft wird ein handelsrechtlicher Jahresabschluss erstellt. Auf dieser Basis wird die steuerliche Gewinn-
ermittlung abgeleitet. Die von der Gesellschaft erzielten steuerlichen Gewinne oder Verluste werden in einer sog. „Einheitlichen und
gesonderten Feststellung der Einkünfte“ gem. §§ 179,180 AO festgestellt und den einzelnen Gesellschaftern anteilig zugerechnet.
Dies gilt auch für Anrechnungsbeträge, wie z.B. die Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb i.S.v. § 35 EStG.

Gewerbesteuer

Durch die Einstufung als gewerblich geprägte Personengesellschaft unterliegt die Beteiligungsgesellschaft gemäß § 2 Abs. 1 S. 2
GewStG als Gewerbebetrieb der Gewerbesteuer.

Sollte die Beteiligung an der The Tree Partner Company AG, Schweiz, während eines vollen Geschäftsjahres mehr als 15 % des
Aktienkapitals betragen, so unterliegen die Ausschüttungen dieses Unternehmens an das Beteiligungsunternehmen entsprechend
der Kürzungsvorschrift nach § 9 Nr. 7 GewStG nicht der Gewerbesteuer. Die weiteren Voraussetzungen für die Gewerbesteuer-
freiheit aus § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 AStG sind erfüllt, da die Enkelgesellschaft The Tree Partner Company Panama Inc. durch Ihre
forstwirtschaftliche Tätigkeit Einkünfte aus einer aktiven Tätigkeit erzielt.

Bei einer geringeren Beteiligung als 15 % am Kapital der The Tree Partner Company AG, Schweiz, sind die Erträge in Deutschland
gewerbesteuerpflichtig. Als Ausgleich für die Belastung der Einkünfte mit Gewerbesteuer vermindert sich allerdings die Einkom-
mensteuer des Anlegers um einen Abzugsbetrag, der sich im Veranlagungszeitraum 2008 auf das 3,8-fache des für den entspre-
chenden Erhebungszeitraum festgesetzten anteiligen Gewerbesteuer-Messbetrages beläuft (§ 35 Abs. 1 Nr. 2 EStG). Faktisch wird
dadurch für die Anleger nach heutigem Rechtsstand die Gewerbesteuerbelastung durch die Anrechnung bei der Einkommensteuer
aufgehoben. Lediglich bei Anlegern, die keine oder eine sehr geringe Einkommensteuerbelastung haben, hat die Anrechnung der
Gewerbesteuer keine entlastende Auswirkung, da der anzurechnende anteilige Gewerbesteuermessbetrag die Einkommensteuer-
schuld lediglich bis auf null reduziert, jedoch keine zusätzlichen Steuererstattungen generiert.

Abgeltungsteuer

Da es sich um eine gewerblich geprägte Personengesellschaft handelt, kommen die Regelungen zur Abgeltungsteuer, die zum
01.01.2009 eingeführt wird, nicht zur Anwendung.

Grunderwerbsteuer

Der Kauf der Grundstücke durch die Enkelgesellschaft löst keine Grunderwerbsteuer auf der Ebene der The Tree Partner GmbH &
Co KG aus. Die Steuern, Gebühren und Abgaben, die in Panama beim Grundstückskauf fällig werden, sind von der erwerbenden
Gesellschaft zu tragen.

Umsatzsteuer

Die The Tree Partner GmbH & Co KG ist eine sog. Finanzholding, die Anteile an einer Kapitalgesellschaft erwirbt, verwaltet und
veräußert. Damit ist sie nicht unternehmerisch tätig (UStR 18). Ein Vorsteuerabzug auf die Eingangsleistungen ist dadurch nicht
möglich.

Vermeidung der Doppelbesteuerung

Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz ist ein Doppelbesteuerungsabkommen ratifiziert worden. Daher gelten
für die The Tree Partner GmbH & Co KG und die The Tree Partner Company AG die dort festgelegten Regeln zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung.
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Die Dividendeneinnahmen, die von der schweizerischen Aktiengesellschaft voraussichtlich anfallen werden, können grundsätzlich
in Deutschland besteuert werden Art 10 Abs. 1 DBA D-CH. Allerdings ist die Schweiz berechtigt, eine Quellensteuer auf die Divi-
denden zu erheben.

Die schweizerische Quellensteuer ist nach den Grundsätzen des § 34c EStG in vollem Umfang anrechenbar bzw. auf Antrag bei
der Ermittlung der Einkünfte abziehbar. Die auf die einzelnen Gesellschafter entsprechend ihrer Beteiligungsquote entfallende
Quellensteuer wird im Rahmen der gesonderten und einheitlichen Gewinnfeststellung den Anteilseignern zugewiesen.

C. Besteuerung auf der Ebene der Gesellschafter

Beteiligung von natürlichen Personen mit Wohnsitz in der BRD im Privatvermögen

Die Anteile am Beteiligungsunternehmen werden steuerlich als Betriebsvermögen behandelt. Entsprechend § 3 Nr. 40d EStG sind
diese Einkünfte jedoch nur zu 50 % steuerpflichtig. Im Gegenzug sind die Ausgaben der The Tree Partner Company GmbH & Co
KG sowie die Sonderbetriebsausgaben der Gesellschafter bei diesen gemäß § 3c Abs. 2 EStG ebenfalls nur zu 50 % abzugsfähig.

Für Beteiligungen im Betriebsvermögen ist ab 2009 entsprechend dem Unternehmensteuerreformgesetz 2008 das Halbeinkünfte-
verfahren in ein Teileinkünfteverfahren mit einer Steuerpflicht von 60 % (anstatt bisher 50 %) umgestaltet worden.

Der Gesellschafter erzielt Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Die Abgeltungsteuer (ab 01.01.2009) kommt auch auf Gesellschafter-
ebene nicht in Betracht.

Beteiligung von Einzelunternehmen oder Personengesellschaften

Einzelunternehmer und Personengesellschaften haben die Einkünfte im Rahmen der Steuererklärungen ihrer jeweiligen Unterneh-
men zu deklarieren. Steuerlich ergeben sich darüber hinaus keine Unterschiede zur Behandlung der Beteiligung von natürlichen
Personen. Auch aufgrund des Unternehmensteuergesetzes 2008 ergeben sich neben der Einführung des Teileinkünfteverfahrens
keine Veränderungen.

Beteiligung von Kapitalgesellschaften

Wird der Anteil im Betriebsvermögen einer Kapitalgesellschaft gehalten, sind die entsprechenden Einkünfte gemäß § 8b Abs. 1 in
Verbindung mit Abs. 6 KStG steuerfrei. Es werden pauschal 5% der Einkünfte als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben behandelt,
wodurch in der Summe eine Steuerpflicht auf 5% der Dividenden entsteht (§ 8b Abs. 5 KStG). Die tatsächlich im Rahmen der ge-
sonderten und einheitlichen Gewinnfeststellung zugewiesenen Ausgaben sind unbeschränkt abzugsfähig.

Diese Behandlung ist auch nach Inkrafttreten des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 weiter vorgesehen.

Verluste bei beschränkter Haftung (§ 15a EStG)

Nach § 15a EStG dürfen Verlustanteile, die einem Kommanditisten zuzurechnen sind, nicht ausgeglichen oder abgezogen werden,
soweit dadurch ein negatives Kapitalkonto entsteht oder sich erhöht.

Nach der Rechtsprechung des BFH (Urteil vom 14. Mai 1991, BStBl 1992 II S. 167) und dem BMF-Schreiben vom 30. Mai 1997 ist
ein etwa durch Fremdfinanzierung des Anteils entstehendes negatives Sonderbetriebsvermögen bei der Ermittlung des steuerlich
maßgeblichen Kapitalkontos nicht einzubeziehen.

Nach der vorgelegten Prognoserechnung entsteht kein Verlust, der den Verlustabzugsbeschränkungen des § 15a EStG unterliegt.
Eine Beschränkung der Abzugsfähigkeit könnte sich allerdings ergeben, wenn ein Gesellschafter seine Einlage bis zum Ende des
Beitrittsjahres nicht oder nicht in voller Höhe eingezahlt hat.

Verlustverrechnung bei Steuerstundungsmodellen (§ 15b EStG)

Mit dem Gesetz zur Beschränkung von Steuerstundungsmodellen vom 22.12.2005 wurde der § 15b in das Einkommensteuergesetz
eingefügt. Er ersetzt § 2b EStG. Diese Regelung bezweckt die Einschränkung des Verlustausgleichs von negativen Einkünften aus
einem Steuerstundungsmodell mit positiven Einkünften aus anderen Einkunftsquellen. Solch ein Steuerstundungsmodell ist gege-
ben, wenn die prognostizierten Verluste in der Anfangsphase der Investition 10 % des eingesetzten Kapitals übersteigen.

Die vorliegende Anlage fällt unter die Beschränkungen des § 15 b EStG. Diese wurden bei den Steuerberechnungen berücksichtigt.

Beschränkung von Verlustvorträgen und Verlustrückträgen (§ 10 d EStG)

Steuerpflichtige können, wenn nach der Saldierung sämtlicher Einkünfte ein Saldo von negativen Einkünften verbleibt, diesen
verbleibenden Betrag bis zu einer Höhe von 511.500 Euro (bei Zusammenveranlagung von Ehegatten bis zu 1.023.000 Euro) in
das vorangegangene Jahr zurücktragen. Für negative Einkünfte, die weder mit anderen Einkünften verrechnet, noch zurückgetra-
gen werden können, besteht das Recht eines zeitlich unbeschränkten Verlustvortrags. Verlustvorträge sind bis 1.000.000 Euro (bei
Zusammenveranlagung von Ehegatten bis 2.000.000 Euro) pro Jahr ohne Einschränkung mit anderen positiven Einkünften ver-
rechenbar. Darüber hinaus gehende Verlustvorträge können maximal bis zu 60 % mit den dann verbleibenden positiven Einkünften
verrechnet werden.

Kapitalertragsteuer für Zinsen (Zinsabschlag) und Solidaritätszuschlag

Im Inland erwirtschaftete Guthabenzinsen aus der Anlage der Liquiditätsreserve unterliegen der Kapitalertragsteuer in Höhe von
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derzeit 30 % (ab 01.01.2009 25 %) zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag, die direkt vom Kreditinstitut an das Finanzamt abzuführen
ist. Der Gesellschafter erhält anteilig die einbehaltene Kapitalertragsteuer auf seine persönliche Einkommensteuer angerechnet
(keine Abgeltungswirkung). Diese Anrechnung ist somit einer zusätzlichen Ausschüttung gleichzusetzen. Über die Einkommen-
steuererklärung erfolgt der Zufluss des Zinsabschlages jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Eine Berücksichtigung von persönlichen Freistellungsaufträgen der Anleger durch die Fondsgesellschaft ist nicht möglich, da die
Geldanlage im Namen der Fondsgesellschaft erfolgen muss.

Erbschaft-/Schenkungsteuer

Erbschaft- und Schenkungsteuerpflichtig ist der Erwerb eines Kommanditanteils durch Erbfall sowie die Schenkung unter Leben-
den.

Der Wert des Gesellschaftsanteils nach Erbschaft- bzw. Schenkungsteuerrecht entspricht dem Wert des Betriebsvermögens, der
quotal auf den Anleger entfällt. Dieser sog. Einheitswert des Betriebsvermögens ist von der Gesellschaft festzustellen. Maßgebend
sind die Wertansätze in der Steuerbilanz der Gesellschaft.

Wenn eine Kommanditanteil durch Erbfolge oder im Weg der vorweggenommenen Erbfolge oder Schenkung übertragen wird, kann
neben dem persönlichen Freibetrag, der sich nach der Steuerklasse entsprechend dem Verwandtschaftsgrad richtet, auch ein
besonderer Freibetrag für Betriebsvermögen gem. § 13a BewG in Anspruch genommen werden, der bis zu 225.000 Euro betragen
kann. Die Gewährung dieses Freibetrages ist von weiteren persönlichen und sachlichen Voraussetzungen abhängig.

Wir raten dringend fachkundigen steuerlichen Rat einzuholen, falls sich zu diesem Themenbereich Fragen ergeben. Eine Aussage
ist nur nach der genauen Prüfung der persönlichen Verhältnisse möglich.

Das derzeit gültige Erbschaftsteuerrecht muss entsprechend dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 7.11.2006 bis
zum 31.12.2008 vom Gesetzgeber reformiert werden. Es ist jedoch noch keine Aussage möglich, wie eine Reform auf die vorlie-
gende Anlageform wirken wird. Wir verweisen auch auf das Kapitel 4 „Risiken“.

D. Vorbehalt bei Rechtsänderungen

Grundlage ist der zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung gültige Gesetzesstand. Für Abweichungen im Rahmen der steuerlichen
Veranlagung oder einer Betriebsprüfung kann keine Gewähr übernommen werden. Zudem unterliegen Gesetzgebung, Rechtspre-
chung und Auffassung der Finanzverwaltung ständigen Änderungen. Auf Kapitel 4 D „Risiken“ wird verwiesen.

Die Wirkungen der Anlage auf die individuelle Steuersituation des Anlegers sind nicht Gegenstand der wesentlichen Grundlagen
der steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage. Es wird daher dringend empfohlen, sich wegen der persönlichen Steuerfolgen
fachkundig beraten zu lassen.
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9. Beendigung der Vermögensanlage

Verkehrsfähigkeit der Beteiligung

Bei den angebotenen Anteilen an einer Kommanditgesellschaft handelt es sich um beschränkt veräußerbare Beteiligungen. Es
besteht, anders als bei Aktien, kein geregelter Markt etwa in Form einer Börse. Die freie Handelbarkeit der Vermögensanlage ist
dadurch eingeschränkt. Nähere Ausführungen sind in Kapitel 4 C „Risiken“ enthalten.

Für Verfügungen über Gesellschaftsanteile ist die Zustimmung der Geschäftsführung erforderlich. Die Zustimmung darf allerdings
nur aus wichtigem Grund versagt werden. Als wichtiger Grund gelten insbesondere die Übernahme von mehr als 25 % der Anteile
durch eine Person oder die Übernahme von Anteilen durch Personen oder Gesellschaften, die im Wettbewerb mit der Gesellschaft
stehen.

Kündigung der Beteiligung

Der Gesellschafter kann den Zeitpunkt frei wählen, zu dem er ausscheiden möchte – er hat allerdings zu beachten, dass er nicht
vor dem 31.12.2023 das Gesellschaftsverhältnis kündigen kann. Die Kündigung wird immer auf das Jahresende bezogen. Ferner
hat er eine sechsmonatige Kündigungsfrist einzuhalten.

Der Gesellschafter hat keinen Anspruch auf einen Rückkauf seiner Anteile vor dem Kündigungstermin.

Der Wert der Abfindung ergibt sich nach dem Berechnungsmodus in § 22 des Gesellschaftsvertrages. Die Wertermittlung ist ange-
lehnt an die Wertfindung nach dem Ertragswertverfahren, wie es für die Unternehmensbewertung üblicherweise angewendet wird.

Wir weisen darauf hin, dass die Steuerverträglichkeit eines solchen Austritts individuell geprüft werden muss. Es empfiehlt sich,
einen persönlichen steuerlichen Berater aufzusuchen.

Ausscheiden eines Gesellschafters

Ein Gesellschafter scheidet zwingend in bestimmten Fällen des Vermögensverfalls aus, die in § 21 des Gesellschaftsvertrages
genannt werden. Die Abfindung berechnet sich ebenfalls nach dem oben angegebenen Verfahren, wobei für gewisse Fälle des
vorzeitigen Ausscheidens ein Abschlag vom Verkehrswert in Höhe von 20 % vorgesehen ist.

Auflösung der Gesellschaft

Die Gesellschaft wird aufgelöst, wenn dies die Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen
beschließt. Die wirtschaftliche und rechtliche Konzeption ist allerdings darauf abgestellt, langfristig Erträge aus den gehaltenen
Beteiligungen zu erzielen.
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10. Glossar

A. Rechtliche und betriebswirtschaftliche Begriffe

Abschreibung

Durch die Vornahme von Abschreibungen wird der regelmäßige
Abnutzungsprozess von Vermögensgegenständen aufwandsmäßig
erfasst. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden so über die
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes
verteilt. Abschreibungen mindern das zu versteuernde Einkommen.

Ausschüttung

Nach Abzug aller Ausgaben verbleibender Barüberschuss, welcher auf
Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter im
Verhältnis ihrer Einlage ausbezahlt wird.

Best case

Entwicklung unter optimalen Umständen mit maximalen Ertragsaus-
sichten. Das Gegenteil des best case ist der worst case.

Bonität

Kreditwürdigkeit eines Geschäftspartners.

Cashflow

Er stellt den reinen Einzahlungsüberschuss dar (ausschließlich auf
eine Periode bezogene Differenz zwischen zahlungswirksamen
Aufwendungen und zahlungswirksamen Erträgen).

Dienstbarkeit

Belastung eines Grundstücks in der Weise, dass ein anderer das
Grundstück in einzelnen Beziehungen nutzen darf, dass auf einem
Grundstück bestimmte Handlungen nicht vorgenommen werden dürfen
oder dass der Eigentümer des belasteten Grundstücks in sonstiger
Weise in der Nutzung des Grundstücks beschränkt ist.

Direktkommanditist

Anleger, der sich unmittelbar als Kommanditist an der Fondsgesell-
schaft beteiligt und ins Handelsregister eingetragen wird.

Emittent

Ein Emittent ist der Herausgeber von erstmals in Umlauf gebrachten
Wertpapieren oder Anteilen an einem Unternehmen.

Geschlossener Fonds

Der geschlossene Fonds dient meist der Finanzierung eines bestimm-
ten Projektes. Im Gegensatz zum offenen Fonds sind Investitions-
gegenstand und -volumen bereits vorher fixiert und damit die Zahl der
Anleger begrenzt.

Haftsumme bzw. Hafteinlage

Für die Kommanditisten ist die Haftung gegenüber Gläubigern der
Kommanditgesellschaft auf die Haftsumme begrenzt. Hat ein Kom-
manditist eine Einlage in Höhe der Haftsumme geleistet, erlischt die
persönliche Haftung. Sie lebt jedoch wieder auf, wenn die Einlage z.B.
durch Ausschüttungen an ihn zurückgezahlt wird und dadurch sein
Kapitalkonto unter die Haftsumme gemindert wird.

Initiator

Person oder Gesellschaft, welche einen geschlossenen Fonds ins
Leben ruft.

Inflation/Verbraucherindex/Lebenshaltungsindex

Beschreiben die Wertverluste der Kaufkraft einer Währung.

Interne Zinsfuß Methode

Bei der internen Zinsfußmethode wird der Kapitalisierungszins ermit-
telt, bei dem die Summe aller Ein- und Auszahlungen der Investition
den Wert null ergeben. Weiterhin geht diese Methode davon aus, dass
sämtliche Kapitalrückflüsse zum internen Zinssatz wieder angelegt
werden (Wiederanlageprämisse) und nicht zum Marktzinssatz (Kapi-
talwertmethode).

Das Verfahren eignet sich, um Geldanlagen mit ähnlichen Zahlungs-
strömen zu vergleichen, oder, wie hier im Prospekt, die Auswirkungen
einer Abweichung von der Prognose darzustellen. Die Rendite nach
der internen Zinsfußmethode eignet sich allerdings nicht, um unter-
schiedlichen Anlagearten (z. B. Festverzinsliche Wertpapiere und
Immobilienfonds) zu vergleichen.

Kommanditgesellschaft (KG)

Nach Handelsrecht eine Personengesellschaft, bestehend aus Kom-
plementär und Kommanditisten. Die Kommanditisten haften grund-
sätzlich nur bis zur Höhe ihrer Kommanditeinlage. Die Beteiligungs-
gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft.

Kommanditist

Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft, der grundsätzlich nur bis
zur Höhe der übernommenen und geleisteten Haftsumme bzw. Haft-
einlage (Kommanditeinlage) haftet.

Komplementär

Persönlich unbeschränkt haftender Gesellschafter einer Komman-
ditgesellschaft.

Mittelverwendungskontrolle

Ein unabhängiger Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer stellt sicher,
dass das Kapital der Anleger entsprechend den Vorgaben des
Investitionsplans verwendet wird.

Platzierung

Verkauf von Wertpapieren oder Fondsanteilen am Markt.

Platzierungsgarantie

Garantie, dass das in den Planungsrechnungen angegebene Kom-
manditkapital platziert und die geplante Investition auch bei nicht
vollständiger Zeichnung des Kommanditkapitals durch beitretende
Anleger realisiert wird.

Rendite

Die Rendite eines geschlossenen Fonds bildet sich aus den prog-
nostizierten Ausschüttungen, den persönlichen Steuereffekten und
dem erwarteten Erlös aus der Auflösung der Gesellschaft. Sie bezieht
sich auf das jeweils gebundene Eigenkapital und ist nicht zu verglei-
chen mit der Effektivverzinsung von Sparguthaben oder festverzins-
lichen Wertpapieren.

Sensitivitätsanalyse

In der Sensitivitätsanalyse wird dargestellt, welche Auswirkungen die
Abweichung bestimmter für die Prognose wesentlicher Einflussfakto-
ren (z.B. Inflationsrate) auf den wirtschaftlichen Erfolg der Anlage
haben können.

Treugeber / Treugeberkommanditist

Anleger, die sich nicht als Direktkommanditist sondern über einen
Treuhänder an der Fondsgesellschaft beteiligen. Der Treuhandkom-
manditist wird nicht in das Handelsregister eingetragen, hat aber sämt-
liche Rechte eines eingetragenen Kommanditisten.
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Treuhänder

Kraft Gesetz zur Unabhängigkeit verpflichteter Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater oder Rechtsanwalt, welcher für die Treugeber deren
wirtschaftliche Beteiligung an der Fondsgesellschaft treuhänderisch
hält und verwaltet.

Werbungskosten

Aufwendungen, die dem Erwerb, der Sicherung und der Erhaltung von
Einnahmen dienen und deshalb steuerlich geltend gemacht werden
können.

Worst case

Der Ausdruck worst case bezeichnet den schlechtesten oder den
ungünstigsten (anzunehmenden) Fall. Das Gegenteil des worst case
ist der best case.

Zweitmarkt

Im so genannten Zweitmarkt werden Anteile an geschlossenen Immo-
bilienfonds gehandelt. Der Ersterwerbsanleger bietet hier seine Anteile
dem „Zweiterwerber“ zum Kauf an. Der Zweitmarkt ist nicht in demsel-
ben Maße organisiert wie es z. B. die Wertpapierbörsen sind, sodass
die Chancen, einen Anteil an einem geschlossenen Immobilienfonds
am Zweitmarkt zu veräußern, limitiert sind.

B. Forstwirtschaftliche Begriffe

Aufforstung

Begrünung auf waldlosen Flächen in der Regel durch Pflanzung.

Ausdünnen (auslichten)

Aufgrund der Konkurrenzsituation um das Licht in den Kronen ist es
notwendig, periodisch einen Teil der Bäume einer Anpflanzung zu
entfernen. Dies ist ein wichtiger Faktor, um mehr hochwertiges kom-
merziell verwertbares Holz zu produzieren. Richtiges Ausdünnen er-
gibt grössere Durchmesser und deshalb wertvollere Einzelbäume.

Die Auswahl richtet sich weniger nach dem Alter, sondern nach Vitali-
tät, Qualität und räumlicher Verteilung. Weil primär zurückgebliebene,
krumm wachsende, grobastige und beschädigte Bäume herausge-
pflegt werden, reden Fachleute in den ersten Jahren auch vom „sani-
tären Schnitt“. Stehen gute Bäume zu nahe beieinander, muss auch
einmal ein solcher weichen.

CO2-Zertifikate

Emissionsrechte, welche gehandelt werden können mit dem Ziel,
schädliche, weiträumig wirkende CO2-Emissionen zu reduzieren.

Edelholz

Holz, welches sich durch ausdrucksvolle Farbgebung, markante Mase-
rung oder andere Auffälligkeiten gegenüber anderen Holzarten hervor-
hebt. Gesuchte Eigenschaften sind unter anderen Wetterbeständigkeit,
Resistenz gegen Schädlingsbefall, hohe Dichte, Dauerhaftigkeit. Durch
die Seltenheit erzielt Edelholz im Markt einen hohen Wert.

FSC-Zertifizierung (Forest Stewardship Council, Weltforstrat)

Der FSC (Forest Stewardship Council) ist eine gemeinnützige interna-
tionale Mitglieder-Organisation, unterstützt von allen grossen Umwelt-
verbänden, von sozial engagierten Organisationen und der Wald- und
Holzbranche. Der FSC ist unabhängig und verfolgt keinerlei finanziel-
len Interessen.

Der FSC setzt sich weltweit ein für eine umweltgerechte, sozial ver-
trägliche und wirtschaftlich tragbare Waldwirtschaft.

Hierzu erarbeitet der FSC in einem partizipativen Prozess unter Be-
rücksichtigung aller Interessen und Meinungen globale Standards,
nach denen vorbildliche Waldwirtschaft geprüft und zertifiziert werden
kann.

Die Zertifizierungen werden von unabhängigen, professionellen Unter-
nehmen durchgeführt. Der FSC überwacht die Tätigkeiten der von ihm
zugelassenen Zertifizierungsstellen jährlich.

Der FSC vergibt ein global gültiges Label für Waldprodukte. Produkte
mit dem FSC-Label stammen garantiert nicht aus Raubbau, sondern
fördern die sozial- und umweltgerechte Waldwirtschaft. Das FSC-Label
gilt weltweit für alle Waldtypen und Holzarten.

Hektar

Der oder das Hektar (schweizerisch: die Hektare) ist ein Flächenmass,
welches vor allem in der Land- und Forstwirtschaft verbreitet ist. Ein
Hektar entspricht 100 Aren. Ein Quadrat mit dem Flächeninhalt eines
Hektars hat eine Kantenlänge von 100 Metern.

1 ha = 100 a = 0,01 km² = 10.000 m²

100 ha = 1 km2

Nachhaltigkeit

Der aus der Waldwirtschaft stammende Begriff wird heute in verschie-
denen Bereichen verwendet. The Tree Partner Company verdichtet
den Begriff auf die drei klassischen Säulen der Nachhaltigkeit: die
Sorge für die Umwelt, die soziale Verantwortung und eine angemes-
sene Rendite für Anleger.

Nutzholz

Holz, welches der Wärmeerzeugung, der Papierherstellung, zur Kon-
struktion oder als Schalung von Bauten, zur Gewinnung von Treib-
stoffen oder anderen industriellen Anwendungen dient.

Primärwald

Ursprünglicher, von menschlicher Einflussnahme unberührter (Ur)-
Wald. Im panamaischen Flachland der Regenwald.

Rotation (Umtriebszeit, Hiebreife)

In der Forstwirtschaft der zu erwartende Zeitraum von der Bestandes-
begründung bis zur Endnutzung durch Holzeinschlag. Die Rotation
dient in der forstlichen Praxis als Rechengröße, insbesondere zur
finanziellen Bewertung, die auch für einen in Jahrzehnte denkenden
Wirtschaftszweig jährlich erfolgt.

Die Umtriebszeiten sind von der Baumart, dem Standort und den
Betriebszielen abhängig und somit variabel. The Tree Partner Com-
pany versucht, den optimalen Zeitpunkt aufgrund des höchsten Holz-
ertrags und des höchsten Bodenertrags zu treffen. Bei Teak sind dies
zirka 20 Jahre.

Sekundärwald

Wald, der sich auf gerodeten und wirtschaftlich genutzen Flächen
entwickelt, falls diese nicht aktiv offen gehalten werden.

Unterhalt (Waldpflege)

Alle Dienstleistungen und Aktivitäten, welche zur Verbesserung des
Bodenqualität, zur Förderung der Qualität des Holzes und zur Optimie-
rung des Holzertrags notwendig sind.
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(2) Scheidet ein Gesellschafter gemäß § 21 aus der Gesellschaft aus, bestimmt sich das Auseinandersetzungsguthaben nach dem um einen Abschlag in
Höhe von 20 % verminderten Verkehrswert der Beteiligung.

(3) In allen anderen Fällen des Ausscheidens eines Gesellschafters richtet sich das Auseinandersetzungsguthaben nach dem vollen Wert der Beteiligung.

(4) Ein ideeller Geschäftswert (Firmenwert) bleibt in jedem Fall außer Ansatz.

(5) In allen Fällen, in welchen nach dem vorliegenden Vertag dem Gesellschafter ein Abfindungsguthaben zusteht, wird dies wie folgt ermittelt:

Zur Berechnung des Abfindungsguthabens ist auf den Zeitpunkt des Ausscheidens eine Vermögensübersicht nach folgenden Maßstäben aufzustellen:

Für die Beteiligungen ist eine Ermittlung des Ertragswertes vorzunehmen, wie dies für die Darstellung der Ertragslage in den Geschäftsberichten der
Gesellschaft durchgeführt wird. Es ist für die Beteiligung jedoch mindestens der Buchwert entsprechend dem Jahresabschluss anzusetzen. Die übrigen
Vermögensgegenstände und Schulden sind nach dem Bewertungsgesetz zu bewerten.

Kommt eine Einigung über diese Werte nicht zustande, so sind diese durch das Schiedsgutachten eines von der Industrie- und Handelskammer Südlicher
Oberrhein auf Antrag eines Beteiligten bestellten Sachverständigen festzusetzen;

(6) Die eventuellen Kosten von Schiedsgutachtern nach Absatz 5 trägt der ausscheidende Gesellschafter.

(7) Das in der Vermögensübersicht ausgewiesene Reinvermögen ist unter die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Gesellschaftsanteile fiktiv zu verteilen. Der auf
den abfindungsberechtigten Gesellschafter entfallende Anteil am Reinvermögen stellt dessen Abfindungsguthaben dar.

Dieses Abfindungsguthaben ist vom Zeitpunkt des Ausscheidens des Gesellschafters mit 4 % im Jahr zu verzinsen und innerhalb eines Jahres zu tilgen.
Die Zinsen sind mit der letzten Tilgungsrate zu entrichten.

(8) Der ausscheidende Gesellschafter hat kein Recht auf Besicherung des Anspruchs.

§ 23 Auflösung der Gesellschaft, Veräußerung des Vermögens

(1) Die Gesellschaft wird aufgelöst, wenn dies von der Gesellschafterversammlung beschlossen wird. Sie kann zum Ende eines jeden Geschäftsjahres aufge-
löst werden.

(2) Die Abwicklung erfolgt durch die Geschäftsführung, sofern sie nicht durch Gesellschafterbeschluss anderen Personen (Liquidatoren) übertragen wird.

(3) Der Erlös aus der Verwertung des Gesellschaftsvermögens wird dazu verwendet, zunächst die Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Drittgläubi-
gern und danach solche gegenüber Gesellschaftern auszugleichen. Ein verbleibender Verwertungserlös wird unter Einbeziehung der Kapitalkonten an die
Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung am Gesellschaftsvermögen ausgezahlt. Eine Haftung des Komplementärs für die Erfüllung der Gesellschaf-
terforderungen ist in diesem Fall ausgeschlossen.

§ 24 Schriftform

(1) Nebenabreden zu diesem Vertrag sowie Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, einschließlich dieser Bestimmung, bedürfen, vorbehaltlich
Absatz 2, der Schriftform, soweit nicht notarielle Form erforderlich ist. Die Protokollierung eines Gesellschafterbeschlusses genügt der Schriftform.

(2) Auf eine feste Verbindung dieses Gesellschaftsvertrages selbst sowie mit anderen Verträgen und Erklärungen - insbesondere auch mit solchen, auf die
hier Bezug genommen wird- wird verzichtet.

§ 25 Salvatorische Klausel, Erfüllungsort, Gerichtsstand

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle unwirksamer bzw. undurchführbarer Bestimmungen treten solche Regelungen, die in gesetzlich zulässi-
ger Weise dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen am nächsten kommen. Entsprechendes gilt, wenn sich bei
der Durchführung des Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke ergeben sollte.

(2) Erfüllungsort für die Verpflichtungen und Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag sowie über das Zustandekommen dieses Vertrages
ist der Sitz der Gesellschaft, soweit dies rechtlich zulässig vereinbart werden kann. Sämtliche Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Gesell-
schaftsverhältnis, wie z.B. Streitigkeiten im Zusammenhang mit Beitritt, Ausscheiden, Rechten und Pflichten von Gesellschaftern und Gesellschafter-
beschlüssen, können als Aktiv- oder Passivprozesse von der Gesellschaft selbst geführt werden.

§ 26 Anwendbares Recht

Dieser Gesellschaftsvertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Schönau, 21. August 2008

The Tree Partner Verwaltungs-GmbH Dr. Carol Franklin Engler Rudolf Engler
(Komplementärin) (Kommanditistin) (Kommanditist)

11.2. Gesellschaftsvertrag der The Tree Partner Verwaltungs-GmbH

§ 1 Firma und Sitz der Gesellschaft, Geschäftsjahr

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: The Tree Partner Verwaltungs-GmbH.

(2) Sitz der Gesellschaft ist Schönau.

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an einer Kommanditgesellschaft, die Beteiligungen an anderen
Unternehmen verwaltet.

§ 3 Stammkapital und Stammeinlagen

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro 25.000.

(2) Die Stammeinlagen der Gesellschafter betragen bei:

Frau Dr. Carol Franklin Engler 12.500 Euro
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Herr Rudolf Engler 12.500 Euro

Gesamtbetrag 25.000 Euro

(3) Die Einlage ist von allen Gesellschaftern bei der Gründung der Gesellschaft in voller Höhe in bar zu leisten.

§ 4 Geschäftsführung und Vertretung

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft einzeln. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.

(2) Die Gesellschaft kann einem oder mehreren Geschäftsführern Alleinvertretungsmacht erteilen und einen oder mehrere Geschäftsführer von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB befreien. Die Geschäftsführer sind für Geschäfte mit Gesellschaften, deren persönlich haftende Gesellschafterin die Gesellschaft
ist, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

§ 5 Wettbewerbsverbot

Der Geschäftsführer unterliegt während seiner Tätigkeit für die Gesellschaft keinem Wettbewerbsverbot.

§ 6 Gesellschafterversammlung

(1) In jedem Geschäftsjahr findet innerhalb der ersten sieben Monate eine ordentliche Gesellschafterversammlung statt. Sie beschließt in jedem Fall über die
Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung der Geschäftsführer.

(2) Die Geschäftsführer haben die Gesellschafterversammlung in den im Gesetz und im Gesellschaftsvertrag bestimmten Fällen sowie dann einzuberufen,
wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert. Darüber hinaus ist jeder Gesellschafter berechtigt, unter Angabe der von ihm gewünschten Tagesord-
nung die Einberufung einer Gesellschafterversammlung zu verlangen. Kommen die Geschäftsführer dem Verlangen nicht binnen zwei Wochen nach, so ist
der das Verlangen stellende Gesellschafter selbst zur Einberufung der Gesellschafterversammlung berechtigt.

(3) Die Einberufung der Gesellschafterversammlung erfolgt durch eingeschriebenen Brief an alle Gesellschafter mit einer Frist von zwei Wochen unter Angabe
der Gegenstände der Tagesordnung. Bei der Berechnung der Einladungsfrist werden der Tag der Absendung, der Einladung und der Tag der Versamm-
lung nicht mitgerechnet.

(4) Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafterversammlung aufgrund schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Gesellschafter vertreten und sich
von einer zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Person begleiten lassen.

(5) Die Gesellschafter wählen einen Versammlungsleiter. Dieser sorgt für die Anfertigung einer Niederschrift, die von ihm zu unterzeichnen und allen
Gesellschaftern unverzüglich zu übersenden ist.

§ 7 Gesellschafterbeschlüsse

(1) Gesellschafterbeschlüsse werden in der Regel in der Gesellschafterversammlung gefasst. Der Abhaltung einer Gesellschafterversammlung bedarf es nicht,
wenn sämtliche Gesellschafter sich schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegrafisch mit dem zu fassenden Beschluss einverstanden erklären
oder durch Stimmabgabe an der Beschlussfassung teilnehmen, soweit das Gesetz keine andere Form vorschreibt.

(2) Die Gesellschafterbeschlüsse bedürfen einer Mehrheit von 50 % der abgegebenen Stimmen, soweit nicht eine zwingende gesetzliche Vorschrift oder
dieser Gesellschaftsvertrag eine andere Mehrheit vorsehen. Jeder Euro Stammkapital gewährt eine Stimme.

(3) In folgenden Fällen ist ein Gesellschafterbeschluss mit einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen erforderlich:

(a) Änderung des Gesellschaftsvertrages;

(b) Erwerb, Veräußerung oder Beendigung einer Beteiligung an einer anderen Gesellschaft;

(c) Verschmelzung, Spaltung oder Umwandlung der Rechtsform der Gesellschaft;

(d) Einbringung des Vermögens der Gesellschaft oder wesentlicher Teile davon in ein anderes Unternehmen gegen Gewährung von Anteilen;

(e) Veräußerung des Unternehmens der Gesellschaft im Ganzen;

(f) Auflösung der Gesellschaft;

(g) Bestellung der Geschäftsführer und Festlegung der Bezüge der Geschäftsführer. Für die Abberufung der Geschäftsführer ist jedoch eine Mehrheit von
50 % der abgegebenen Stimmen ausreichend.

§ 8 Jahresabschluss

(1) Die Geschäftsführer haben innerhalb der gesetzlichen Frist den Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nebst Anhang) aufzustellen
und den Gesellschaftern spätestens zusammen mit der Einladung zur jährlich innerhalb der ersten sieben Monate stattfindenden ordentlichen Gesellschaf-
terversammlung zu übersenden.

(2) Die Gesellschafterversammlung beschließt über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses. Die Gewinnverteilung
richtet sich nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile.

§ 9 Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.

§ 10 Salvatorische Klausel, Erfüllungsort, Gerichtsstand

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle unwirksamer bzw. undurchführbarer Bestimmungen treten solche Regelungen, die in gesetzlich zulässi-
ger Weise dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen am nächsten kommen. Entsprechendes gilt, wenn sich bei
der Durchführung des Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke ergeben sollte.

(2) Erfüllungsort für die Verpflichtungen und Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag sowie über das Zustandekommen dieses Vertrages
ist der Sitz der Gesellschaft, soweit dies rechtlich zulässig vereinbart werden kann. Sämtliche Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Gesell-
schaftsverhältnis, wie z. B. Streitigkeiten im Zusammenhang mit Beitritt, Ausscheiden, Rechten und Pflichten von Gesellschaftern und Gesellschafter-
beschlüssen, können als Aktiv- oder Passivprozesse von der Gesellschaft selbst geführt werden.

§ 11 Gründungsaufwand

Die Gesellschaft trägt die mit der Gründung verbundenen Kosten und Gebühren (insbesondere Notar- und Registergebühren, Veröffentlichungskosten) bis zu
einem Gesamtbetrag von 1.500 Euro.

Schönau, 21. August 2008

Dr. Carol Franklin Engler Rudolf Engler
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11.3. Vertrag über die Mittelverwendungskontrolle

zwischen

The Tree Partner Company GmbH & Co KG
Felsenweg 10, 79677 Schönau

im folgenden Gesellschaft genannt, und der

Amann und Jörger Partnerschaft, Steuerberatungsgesellschaft
Felsenweg 10, 79677 Schönau

im folgenden Treuhänderin genannt

Vorbemerkung

Durch den Vertrag über die Mittelverwendungskontrolle wird sichergestellt, dass die Einzahlungen der Kommanditisten ausschließlich für die Zwecke der
Gesellschaft verwendet werden. Die Treuhänderin hat dabei die Freigabebedingungen (siehe § 2) für die eingezahlten Gelder der Kommanditisten (im folgen-
den Treugeber genannt) zu überwachen.

§ 1 Kapitaleinzahlungen

Die der Kommanditgesellschaft beigetretenen Kommanditisten leisten alle Einzahlungen auf ihre Einlagen (Beteiligungssumme und ggf. Agio) bei Fälligkeit auf
das im Zeichnungsschein genannte Treuhandkonto. Über dieses Konto ist die Geschäftsführung der Kommanditgesellschaft nur gemeinsam mit dem Mittelver-
wendungskontrolleur verfügungsberechtigt.

§ 2 Freigabebedingungen

Die Mittel auf dem Treuhandkonto dürfen unter folgenden Voraussetzungen freigegeben werden:

¶ Die Auszahlung erfolgt zum Erwerb von Aktien der Unternehmensgruppe The Tree Partner Company, CH Glarus, wobei 10 % der Kommanditeinlage
als Liquiditätsreserve zurückgelegt werden, die zur Deckung der Verwaltungskosten herangezogen werden darf.

¶ Die Auszahlung erfolgt nach Ablauf der in der Beitrittserklärung angegebenen Widerrufsfrist.

Darüber hinaus darf die Auszahlung von der Treuhänderin zur Rückzahlung von Einlagen wegen Aufhebung des Beitritts oder dem Ausschluss eines Gesell-
schafters nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages auch ohne die o. g. Einschränkungen erfolgen.

§ 3 Vergütung

(1) Die Treuhänderin erhält eine Vergütung in Höhe von 0,5 % der in der Beitrittsvereinbarung genannten Beteiligungssumme.

(2) Die Vergütung wird mit Ablauf der in der Beitrittserklärung genannten Widerrufsfrist fällig.

(3) Die Treuhandvergütung wird von und zu Lasten der Gesellschaft gezahlt.

§ 4 Haftung der Treuhänderin

(1) Schadensersatzansprüche gegen die Treuhänderin bestehen nur, soweit der Treugeber nicht auf andere zumutbare Weise Ersatz erlangen kann.

(2) Schadensersatzansprüche gegen die Treuhänderin – gleich aus welchem Rechtsgrund, etwa auch aus der Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhand-
lungen – verjähren drei Jahre nach ihrer Entstehung, soweit nicht kraft Gesetzes eine kürzere Verjährung gilt. Der Treugeber hat seine Ansprüche inner-
halb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Kenntniserlangung gegenüber der Treuhänderin schriftlich geltend zu machen. Eine Fristversäumnis
führt zum Verlust der Ansprüche.

(3) Die Treuhänderin übernimmt keine Haftung für den Eintritt der vom Gesellschafter mit seiner Beteiligung gegebenenfalls angestrebten wirtschaftlichen
und/oder steuerlichen Ergebnisse. Ferner übernimmt die Treuhänderin keine Haftung für die Bonität der Vertragspartner der Gesellschaft oder dafür, dass
die Vertragspartner der Gesellschaft die eingegangenen vertraglichen Pflichten ordnungsgemäß erfüllen. Unter anderem kann die Treuhänderin nicht für
die Erfolge der von der Gesellschaft geplanten Investitionen sowie den Eintritt der vom Gesellschafter oder der Gesellschaft verfolgten sonstigen wirt-
schaftlichen Ziele haften. Die Treuhänderin hat das der Beitrittsvereinbarung der Treugeber zugrunde liegende Prospekt und dessen Aussagen nicht auf
ihre Übereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten überprüft; der Gesellschafter erkennt an, dass die Treuhänderin zu einer solchen Prüfung auch
nicht verpflichtet war.

§ 5 Kollisionsnorm, Salvatorische Klausel

(1) Soweit in diesem Vertrag keine abweichenden Regelungen vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder undurchführbar sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle unwirksamer bzw. undurchführbarer Bestimmungen treten solche Regelungen, die in gesetzlich zu-
lässiger Weise dem wirtschaftliche Zweck der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmungen am nächsten kommen. Entsprechendes gilt, wenn sich
bei der Durchführung des Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke ergeben sollte.

§ 6 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

(1) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(2) Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag sowie über das Zustandekommen dieses Vertrages ist der Sitz der
Treuhänderin, soweit dies gesetzlich zulässig vereinbart werden kann.

(3) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages, einschließlich dieses Absatzes, bedürfen der Schriftform.

Schönau, 21. August 2008

Gez. Dr. C. Franklin Engler gez. R. Engler gez. F. Amann, WP/StB
The Tree Partner Company GmbH & Co KG Amann und Jörger PartG, StBG
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11.4. Treuhandvertrag

zwischen

The Tree Partner Company GmbH & Co KG
Felsenweg 10
79677 Schönau

- im folgenden Gesellschaft genannt -

und der

Amann und Jörger Partnerschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Felsenweg 10
79677 Schönau

- im folgenden Treuhänderin/Treuhandkommanditistin genannt -

und der in der Beitrittserklärung genannten Person

- im folgenden Treugeber genannt -

Vorbemerkung

Die Treuhänderin ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages berechtigt, sich für Dritte (Treugeber) an der Gesellschaft als Treuhandkommanditistin zu beteili-
gen. Die Gesellschaft beabsichtigt zur Erreichung des Gesellschaftszweckes ihr Kapital durch die Aufnahme weiterer Kommanditisten oder die Erhöhung des
Kommanditkapitals der Treuhandkommanditistin zu erhöhen.

Der Anleger beabsichtigt, sich als Treugeber mittelbar über die Treuhandkommanditistin als Treuhänderin an der Gesellschaft in Höhe des in der Beitrittserklä-
rung festgelegten Zeichnungsbetrages (nachfolgend auch Einlage genannt) zu beteiligen. Die Treuhänderin ist bereit, im eigenen Namen, aber auf Gefahr und
für Rechnung des Anlegers ihre Kommanditbeteiligung an der Gesellschaft um die Einlage zu erhöhen und den entsprechenden Kommanditanteil treuhände-
risch nach Maßgabe dieses Vertrages für den Anleger zu halten.

§ 1 Gegenstand des Treuhandvertrages

(1) Der Anleger beauftragt die Treuhänderin sich im eigenen Namen, aber auf Gefahr und für Rechnung des Anlegers an der Gesellschaft als Kommanditist zu
beteiligen. Der Treuhandvertrag kommt mit der schriftlichen Annahme des in der Beitrittserklärung des Treugebers liegenden Auftrags durch die Treuhän-
derin zustande.

(2) Die Zeichnungssumme zahlt der Treugeber dem Treuhandkommanditisten auf das für die Gesellschaft eingerichtete Treuhandkonto ein. Die Fälligkeit
ergibt sich aus dem in der Beitrittserklärung genannten Zahlungstermin bzw. nach Aufforderung durch die Treuhandkommanditistin.

(3) Wird die Einzahlungsverpflichtung trotz Mahnung und Nachfrist nicht in voller Höhe erfüllt, ist die Treuhandkommanditistin berechtigt und bevollmächtigt,
den Antrag auf Abschluss des Treuhandvertrages nicht anzunehmen oder von der Beitrittsvereinbarung mit dem säumigen Treugeber zurückzutreten.

(4) Die Treuhandkommanditistin ist unter Befreiung der Beschränkung nach § 181 BGB verpflichtet, im eigenen Namen, aber im Interesse und für Rechnung
des Treugebers, die übernommene Beteiligung am Kommanditkapital der Gesellschaft treuhänderisch zu erwerben und diese uneigennützig zu verwalten.
Sie übt die Rechte des Treugebers nach Maßgabe des Treuhandvertrages, des Gesellschaftsvertrages und der Weisungen des Treugebers nach pflicht-
gemäßem Ermessen aus. Sie vertritt den Treugeber auf Wunsch bei den Gesellschafterversammlungen und übt sein Stimmrecht unter Berücksichtigung
seiner Weisungen aus. Da die Treuhänderin mehrere Gesellschafter vertritt, ist sie berechtigt ihr Stimmrecht gespalten auszuüben.

(5) Im Innenverhältnis ist der Treugeber wirtschaftlich so zu stellen, als ob er unmittelbar Kommanditist geworden wäre. Der Treuhandkommanditist hat dem
Treugeber alles herauszugeben, was er in Ausführung dieses Vertrages für ihn erlangt. Insbesondere hat er Ausschüttungen und Auszahlungen unverzüg-
lich an den Treugeber weiterzuleiten.

(6) Die Treuhänderin übernimmt ebenfalls die Verteilung der Ausschüttungen an die Treugeber sowie die Ausstellung von ggf. erforderlichen steuerlichen
Bescheinigungen über das Ergebnis sowie über anrechenbare Steuern.

(7) Die Treuhänderin ist berechtigt, für weitere Treugeber tätig zu werden.

§ 2 Geltung der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages

Soweit in diesem Vertrag keine abweichenden Regelungen vorgesehen sind, gelten für die Treuhänderin, insbesondere hinsichtlich der ihr zuzurechnenden
Beteiligungen und der sich daraus ergebenden Rechte, die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

§ 3 Freistellung der Treuhänderin

Der Treugeber stellt die Treuhänderin von allen Verbindlichkeiten frei, die bei pflichtgemäßer Erfüllung dieses Treuhandvertrages und des Gesellschaftsvertra-
ges im Zusammenhang mit der Verwaltung der übernommenen Beteiligung stehen. Hiervon ausgenommen sind die Kosten der laufenden Verwaltung, die mit
der Vergütung gemäß § 8 abgegolten sind.

§ 4 Treuhandverwaltung, Gesellschafterregister und Datenschutz

(1) Die Treuhänderin hat das Treuhandvermögen getrennt von ihrem sonstigen Vermögen zu halten und zu verwalten.

(2) Anderen Personen als der geschäftsführenden Gesellschafterin sowie den gesetzlich zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Beratern der Gesellschaft
darf die Treuhänderin nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Treugebers dessen Beteiligung offen legen, soweit sie nicht gesetzlich hierzu verpflichtet ist,
bzw. sich nicht aus diesem Vertrag oder dem Gesellschaftsvertrag etwas anderes ergibt. Der Treugeber hat grundsätzlich keinen Anspruch darauf, dass
ihm die Treuhänderin Angaben über die übrigen Gesellschafter macht.

(3) Der Gesellschafter ist verpflichtet, Änderungen seiner persönlichen Daten der Treuhänderin unverzüglich mitzuteilen.

§ 5 Verfügung des Treugebers über die Beteiligung / Abtretung und Verpfändung der Rechte aus dem Treuhandvertrag

(1) Eine Verfügung des Treugebers über die Beteiligung, das heißt die Abtretung bzw. Verpfändung seiner Rechte aus dem Treuhandvertrag darf nur erfolgen,
sofern der Abtretungsempfänger in die Rechte und Pflichten aus dem Treuhandvertrag eintritt. Die Verfügung ist nur zulässig, sofern der neue Inhaber die
Bedingungen des Treuhandvertrages anerkennt.



Seite 52 von 56 In Teakholz investieren The Tree Partner Company GmbH & Co KG

(2) Die Übertragung ist nur wirksam, wenn die Treuhandkommanditistin vor Abschluss des Vertrages schriftlich zugestimmt hat. Vor Erteilung der Zustimmung
hat sich die Treuhandkommanditistin mit der persönlich haftenden Gesellschafterin abzustimmen. Die Treuhandkommanditistin darf ihre Zustimmung zur
Übertragung nur aus wichtigem Grund verweigern. Eine Verweigerung ist insbesondere auszusprechen, wenn gegen den Treugeber noch fällige Zah-
lungsansprüche bestehen.

(3) Stirbt der Treugeber, so wird der Treuhandvertrag mit dessen Erben bzw. Vermächtnisnehmern fortgesetzt. Die Erbfolge ist durch Vorlage eines Erbschei-
nes nachzuweisen. Mehrere Erben haben einen gemeinsamen Bevollmächtigten zu bestimmen, der die Rechte des Erblassers wahrnimmt. Bis zu seiner
Benennung ruht das Weisungs- bzw. Stimmrecht aus diesem Vertrag.

§ 6 Beendigung des Treuhandvertrages

(1) Der Treuhandvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jeder Treugeber kann ihn erstmals zum 31. Dezember 2011 mit einer Frist von 6 Monaten
kündigen, danach mit gleicher Frist jeweils zum Ende eines Geschäftsjahres der Gesellschaft. Die Kündigung des Treuhandvertrages hat schriftlich zu er-
folgen.

(2) Darüber hinaus endet der Treuhandvertrag, wenn:

a) die Treuhänderin den Treuhandvertrag kündigt. Die Kündigungsfrist entspricht der Frist in Absatz 1

b) in der Person des Treugebers ein Grund vorliegt, aufgrund dessen ein Gesellschafter gemäß § 21 Abs. 1 lit. a) bis d) des Gesellschaftsvertrages aus
der Gesellschaft ausscheiden würde

c) wenn der Treuhandkommanditist mit der vom Treugeber gehaltenen Beteiligung aus der Gesellschaft ausscheidet.

(3) Im Falle einer Kündigung des Treuhandvertrages durch die Treuhänderin werden die Treugeber mit ihren bisher treuhänderisch gehaltenen Kommandit-
einlagen Kommanditisten, sofern nicht alle Treugeber einstimmig einen neuen Treuhandkommanditisten bestellen. Die Treugeber haben vor ihrer Eintra-
gung eine Handelsregistervollmacht zu erteilen.

(4) Die Treuhandkommanditistin überträgt bereits hiermit für die folgenden Fälle ihren Kommanditanteil auf die Treugeber im Verhältnis der für diese treu-
händerisch gehaltenen Beteiligungen unter Aufteilung in entsprechende einzelne Beteiligungen, wenn

a) über die Treuhandkommanditistin aus einem rechtskräftigen Titel die Zwangsvollstreckung betrieben und die Zwangsvollstreckung nicht innerhalb von
3 Monaten aufgehoben wird,

b) über die Treuhandkommanditisten das Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse nicht eröffnet oder eingestellt wird.

(5) Jeder Treugeber hat das Recht, sich als Kommanditist in das Handelsregister eintragen zu lassen und die gesamte Kommanditeinlage (Pflichteinlage) auch
im Außenverhältnis zu übernehmen, wobei die Haftsumme der Pflichteinlage entspricht. Die Treuhandkommanditistin überträgt daher nach Erhalt einer ord-
nungsgemäßen Registervollmacht den entsprechend Anteil seiner bisherigen Pflicht- und Hafteinlage auf den Treugeber. Die Übertragung erfolgt mit Ein-
tragung des Treugebers in das Handelsregister, ohne dass es weiterer Rechtsakte bedarf.

§ 7 Haftung der Treuhänderin

(1) Schadensersatzansprüche gegen die Treuhänderin bestehen nur, soweit der Treugeber nicht auf andere zumutbare Weise Ersatz erlangen kann.

(2) Schadensersatzansprüche gegen die Treuhänderin – gleich aus welchem Rechtsgrund, etwa auch aus der Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhand-
lungen – verjähren drei Jahre nach ihrer Entstehung, soweit nicht kraft Gesetzes eine kürzere Verjährung gilt. Der Treugeber hat seine Ansprüche inner-
halb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Kenntniserlangung gegenüber der Treuhänderin schriftlich geltend zu machen. Eine Fristversäumnis
führt zum Verlust der Ansprüche.

(3) Die Treuhänderin übernimmt keine Haftung für den Eintritt der vom Gesellschafter mit seiner Beteiligung gegebenenfalls angestrebten wirtschaftlichen
und/oder steuerlichen Ergebnisse. Ferner übernimmt die Treuhänderin keine Haftung für die Bonität der Vertragspartner der Gesellschaft oder dafür, dass
die Vertragspartner der Gesellschaft die eingegangenen vertraglichen Pflichten ordnungsgemäß erfüllen. Unter anderem kann die Treuhänderin nicht für
die Erfolge der von der Gesellschaft geplanten Investitionen sowie den Eintritt der vom Gesellschafter oder der Gesellschaft verfolgten sonstigen wirt-
schaftlichen Ziele haften. Die Treuhänderin hat das der Beitrittsvereinbarung der Treugeberin zugrunde liegende Prospekt und dessen Aussagen nicht auf
ihre Übereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten überprüft; der Gesellschafter erkennt an, dass die Treuhänderin zu einer solchen Prüfung auch
nicht verpflichtet war.

§ 8 Vergütung

(1) Die Treuhänderin erhält von den Treugebern für die Übernahme der Treuhandschaft und der damit verbunden Tätigkeiten für das Jahr 2009 bis 2011 eine
jährliche Vergütung, die von der Zahl der Treugeber abhängig ist. Sie beträgt pro angefangene 25 Treugeber (Stand zum 31.12. des Geschäftsjahres) 375
Euro zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Vergütung ist jeweils fällig am letzten Werktag eines jeden Geschäftsjahres.

(2) Ab 1. Januar 2012 ist über die Vergütung neu zu verhandeln.

(3) Die Treuhänderin ist verpflichtet, jeweils vor Fälligkeit der Zahlung eine ordnungsgemäße Rechnung auszustellen.

(4) Die Treuhandvergütung wird von und zu Lasten der Gesellschaft gezahlt.

§ 9 Kollisionsnorm, Salvatorische Klausel

(1) Soweit in diesem Vertrag keine abweichenden Regelungen vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder undurchführbar sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle unwirksamer bzw. undurchführbarer Bestimmungen treten solche Regelungen, die in gesetzlich zu-
lässiger Weise dem wirtschaftliche Zweck der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmungen am nächsten kommen. Entsprechendes gilt, wenn sich
bei der Durchführung des Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke ergeben sollte.

§ 10 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

(1) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(2) Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag sowie über das Zustandekommen dieses Vertrages ist der Sitz der
Treuhänderin, soweit dies gesetzlich zulässig vereinbart werden kann.

(3) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages, einschließlich dieses Absatzes, bedürfen der Schriftform.

Schönau, 21. August 2008

Gez. Dr. C. Franklin Engler gez. R. Engler gez. F. Amann WP/StB
The Tree Partner Company GmbH & Co KG Amann und Jörger PartG, StBG
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12. Informationen bei Fernabsatzverträgen

1. Informationen zu Vertragspartnern

1.1 Fondsgesellschaft und Anschrift

Fondsgesellschaft ist The Tree Partner Company GmbH & Co KG mit Sitz in 79677 Schönau, Felsenweg 10. Eingetragen ist die Gesellschaft im Handelsregis-
ter Freiburg i. Br. unter der Nummer HRA 701 240.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist The Tree Partner Verwaltungs-GmbH mit Sitz in 79677 Schönau, Felsenweg 10. Sie ist im Handelsregister Freiburg i.
Br. unter der Nummer HRB 702 775 eingetragen. Sie wird vertreten durch die Geschäftsführer Frau Dr. Carol Franklin Engler und Herrn Rudolf Engler.

1.2 Aufsichtsbehörde

Die unter 1.1. angegebenen Personen bzw. Gesellschaften unterliegen nicht der Aufsicht einer speziellen Aufsichtsbehörde.

1.3 Treuhandgesellschaft

Treuhandgesellschaft ist die Amann und Jörger Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft, Felsenweg 10, 79677 Schönau. Die Gesellschaft ist beim Amts-
gericht Freiburg i. Br. im Partnerschaftsregister unter der Nummer 660 001 eingetragen. Partner sind Herr WP/StB Frank Amann und Frau StB Karin Jörger.

Der Treuhandvertrag ist dem Prospekt unter der Nr. 11.4, der Mittelverwendungskontrollvertrag unter der Nr. 11.3 abgedruckt.

2. Wesentliche Merkmale des Angebots

2.1 Gesellschaftszweck der Fondsgesellschaft

Der Anleger beteiligt sich direkt als Kommanditist oder indirekt als Treugeberkommanditist an The Tree Partner GmbH & Co KG. Er beteiligt sich damit am
unternehmerischen Erfolg der Gesellschaft. Die Fondsgesellschaft hält und verwaltet Anteile an The Tree Partner Company Gruppe, Schweiz und Panama.

Zweck der The Tree Partner Company Unternehmen ist die Beteiligung an Unternehmen, welche im Bereich des Erwerbs, des nachhaltigen Aufbaus und
Betriebs von land- und forstwirtschaftlichen Plantagen, der Sicherstellung der CO2-Bindung auf den Plantagen, des Handels mit CO2-Anrechten sowie der
Veredelung von und Handel mit land- und forstwirtschaftlichen Produkten, insbesondere im Zusammenhang mit tropischen Edelhölzern, tätig sind.

Über die Ausschüttungen der Gesellschaften partizipiert der Anleger am wirtschaftlichen Erfolg der operativen Gesellschaften. Weitere Ausführungen sind dem
vollständigen Fondsprospekt zu entnehmen.

2.2 Zustandekommen von Verträgen

Der Anleger tritt als Treuhandkommanditist oder als Direktkommanditist in die Gesellschaft ein. Um der Gesellschaft beizutreten muss der Anleger eine Bei-
trittserklärung vollständig ausfüllen, bei der Gesellschaft einreichen und den Anlagebetrag ggf. zuzüglich Agio auf das Treuhandkonto der Fondsgesellschaft
einzahlen. Der Beitritt kommt durch Annahme der Beitrittserklärung durch die Fondsgesellschaft oder die Treuhänderin sowie durch rechtzeitige Einzahlung der
Kommanditeinlage zustande.

2.3 Laufzeit der Verträge, Kündigung, Übertragung

Der Anleger kann seine Gesellschafterstellung nicht vor dem 31.12.2023 ordentlich kündigen. Nach dem 31.12.2023 gilt der Gesellschaftsvertrag auf unbe-
stimmte Zeit fort. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate zum Ende eines Geschäftsjahres. Die Kündigung muss schriftlich an The Tree Partner Company
GmbH & Co KG, Felsenweg 10, 79677 Schönau, gerichtet werden.

Ein kündigender Gesellschafter erhält ein Abfindungsguthaben, welches gem. § 22 des Gesellschaftsvertrages berechnet wird. Bei einer Liquidation der Gesell-
schaft erhält der Gesellschafter einen Anteil am Liquidationserlös, der nach dem Verhältnis der Kapitalanteile berechnet wird.

Eine Übertragung des Geschäftsanteils kann nur mit Wirkung zum Ende eines Geschäftsjahres erfolgen (31.12. des Jahres). Die Übertragung bedarf der
Zustimmung der Geschäftsführung. Diese darf die Zustimmung jedoch nur aus wichtigem Grund versagen. Teilübertragungen sind zulässig; allerdings darf der
einzelne Kapitalanteil nicht weniger als 5.000 Euro betragen und der Betrag muss durch 1.000 teilbar sein.

2.4 Leistungsvorbehalte

Der Anleger kann im Fall der Überzeichnung möglicherweise einen geringeren Anlagebetrag als gewünscht zugeteilt bekommen. Er hat keinen Anspruch auf
Annahme seines Angebotes.

2.5 Preise, Kosten und Steuern

Der Anleger hat eine Kapitaleinlage, ab dem Jahr 2009 zuzüglich eines Aufgeldes (Agio) gemäß Beitrittserklärung zu leisten. Die Kapitaleinlage und die Aus-
schüttungen erfolgen in Euro. Der Anleger hat lediglich eigene Kosten für Telefon, Internet, Porti und ggf. eigene Reisekosten selbst zu tragen. Bei der Eintra-
gung in das Handelsregister als Direktkommanditist fallen noch Gebühren für die notarielle Beglaubigung der erforderlichen Handelsregistervollmacht an.

Für eine spätere Übertragung der Anteile hat der Veräußerer die hierdurch verursachten Kosten selbst zu tragen. Dies sind Kosten für die Anmeldung zum
Handelsregister sowie Notarkosten und ggf. eigene Rechts- oder Steuerberatungskosten.

Der Anleger ist verpflichtet, die Treuhänderin von allen Kosten freizuhalten, die der Treuhänderin im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Fondsgesell-
schaft und deren Verwaltung entstehen.

Auf die steuerlichen Auswirkungen wird im Beteiligungsprospekt im Abschnitt 8 eingegangen.

2.6 Zahlung der Kommanditeinlage

Die Kommanditeinlage muss mindestens 5.000 Euro betragen. Höhere Beträge müssen durch 1.000 teilbar sein. Ab dem Jahr 2009 wird zusätzlich ein Agio
erhoben. Die Zahlung ist fällig 2 Wochen nach der Annahme der Beitrittserklärung. Zahlungen – ob als Direktkommanditist oder als Treuhandkommanditist –
sind zu leisten auf das Treuhandkonto bei der Sparkasse Schönau-Todtnau, BLZ 680 528 63, Konto-Nummer: 18 262 881.

2.7 Risiken

Trotz einer sorgfältigen Planung können Risiken, die den wirtschaftlichen Erfolg der Anlage – schlimmstenfalls bis zum Totalverlust – beeinträchtigen, nicht
ausgeschlossen werden. Die Risiken sind in Abschnitt 4 des Beteiligungsprospektes ausführlich dargestellt.

2.8 Widerrufsrecht

Der Anleger hat ein Widerrufsrecht. Es ist auf dem Zeichnungsschein abgedruckt.
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2.9 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Sprache

Für alle Verträge gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtstand für alle Verpflichtung und Streitigkeiten aus dem Gesellschaftsvertrag und dem
Treuhandvertrag ist, soweit dies rechtlich zulässig festgelegt werden kann, Schönau

Die Vertragssprache ist Deutsch. Jede Kommunikation wird in deutscher Sprache geführt.

3. Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen

Die Informationen sind gültig bis zur Mitteilung von Änderungen, insbesondere von Nachträgen zum Prospekt. Die Angaben beziehen sich auf den vollständigen
Beteiligungsprospekt vom Oktober 2008.

4. Einlagensicherung und Schlichtungsstelle

Für geschlossene Fonds bestehen weder ein Garantiefonds noch andere Systeme zur Einlagensicherung.

Eine außergerichtliche Streitschlichtung ist vertraglich nicht vorgesehen. Soweit der Anleger die Beteiligung im Wege des Fernabsatzes im Sinne von § 312 b
BGB erworben hat, kann er bei Streitigkeiten aus der Anwendung der einschlägigen Vorschriften des BGB die Schlichtungsstelle bei der

Deutsche Bundesbank, Schlichtungsstelle
Wilhelm-Epstein-Straße 14
60431 Frankfurt am Main

Tel.: 069/2388-1907
Fax.: 069/2388-1919

anrufen. Es gilt die Schlichtungsstellenverfahrensordnung, diese ist bei der vorgenannten Adresse erhältlich. Der Anleger kann jedoch unabhängig davon Klage
beim zuständigen Gericht erheben.
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13. So werde ich Kommanditist

1. Beitrittserklärung

Bitte füllen Sie die Beitrittserklärung vollständig aus. Bitte beachten Sie: auf jeder Beitrittserklä-
rung kann nur eine Person eingetragen werden, der Eintrag von Eheleuten ist beispielsweise
nicht möglich.

Kreuzen Sie „Beteiligung als Direktkommanditist“ nur an, wenn Sie als Kommanditist im Handels-
register eingetragen werden möchten.

Unterschreiben Sie die Beitrittserklärung an den drei mit  gekennzeichneten Stellen.

Senden Sie die Beitrittserklärung im Original an The Tree Partner Company GmbH & Co KG,
Felsenweg 10, 79677 Schönau.

2. Vertragsannahme

Nach Annahme des Beitritts erhalten Sie von uns folgende Unterlagen zugesendet:

¶ Eine Annahmebestätigung (Kopie der Beitrittserklärung)

¶ Für Direktkommanditisten eine vorbereitete Handelsregistervollmacht. Hier ist die notarielle
Beglaubigung Ihrer Unterschrift für die Eintragung in das Handelsregister erforderlich.

3. Überweisung

Die Beteiligungssumme überweisen Sie bitte bis 14 Tage nach Vertragsannahme mit dem vorbe-
reiteten Überweisungsträger auf das dort benannte Treuhandkonto.

4. Bestätigungen und Registerauszüge

Nach der Gutschrift ihrer Beteiligungssumme auf dem Treuhandkonto geht Ihnen ein Bestäti-
gungsschreiben der Treuhandgesellschaft zu.

Treugeberkommanditisten erhalten einen Auszug aus dem Treugeberregister von der Treuhand-
gesellschaft.

Direktkommanditisten werden über die Eintragung in das Handelsregister vom Registergericht
direkt informiert.
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Stimmungsbild einer jungen Teakplantage im Raum Cañazas
(an der Grenze zwischen den Provinzen Panamá und Darién)

The Tree Partner Company bietet eine langfristige Anlagemöglichkeit in Edelholz – nachhaltig und ethisch.

Merkmale ¶ Langzeit-Investition mit hoher Renditeaussicht

¶ Geringe Volatilität, unabhängig von der Börsenentwicklung

¶ Seit Jahrzehnten stabile Nachfrage nach Edelholz

¶ Den Kriterien der Nachhaltigkeit verpflichtet

¶ Günstige Portfoliodiversifizierung

¶ Hinterlegte Werte in Form von Grundstücken und wachsenden Bäumen

¶ Mit hohem ethischen Werte- und Verantwortungsbewusstsein

¶ Transparente Berichterstattung

The Tree Partner Company GmbH & Co KG

Geschäftssitz Felsenweg 10, 79677 Schönau (Schwarzwald, Deutschland)
Telefon +49 (0) 7673 886-200

Fax +49 (0) 7673 886-222

Geschäftsführung und Vertrieb Obere Bahnhofstrasse 13, CH-8910 Affoltern am Albis (zeitweise besetzt)
Postfach 325, CH-8910 Affoltern am Albis (Switzerland)

Telefon +41 43 817 15 36 oder +41 44 700 16 45
Fax +41 43 817 15 37

eMail vertrieb@tree-partner.com

Website www.tree-partner.com

Geschäftsführer Rudolf Engler
Dr. Carol Franklin Engler


